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Лт 4. August 1^ 14  erklärte Herr von Bethmann-Hollweg au f der 
Tribüne des 1\eicbstages :

« Unsere Truppen haben Luxemburg besetzt und vielleicht schon belgi­
sches Gebiet betreten. Tkts widerspricht den Geboten des Yölkerrechts. »

« Das Unrecht, das w ir damit tun, werden w ir wieder gutzumachen 

suchen, sobald unser militärisches Z iel erreicht ist. »
Der T^ichskanzler gab damit öffentlich zu, dass Deutschland sein feier­

lichst gegebenes W ort gebrochen hatte.
Diese Verletzung früher eingegangener Verpflichtungen wiederholt sich 

im Laufe des \rieges nicht allein gegenüber den ^Neutralen, sondern auch 

gegenüber der Zivilbevölkerung, den Gefangenen und Verwundeten trotz aller 
von Deutschland mitunterzeichneten internationalen Abkommen.

Unzählige bereits veröffentlichte Zeugenaussagen haben es ergeben. Aber 
mit welcher juristischen Sorgfalt diese TLeugenaussagen auch aufgenommen 
sein mögen, ihr W ert k^un von den Beschuldigten angefochten werden, da sie 
nur von der angeblich geschädigten “Partei berrübren.

Erst wenn die Anklage mit den unparteiischen Zeugnissen der JNeutralen, 
mit den Berichten der Schuldigen, mit den Befehlen, die sie setbst\ gegeben 
haben, mit augenscheinlichen Tatsachen, die niemand bestreiten kann und deren 

photographische Wiedergabe vorliegt, begründet ist, ist koine Diskussion mehr 

möglich. Dann wird es dem Ankläger nicht nur gelungen sein, zu beweisen, 
sondern auch zu überzeugen.
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"Deswegen lassen w ir absichtlich alle französischen, belgischen und engli­

schen Zeugnisse beiseite und wollen die von den Deutschen unter Verletz,ung 
des "F'ölkerrechts begangenen Verbrechen an der "Hand deutscher Geständnisse, 
deutscher "Befehle und unanfechthareY Dokumente und Tatsachen festsielten.

J4ichl um "Hass zu säen, soll hier noch einmal an die von Deutschen unter 
"Verletzung des Völkerrechts begangenen Verbrechen erinnert werden, aber in 

dem Augenblick, die "I^riegfübrenden untereinander Abrechnung halten, 
muss von neuem darauf hingewiesen werden, dass diese Verbrechen nicht die 
Vergehen einiger Schuldigen sind, in denen der T^rieg die primitiven Ąohheits- 

instinkle wachgerufen hat.
Die Häufigkeit und Schwere dieser Vergehen ist bei einer so disziplinierten 

Armee wie der deutschen bereits ein unwiderlegbarer "Beweis, dass die "Behörde 

wenn nicht gar vorgeschrieben, so doch geduldet hat.

Aber die erlassenen Befehle, der methodische Ausführungsplan zeugen von 
einem systematischen "fVillen, dessen Ausschreitungen sich nicht mit dem "Ĵ arnp- 
esfieber entschuldigen lassen, und welcher der deutschen Heeresleitung und 
"Regierung eine schwere Verantwortung zur "Last legt.

Dieser Plan bezweckt nicht die Vernichtung der militärischen Macht des 

Gegners, das eigentliche Z iel des T^rieges, er bezweckt die Vernichtung seines 
industriellen und landwirtschaßlichen Ąeichtums, seiner jęunstschdtze, des 
erworbenen Gutes und auch der Quellen seines zukünftigen "Lebens, ja  sogar 
die Vernichtung der 7{asse.

Die philosophischen Grundsätze Oswalds, J^ietzsches, Treitschkes, Tannen­
bergs, A do lf Lassons, die militärischen Vorschrißen Bernhardis und Clause- 
witz’ waren bekannt, wird man sagen, sie haben während des "I^rieges ihre 
logische Anwendung erfahren. JVarum sich darüber wundern, sich darüber 
a u f regen ?

"Es empfiehlt sich, vor der Aufzählung der Vergehen des deutschen Heeres 
an die Verpßichtungen zu erinnern, die Deutschland eingegangen war. Zu  

diesem Zwecke sind die Artikel der internationalen Abkommen, die es unterzeich­
net hatte, zu Beginn eines jeden Abschnittes angeführt. Es hatte sich verpflich­
tet den W ortlaut und den Geist dieser Abkommen in seine militärischen 
Vorschrißen einzufügen :

(( Die vertragschliessenden Mächte werden ihren Landstreitkräßen Vor­
schrißen erteilen, die der dem vorliegenden Abkommen beigefügten Ordnung
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der Gesetze und Gebräuche des Landkrieges entsprechen. » {Art. 1. Abk- 

V. i 8 . Okt. 07.)
Ausserdem haben Jahrhunderte der Zivilisation jene « nicht geschriebenen 

Gesetze » tief in die Herzen der Völker eingegraben, deren Missachtung nur 

durch eine unmässige Heberhebung der materiellen Macht möglich war.
« Die kriegführende Partei, welche die Yorschrißen genannten Gesetzes 

verletzt, hat "Deutschland im A rtikel 3 der Haager J^onvention anerkannt, ist 
wenn zulässig zur Entschädigung verpflichtet.

« Sie ist fü r alte Vergehen verantwortlich, die von den ihrem Heere 

angehörigen Personen begangen werden. »

1st es nicht ein Elementargrundsatz der Gerechtigkeit, dass dem Opfer der 

erlittene Schaden ersetzt wird ?

Es ist also ein Justizakt, in dieser Stunde eihen Bericht über die von Deut­
schen unter Verletzung des Völkerrechts begangenen Vergehen aufzustellen 

und die dementsprechenden Wiederherstellungen und Strafen zu fordern.

' , T
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Verbrechen gegen die Neutralen.
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V E R B R E C H E N  G E G E N  
D IE  N EU TRA LEN .

1. — Die Verletzung der l^eutraUtät Belgiens 

und Luxemburgs.

DIE EINGEGANGENEN VERPFLICHTUNGEN.

'ЗШ

A rt. 7. — Belgien wird ein unabhängiger und für alle Zeiten neu­
traler Staat sein.

A rt- a5. — Die Regierungen Oesterreichs, Frankreichs, Gross-Bri­
tanniens, Preussens und Russlands garantieren Seiner Majestät dem 
König der Belgier die Einhaltung aller vorausgehenden Artikel.

(Londoner Vertrag von 18З1 und 18З9).

Das Grossherzogtum Luxemburg wird in den, durch den den V er­
trägen von 19. April 18З9 angefugten Akt festgelegten Grenzen, unter
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der Garantie der Regierungen Oesterreichs, Frankreichs, Gross-Britan­
niens, Preussens und Russlands künftighin einen für alle Zeiten neu­
tralen Staat bilden. Es ist verpflichtet diese Neutralität auch den anderen 
Staaten gegenüber zu beobachten. Die hohen vertragschliessenden Par­
teien verpflichten sich, das durch gegenwärtigen Vertrag bestimmte 
Neutralitätsprinzip zu achten. Dieses Prinzip ist und bleibt unter dem 
Schutze einer gemeinsamen Garantie der gegenwärtigen Vertrag unter­
zeichnenden Mächte mit Ausnahme Belgiens, welches selbst ein neu­
traler Staat ist.

1 Londoner V ertrag  vom i i .  Mai 1867,  Artikel i .)

A r t . 1. — Das Territorium der neutralen Mächte ist unverletzlich.
A r t . 2. — Es ist den Kriegführenden verboten, Truppen oder 

Transporte von Kriegsmunition oder Vorräten durch das Territorium 
neutraler Staaten hindurchzuführen.

(Haager Abkommen V.)

D I E  V E R G E H E N .

« Not kennt kein Gebot. Unsere Truppen haben Luxemburg besetzt 
und vielleicht schon belgisches Gebiet betreten. Das widerspricht den 
Geboten des Völkerrechts.

«Wir waren gezwungen, uns über den berechtigten Protest der luxem­
burgischen und der belgischen Regierung hinwegzusetzen. Das Unrecht, 
das wir damit tun, werden wir wieder gutzumachen suchen, sobald unser 
militärisches Ziel erreicht ist ».

(Rede des Reichskanzlers im Reichstag am 4. A u g u s t .—  

Siehe belgisches Graubuch N “ 35).

« Ich habe heute nachmittag den Staatssekretär besucht und habe 
ihn im Namen der Regierung Seiner Britischen Majestät gefragt, 
ob Deutschland auf die Verletzung der Neutralität Belgiens verzichten 
werde.

« Herr von Jagov erwiderte sofort, dass er bedauere, mir die Antwort 
Nein » geben zu müssen angesichts der Tatsache dass die deutschen
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Truppen die Grenze bereits heute Morgen überschritten haben und die 
Neutralität Belgiens somit schon verletzt ist.

« Ich machte Herrn von jagow darauf aufmerksam, dass die erfolgte 
Verletzung der belgischen Neutralität, wie es ihm leicht verständlich 
sei, die Lage äusserst ernst gestalte, und ich habe ihn gefragt, ob es 
nicht noch Zeit wäre, einen Schritt nach rückwärts zu machen, um die 
Möglichkeit von für ihn und für mich bedauerlichen Folgen zu vermeiden. 
Er antwortete mir, dass es der deutschen Regierung aus oben angege­
benen Gründen unmöglich sei, einen Schritt nach rückwärts zu machen.

<( Ich habe Seiner Exzellenz eine schriftliche Zusammenfassung Ihres 
Telegrammes überreicht, ihn darauf aufmerksam machend, dass Sie 
Mitternacht als die Stunde angeben, zu der die Regierung Seiner Bri­
tischen Majestät eine Antwort erwarte, und habe ihn gefragt, ob es nicht 
möglich wäre, dass die kaiserliche Regierung angesichts der sich notwen­
digerweise daraus ergebenden schrecklichen Folgen, selbst im letzten 
Augenblick, ihre Antwort abändert. Er antwortete mir, dass ihre Antwort 
die gleiche bleiben würde, selbst wenn die gewährte Frist 24 Stunden oder 
mehr betrüge. Ich sagte, dass ich in diesem Falle meine Pässe verlangen 
müsse.

« Ich habe den Reichskanzler in einem sehr aufgeregten Zustand« 
gefunden. Seine Exzellenz hat gleich eine Rede angefangen, die etwa 
20 Minuten dauerte. Er sagte, dass die Vorkehrungen der englischen 
Regierung geradezu fürchterlich seien ; für ein einziges^ort « Neutra­
lität », ein Wort, auf das man in Kriegszeiten oft nicht Acht gibt, — 
gerade für einen Fetzen Papier, wolle England gegen eine verwandte 
Nation Krieg führen, welche nichts besseres wünsche, als seine Freundin 
zu sein. ))

/Bericht S i r  E,  Goschens an S ir  E .  G r e y  über seine letzten 
Unterredungen mit Herrn von Ja g o w ,  Herrn von Bcth- 
mann Hollweg und Herrn von Zimmermann vom 8. A u ­
gust 1 9 1 4 .  —  Englisches Blaubuch N °  160 .
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2 . — Die Torpedierung der « Tusitania » und neutraler
Handelsschiffe.

I
DIE EINQEGANGENEN VERPFLICHTUNGEN.

« Die Offiziere der deutschen Marine werden stets, ich erkläre es 
mit lauter Stimme, in striktester W^eise die Pflichten erfüllen, welche 
sich aus dem nicht geschriebenen Gesetz der Menschlichkeit und der 
Zivilisation ergeben ».

(Erklärung des Barons Marschall von Bieberstein, Erster 
deutscher Bevollmächtigter der 2. Friedenskonferenz.
— Oktober 1907).

« ln  Uebereinstimmung mit den Grundsätzen des internationalen 
Rechts über die Durchsuchung und Zerstörung von Handelsschiffen, dür­
fen diese Fahrzeuge weder innerhalb noch ausserhalb der Kriegeszone 
ohne Ankündigung und ohne Rettung des menschlichen Lebens versenkt 
werden, soweit diese Schiffe nicht zu entfliehen oder Widerstand zu 
leisten suchen ».

(Befehl, den Herr von Jagow den deutschen Scestreitkräften 
gegeben zu haben erklärte. — 4. Mai 1916).

DIE VERGEHEN.

* Am 7. Mai 1915 2 Uhr 33 nachmittags ist die Lusitania, einer der 
schönsten englischen Passagierdampfer, ohne Ankündigung torpediert 
worden : 1 145 Opfer.

« Betreffs der argentinischen Dampfer rate ich, dass man sie ent­
weder zur Rückkehr in ihre Häfen zwingt oder sie spur/os-verseni f̂ oder 
passieren lässt. »

(Telegramm des deutschen Geschäftsträgers in Buenos Aires 
von Luxburg an den Minister des Aeussern in Berlin.

Bereits vor Erlass der Note der deutschen Regierung vom 3 j . Januar 
J917,  welche die schrankenlose Führung des Krieges zur See verkündet.
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waren mehr als i6 französische, englische, italienische und holländische 
Postdampfer ohne Ankündigung versenkt worden.

Am 1. April 1918 waren 2z5 dänische Schilfe,
Am i 5. Juni 1918 — 83 spanische Schilfe,
Am I. August 1918 — 7З6 norwegische Schilfe,

von den Deutschen versenkt worden.
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Verbrechen gegen die Kriegsgefangenen.
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V ERBREC H EN  GEG EN  

D IE  K RIEG SG EFA N G EN EN

Ermordung von J{riegsgefangenen.

DIE EINGEGANGENEN VERPFLICHTUNGEN.

« E s ist verboten :

c) einen Feind, der sich durch Niederlegen der Waffen oder ohne 
Waffen ergeben hat, zu töten ęder zu verwunden.

d) zu erklären, dass kein Pardon gewährt wird ».

(Artikel аЗ der Anhangsbestimmungen zum Haager 
Abkommen IV vom i8. October 1907).

DIE VERGEHEN.

Befehl des Generals S ten q er , \ommandeur der 58 . Brigade, die Gefan­
genen zu löten.

Im Monat September 1914 ist die französische Regierung benach­
richtigt worden, dass der General S ten o er , Kommandeur der 58. deut­
schen Brigade, seinen Truppen befohlen hatte, keine Gefangenen zu 
machen und den Verwundeten den Garaus zu machen.
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Dieser Befehl wurde den verschiedenen zur Brigade gehörigen 
Einheiten (Infanterieregimenter N r. 142 und 112) durch die Offiziere 
mündlich mitgeteilt und von Mann zu Mann weitergegeben. E r ist von 
deutschen Soldaten aus dem Gedächtnis in nachstehenden zwei Formen, 
deren Sinn übrigens identisch ist, berichtet worden ;

a) Von heute ab werden keine Gefangenen mehr gemacht. Alle 
Gefangenen, ob verwundet oder unverwundet, müssen niedergemacht 
werden.

b) Von heute ab werden keine Gefangenen mehr gemacht. Alle 
Gefangenen werden niedergemacht. Die Verwundeten, ob bewaffnet 
oder nicht, werden niedergemacht. Es darf kein lebender Feind hinter 
uns bleiben. 1

Dieser Befehl ist den Truppen als Brigade- oder Armeebefehl 
gegeben worden, besonders am 26. August gegen 4 Uhr abends durch 
den Führer der 7. Kompagnie des Infanterieregiments Nr. 1 12 (Ober­
leutnant S toy) in Thiaville am Rande des Gehölzes St.Barbe.

Eine in den verschiedenen Gefangenenlagern angestellte Unter­
suchung bestätigt vollauf die der französischen Regierung gemachte 
Mitteilung : Die Zeugenaussagen der deutschen Soldaten von den Regi­
mentern 112  und 142 stimmen überein und bestätigen in unbestreitbarer 
Weise den gegebenen Befehl.

Zeugenaussagen deutscher Soldaten:

Im Tagebuch des Reservisten Reinhard B renneisen  von der 4 . Kom­
pagnie des Regiments Nr. j 1 2 lesen wir :

« Auch kam Brigadebefehl, sämtliche Franzosen, ob verwundet oder 
nicht, die uns in die Hände fielen, sollten erschossen werden, es dürften 
keine Gefangenen gemacht werden ».

(Die Verletzungen der  Kriegsgesetzc seitens Deutschlands.—  
Ministerium des Auswärtigen. —  Seite 45-46).

Schriftliche Erklärungen zweier Soldaten vom preussischen 7{eserve-J{egi- 
ment T4r. 38.

« Am 2З. August gab der Hauptmann Z eiche den Befehl, dass die 

Franzosen sollen erschossen werden.
Am 9. September wurden 6 französische Soldaten gefangen früh



VERBRECHEN GEGEN DIE KRIEGSGEFANGENEN '9

JVlorgens und nachmittags acht man, das Sind im Ganzen 14 mann und 
wurden auch erschossen und es war ein Artz dabei, der sie Unterrichtet
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hat und wie sie alle erschossen waren wurden sie Beärgidt auf den Befehl 
des Kompanieführers und ich der Y .. .  war auch dabei wie die Leute 
erschossen wurden.



K R I E Q S T A T E N

« Am i8. September wurden auch wieder 28 bis Зо Mann gefangen­
genommen und wurden vom dritten Zuge mit Aufgeflanztem Seitengewehr 
die ganze Nacht bewacht und W ir Kameraden gaben den Gefangenen 
Zwieback und sie gaben uns Cigaretten dafür und Morgens früh wurden 
sie von einem Unteroffizier nach der Bahn geführt ; wo sie hinkamen 
weiss ich nicht, aber am selben Tage wurden wieder 20 Franzosen dann 
18  gefangen. Der Leutnant N ering  gab uns den Befehl weil er mit den 
Leuten nichts anzufangen wusste dass wir diese 18 lezten erschiessen 
sollten........

(Die Yerietzuno der Kriesssesetze seitens Deutschland. — 
1-Seite 48, № . 19).

« Im August, den genauen Datum kann ich nicht angeben, wurde in 
unserer Kompagnie der Befehl bekannt gegeben, alle französischen Ge­
fangenen ohne Nachsicht zu erschiessen. Als wir nun nach ein paar 
Tagen 6 französische Gefangene zum Transport zugeteilt bekamen, gab 
Leutnant K aps zwei Gruppen den Befehl, diese Gefangenen mit verbun­
denen Augen an Bäume zu stellen und zu erschiessen. Dies wurde 
darauf auch getan. Den Befehl zur Salve gab Leutnant K aps selbst. 
Es wurde nur eine Salve abgegeben, bei der die französischen Gefange­
nen sofort zusammenstürzten.

(Die Verletzung der Kriegsgesetze seitens Deutschland. — 
I-Seite 49, N* 19).

Ein am 20, September bei E couvillon in einem deutschen Schüt­
zengraben gefundener Brief.

« Frankreich wird bald fertig sein, denn sie haben ja keine Leute 
mehr, alle Tage werden so und so viele Gefangen genommen jetzt werden 
sie gleich Tod gemacht erschossen, den wir haben so viele Gefangen, 
dass wir es nicht wissen wo wir es hintun sollen.

(Im Feld 16. 9. 1914).

Auszug aus einem Jnformationsprotokotl.

Verhör des Soldaten Johann M ura, 26 Jahre alt, ehemals Füsilier
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der 8. Kompagnie des deutschen lnfanteriere|;inji^ntpJ4 *. 40, gegen­
wärtig Kriegsfreiwilliger im 1. Zuavenregiment.^ ^

(21. Se^eraber 1914.
L o d z L

« Der Hauptmann N iem ann , der an diesem T a g ^ d ^ l l l .  Bataillon 
des Inf. Reg. N r. 40 führte, ging, wütend darüber, dass der Leutnant 
T rappe von der 6 . Kompagnie getötet worden war, auf eine Gruppe 
Kriegsgefangener los und gab Revolverschüsse ab. Er richtete seine 
WaflFe zuerst auf den Sergeant-Major, der ihn seine Güte anflehend und 
ihm sagend, dass er Familienvatersei, um Gnade bat. Der Hauptmann 
antwortete nicht und jagte ihm eine Kugel in den Kopf, die ihn auf der 
Stelle tötete; mit demselben Revolver tötete er dann noch kaltblütig und 
ohne ein Wort zu sagen die vier anderen Gefangenen.

Frage : Hatten die Gefangenen ihre Waffen in dem Augenblicke, 
wo sie getötet wurden ?

Antwort : Nein, sie hatten weder Waffen noch Ausrüstung.

B rie/ des Elsass-Lothringers Joseph W eber  auss Marmoutier hei Zahern, 
der î ürz/icü» von Russland kommend im "Lager Lourdes angekontmen isi, an 
"Fräulein Luise M üller in Biarritz.

« Es war Anfang September 1914 in Bacarrat in der Vosges. Dort 
hatte der Hauptmann N iemann 5. Komp, Inf. Reg. N r. 40 fünf wehrlose 
gefangene Franzosen vor seiner Kompagnie mit dem Revolver erschossen. 
Ein Sergeant-Major, unter den fünfen, der etwas deutsch sprechen 
konnte, flehte um Pardon, er habe Weib und Kinder zu Haus, aber alles 
half nicht- Natürlich war dieser Held mit dem eisernen Kreutz erster 
Klasse geschmückt.

Ich könnte Dir noch vieles schreiben, aber dafür müsste ich sehr viel 
Papier haben und die Zeit erlaubt es mir auch nicht.

gez. Joseph W e b e r .

Erklärungen eines gewissen Ladislas P ronthowski, z 5  Jahre alt, aus 
Jnovrazlav, "Provinz Posen, Soldat der 3 , 7(omp. de^6 . Grenadierregimentes, 
l^riegsgefangener.

« ln  Ethe habe ich folgendes gesehen. Am Sonntag den аЗ. August 
erhielten wir in der Nähe eines Sägewerkes Feuer und das Pferd des 
Generals L iebeskino  wurde getötet. W ir hatten gerade acht französische 
Soldaten gefangen genommen, sie trugen rote Hosen. Sie wurden in
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die M itte der Kompagnie genommen. Unter dem Feuer des Feindes 
zogen wir uns in das Sägewerk zurück und versteckten uns hinter Planken 
und Baumstümpfen. Man hatte den französischen Gefangenen die Hände 
und Arme mit dicken Strohseilen gefesselt. Während einer Feuerpaqse 
bemerkte ich dicht bei mir auf der Strasse den General L iebeskind zu 

Fuss. Ich hörte sehr deutlich, dass er zu dem Hauptmann meiner Kom­
pagnie (ich erinnere mich jetzt wieder seines Namens, er hiess S choene- 

mark) sagte, die französischen Gefangenen, die in unserer Hand waren, 
erschiessen zu lassen. E r war zornig und sprach in befehlendem Ton. 
Der Hauptmann gab den Befehl weiter und die mit der Ausführung des 
Befehls beauftragten Soldaten kehrten um. Der Hauptmann schimpfte 
sie (( Hunde, Feiglinge » usw. Andere Deutsche aber, die das Eiserne 
Kreuz oder eine Beförderung haben* wollten, boten sich an. Gegenüber 
dem Sägewerk befand sich ein kleiner Hang. Gegen diesen Hang wur­
den die französischen Soldaten geführt. Ohne ihnen die Augen zu 
verbinden wurden sie in Reihen aufgestellt und 8-io Mann haben sie aus 
nächster Nähe, nicht mehr als 6 M eter, erschossen. Ich war sehr auf­
geregt habe jedoch schon gesehen, wie sich Soldaten den Gefangenen 
näherten und da sich einige, die zusammengebrochen waren, noch regten, 
ihnen den Gewehrlauf auf die Brust setzten und sie so erschossen.

Im Sägewerk war Befehl gegeben worden, alle verwundeten Feinde, 
die gefunden würden, zu töten. Leute meiner Kompagnie führten, 
während dieselbe vorging, diesen Befehl aus eigenem Antriebe aus. 
Sie traten aus den Reihen aus und machten den Verwundeten den Garaus, 
wobei sie besonders von dem Vizefeldwebel L inke ermuntert wurden. 
Das währte etwa i о Minuten auf einem Wege von 3 bis 400 Metern.

Später, am a i. September 1914,  habe ich gesehen wie französische 
Gefangene erschossen wurden, weil sie sich nicht fortführen lassen woll­
ten, die waren jedoch waffenlos. Dies geschah in St. Maurice a»f der 
Seite von Hammonville-sous-les-Cotes.

Ebendort hat der Vizefeldwebel L inke einem verwundeten Gefan­
genen mit einer Picke den Schädel gespalten.

Diese Aussagen sind von den Soldaten:

Boleslas B r o d n i e w i c z ,  3. Komp, des Grenadierreg. N r. 6 und

Ignaz SzYMKowioK, 10. Komp, des Preuss. Inf. Reg. N r. 47, 

die in Kriegsgefangenschaft sind, bestätigt worden.
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3 rief des Generalleutnants N a e g e l s b a c h  an seinen Treffen den Leut­
nant N a e g e l s b a c h  in französischer J^riegsgefangenschaß.

« Gegen letztere (die Engländer) herrscht eine allgemeine Wut, die 
sich beim Heere auch dadurch äussert, dass fast gar keine englischen 
Gefangenen gemacht werden, sondern alles getötet w ird;......

Die Behandlung der 7{riegsgefangenen.

DIE EINGEGANGENEN VERPFLltH TU N GEN .

A rt . 7. — Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefange­
nen befinden, ist zu ihrem Unterhalt verpflichtet.

Soweit kein besonderes Abkommen zwischen den Kriegführenden 
besteht, werden die Kriegsgefangenen, wäs Nahrung, Unterkunft und 
Kleidung anbetrifft, in gleicher Weise wie die Truppen der Regierung, 
die sie gefangen genommen hat, behandelt.

A rt. 6. — Der Staat kann die Kriegsgefangenen nach ihrem Grad 
und ihren Fähigkeiten als Arbeiter verwenden. Ausgenommen sind die 
Offiziere. Die Arbeiten dürfen nicht übermässig sein und nicht zu den
Kriegsoperationen in Beziehung stehen.

%
(Anhangsbestimmungen zum Haager Abkommen 

IV vom 18. Oktober 1907 .

DIE VERGEHEN.

Die allgemeinen Existenzbedingungen der französischen 
Kriegsgefangenen in Deutschland.

Die hier zusammengestellten Dokumente geben nur ein undeutliches 
Bild von dem Kriegsgefangenenleben in Deutschland, von dem die 
Briefe der Gefangenen, die Aussagen der Entwichenen, die Protokolle 
der Verhöre der heimgekehrten Sanitäter und Schwerverwundeten und 
die Berichte der durch den Waffenstillstand befreiten Gefangenen ein 
schreckliches und vollständiges Bild geben.

Treu der von uns angewendeten Methode haben wir jedoch das 
Zeugnis der Opfer weggelassen, das beanstandet werden konnte, und
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führen nur die unparteiischen Urteile an, deren absichtlich zurückhal­
tende Ausdrucksweise nicht angefochten werden kann.

Gerade deswegen fehlen die Nachrichten über das Leben unserer 
Gefangenen in den besetzten Gebieten fast gänzlich.

« Nach unwiderlegbaren Zeugnissen, die heute durch das Geständ­
nis der deutschen Behörden bestätigt sind, steht jedoch fest, dass die 
kaiserliche Regierung seit Beginn des Krieges eine grosse Anzahl fran­
zösischer Gefangener unter gänzlicher Unterbindung der Beziehungen 
zu ihren Familien im besetzten Frankreich gelassen hat, um sie einer 
verschärften Behandlung zu unterwerfen und zu militärischen Arbeiten 
zu verwenden. Die französische Regierung hat durch Vermittlung der 
Spanischen Botschaft und des internationalen Komitees des Roten 
Kreuzes zu wiederholten M alen verlangt, dass diese Lager besucht 
würden. Sie erbot sich zu Lesern Zwecke, die Lager, die sie nach dem 
Beispiele Deutschlands in ост Kriegszone gegründet hatte, den Dele­
gierten der Botschaft der Vereinigten Staaten, die damals mit dem 
Schutze der deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich betraut war, zu 
öffnen. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, gestattete sie aus eige­
nem Antriebe, dass mehrere dieser Lager von den Delegierten der 
Botschaft besucht würden. Zu dem gleichen Zwecke gestattete sie dem 
Präsidenten des internationalen Komitees des Roten Kreuzes, die 
Kriegszone zu durchreisen. Trotzdem ist die französische Regierung 
immer auf die formelle und entschiedene Weigerung der deutschen 
Behörden gestossen, den neutralen Delegierten den Zutritt zu den 
besetzten Gebieten zu gestatten.

Die deutsche Regierung behielt sich so die Macht vor, eine unbe­
kannte Anzahl Gefangener in diesen Gebieten zu belassen, deren 
Behandlung sich jeder Kontrolle entzieht und deren Existenz ihrer 
Familie nur durch den fernen und erstickten Schrei ihrer Leiden bekannt 
wurde. »

(Einleitung zu der Bericłttsamm lung der 
Delegierten der Spanischen Regierung 
über ihre Besuche in den französischen 
Gefangenenlagern in Deutschland. — 
1914-1917. — Seite IX).

Die Unterkunftsbedingungen dieser Gefangenen, die Bestrafung 
durch Unterbringen in der Isolierbaracke, der Biskuitdiebstahl während
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des Transportes, die systematische Verwendung der Kriegsgefangenen 
zum Austrocknen der Sümpfe, unter Umständen die nicht immer die 
Erhaltung ihrer Gesundheit sichern, die unübersteigbaren Schwierigkei­
ten, auf welche die Gefangenen stossen, um mit dem Lagerkommandan­
ten in direkte Verbindung zu treten, welcher der Einzige ist, der eine 
Milderung ihrer Lage herbeiführen kann, ruft einen schmerzlichen und 
ungipistigen Eindruck hervor.

(Berichte der spanischen Delegierten Seite 
i63. — bagcr Münchberg (Brandenburg) 
Besuch vom 11, Januar >917).

Mein Eindruck von dem Lager ist ungünstig; ungünstig ist auch das 
Urteil, das man sich über einige davon abhängige Kommandos machen 
kann, denn nach den W^unden, die ich gesehen habe und nach dem elen­
den Leben, das dort geführt wird und von dem mir die Leute erzählt 
haben, kann man sich einen Begriff davon ma<^n.

(Bericht der spanischen Delegierten Seite 177.
— Merseburg (Provinz Sachsen). Besuch 
vom 19. Februar 1917).

Der Eindruck von dem Kommando ist ungünstig :

1. Wegen des Zusammenpferchens der Kriegsgefangenen, die Tag 
und Nacht in einem engen Raum eingeśchlossen sind, zumal da sie sich 
dauernd dort aufhalten.

2. Wegen der Rohheiten, die an den Gefangenen verübt werden, 
die man übermässig zur Arbeit treiben will.

3. Wegen Fehlens eines Arztes.

(Berichte d. span. Deleg. Seite ЗЗ0. Porzel­
lanfabrik Driesen-Vordamm. Lager Frank- 
furt/Oder (Brandenburg). — Besuch vom 
6. März t9i7).

Die Geschichte dieses Lagers hinsichtlich des Gesundheitszustandes 
ist sehr traurig. Vor einem Jahre befanden sich 2400 französische 
Gefangene im Lager. Von diesen sind vom 1 1 .  Dezember J9 14  bis 
zum J .  Juli 19 .7  631 krank geworden, davon litten З60 an Ausschlag­
typhus. Von 124 Todesfällen starben 71 an Typhus.

ln den ersten Monaten dieses Jahres ist es einige M ale vorgekommen.
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dass die Wachtmannschaften Alarm gaben und dabei Verwundungen und 
Todesfälle verursachten, so besonders am 9. Mai drei Tote, als sie auf 
Leute schossen, die sie des Fluchtversuches verdächtigten.

Die Pakete werden zur Untersuchung des Inhalts geöflFnet, der, was 
häufig vorkommt, im Augenblick dieser Untersuchung verschwindet.

(Berichte d. span. Deleg. Seite 351. Lager Wit­
tenberg (Provinz Sachsen). — Besuch vom 
14. November 1915).

Die ersten Gefangenen jedoch, die diesem Lager einverleibt wurden, 
kannten die Festung als Strafanstalt und waren einer Züchthausbehand­
lung unterworfen.

I (Bericht d. span. Deleg. Seite З79. — Lager
Hohenasperg (Württemberg). Besuch vom 
3. Februar 1916).

З00 Gefangene, die gestern Abend aus Darmstadt angekommen sind 
und infolge von Vergeltungsmassregeln bei Verdun im französischen 
Feuer hatten arbeiten müssen, haben mir die grossen Entbehrungen, 
unter denen sie zu leiden gehabt haben und an denen eine Anzahl ihrer 
Kameraden gestorben ist, geschildert. Sie fügen hinzu, dass bei Mont- 
faucon 14 Gefangene von 600 durch das Feuer der französischen Artil­
lerie getötet worden sind. Ein anderer sagte endlich, dass sie an der 
Höhe З04 durch Anbinden an den Pfahl bestraft worden sind.

(Berichte d. span Deleg. Seite a 18. — Altcn- 
grabow (Altmark) Besuch v. i6. Juni 1917).

Seit dem j . April wird auf der Grube ein Register geführt, in dem 
jede Woche das Gewicht von 5 0/0 der Gefangenen, immer derselben, 
eingetragen wird. Bei Durchsicht des Registers bemerkt man, dass das 
Gewicht der Gefangenen seit dem angegebenen Datum dauernd abnimmt. 
Das ist für die Russen wie für die Franzosen der Fall. Der Verlust 
bewegt sich» zwischen i bis 5 K ilo; der Durchschnittsverlust beträgt 
3 Kilo.

(Berichte der span. Deleg. S. 164. — Bericht 
über das Industriekommando Buer-Resse, 
Grube Ewald bei Herten (Westphalen) zum 
Sennelager gehörig. Besuch v. 14. August 
1916).
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Unterkunßsbedingungen und Hygiene.

(Bericht der Spanische^ Botschaft vom a i. September über den 
Besuch des Lagers Lechfeld, (a i . August 19 >8)•

Der Eindruck, den die Delegierten gewonnen haben, muss leider als 
durchaus schlecht bezeichnet werden infolge des Umstandes, dass die 
Unterkunftsräumc keineswegs den vom Berner Abkommen festgesetzten 
Bedingungen entsprechen. Die jeder Hygiene bare Einrichtung der 
Straflokale, das unnütze Zurückhalten der an Tuberkulose Leidenden, 
anstatt sie so schnell wie möglich fortzuschicken, wodurch diese der 
letzten Möglichkeiit, ihr Leben zu retten, beraubt werden, ruft gleichfalls 
den schmerzlichsten Eindruck hervor. Die Botschaft möchte hoffen, 
dass das Berner /V-bkommen künftighin im Lager Lechfeld in seinem 
ganzen Umfange ntspektiert werden wird.

Die Straflokale erfüllen nicht nur nicht die vom Berner Abkommen 
vorgesehenen Piediingungen, sondern n^ht einmal die elementarsten 
Regeln der Hygiene werden beobachtet. Die i 5 Gefangenen, die dort 
einzeln oder in Gruppen eingeschlossen sind, werden niemals spazieren 
geführt ; sie erhalte n nur ungenügendes Licht von aussen, was sie am 
Lesen verhindert odt’r es zum wenigsten nur unter für die Augen sehr 
schädlichen Bedingungen gestattet. Sic haben weder Becken i\pch 
Wasserleitung zum Waschen und sie müssen ihre Reinigung in den^ben 
Ge fassen vornehmen, a us denen sic essen. Da es ihnen verboten ist, zum 
Verrichten ihrer Bedürfnisse hcrauszugehen, müssen sie sich eines Ge- 
fässes ohne Deckel bedi enen, das zweimal täglich geleert wird.

Etwa 5oo M eter vc>m Lager entfernt befindet sich ein Gebäude, 
« Sanatorium » genannt, in dem die an Tuberkulose Leidenden unterge­
bracht sind.

Der Anblick der Kranken, von denen sich drei in einem ziemlich 
fortgeschrittenen Zustand«*, befinden, ruft einen schmerzlichen Eindruck 
hervor. Angesichts der ^ (ahrungsmitteleinschränkungen, die der Krieg 
auferlegt, und des Mangel s von Medikamenten (z. B. Leberthran und 
Stärkungsmittel)'kann die V "^erlangcrung ihres hiesigen Aufenthaltes nur 
eine Verschlimmerung ihre s Zustandes herbeiführen. Kürzlich sind 
zwei französische Tuberkulo sekranke verschieden. Um die anderen vor 
dem gleichen Los zu bewahiren, ist es unbedingt notwendig, dass sie 
nach den Vorschriften des B« trner Abkommens eiligst nach Konstanz und
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der Schweiz gebracht werden, ohne die Untersuchung der Kommission 
abzuwarten, umsomehr als deren Entscheidung nach dem Wortlaut ge­
nannten Vertrages nicht unbedingt nötig ist, um sie fortzuschaffen.

Der Eindruck, den die Delegierten gewonnen habeia, ist im höchsten 
Grade ungünstig ; die Nichtbeachtung der Vorschriften des Berner A b­
kommens bezüglich der Unterbringung ist sehr beklagenswert.

T>er Saniiätsdienst.

Betreffs des ärztlichen Dienstes beklagen sich alle; Gefangenen über 
die Härte, mit der der Arzt, der Unfähige zur Arbeit schickt, gegen die 
Gefangenen verfährt, wie auch über die Mangelhaftijgkeit dieses Diens­
tes. Ein französischer Gefangener aus Mesanstourrie starb nach zchn- 
tägiger Krankheit, während der ihn der Arzt nur zwein lal besucht hatte und 
der die übrige Zeit ganz ohne Pflege geblieben war. Es-wäre sehr wün­
schenswert, dass das Nötige geschieht, um den Arzt ahlösen zu lassen, da 
die Gereiztheit, die gegen ihn infolge genannter Vorfälle besteht, zu 
ernsten Unzufriedenheiten Anlassr geben kann.

(Bericht der spanischen Botschaft vo n 19. September 1918 
über den Besuch des Kommandos Kaiserstuhl).

Zwei Sanitäter, ein Belgier und ein Deutscher, von denen letzterer 
durchaus unfähig ist, sind mit der Pflege der Krariken betraut. Der Arzt 
besucht das Lager gewöhnlich einmal wöchentlich und bleibt oft vierzehn 
Tage aus. Wenn sich ein Gefangener, der frü’her einen Fluchtversuch 
gemacht hat, dem Arzt vorstellt, macht der dev.tsche Sanitäter auf diese 
Besonderheit aufmerksam; der Kranke wird unt ersucht, aber stets unfehl­
bar zur Arbeit geschickt.

(Berichte d. span. Deleg. f >. i 35. Steinhorst (Hannover) 
Besuch vom 5. Septemloer 1916).

Der Arzt begibt sich nur in aussergewöf mlichen Fällen zur Fabrik. 
Die Gefangenen, welche sich krank fühlen, müssen anderthalb Stunden 
zu Fuss gehen, um sich in Zeplingen untersvichen zu lassen.

(Berichte d. span. Deleg. S >. 271. — Gefangenenkommando 
der Grube Prinz .Will lelm Südschacht bei Wolfsdorf 
(Hannover).— Besuch vom 3i. August 1916).
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Die Verbände werden in einer leeren Baracke gemacht, in der alle 
Gefangenen vor dem Verbinden Zusammenkommen. "Während der we­
nigen Augenblicke, die der Delegierte in dieser Baracke verweilte, (denn 
er ist nicht eingeladen worden, sich zu entfernen oder länger zu verweilen) 
stellte er eine jämmerliche Unordnung, den Mangel an den notwendigsten 
Sachen und das gänzliche Fehlen von Heizung fest. Die Kranken, die 
ziemlich zahlreich »waren, zeigten nacheinander ihre Wunden, indem sie 
den Körper weit entblössten. Die Meisten standen aufrecht, einige 
sassen auf Schemeln, und ein an beiden Beinen verwundeter Mann der 
auf einem Tisch lag, um zu warten, bis er mit Verbinden an die Reihe kam, 
hielt allein seine beiden Beine in die Höhe, damit die Verbände nicht 
rutschten.

Der Eindruck, den diese Szene hervorrief, konnte für einen Fach­
mann nicht schmerzlicher sein als für einen Laien.

ln den Sälen und Baracken standen die Betten so eng beisammen, 
dass es schwer war, zum Kopfende der Kranken zu gelangen, ohne vorher 
die Betten abzurücken. Sie sind buchstäblich eingepfercht, was die 
Promiscuität, in der sich die Kranken in ihren Leiden befinden, gefähr­
licher und tadelnswerter macht.

Die Baracke 9 ist den Kranken unter dem Namen « Todesbaracke » 
bekannt, weil sie für die Tuberkulosekranken bestimmt ist, deren Sterb­
lichkeit beträchtlich ist. Kurze Zeit nach dem vorigen Besuche eines 
Delegierten der königlichen Botschaft im Oktober letzten Jahres sind 
alle Tuberkulosekranken nach dem Lazarett des Lagers Soltau geschafft 
worden, wo gegenwärtig eine Spezialstation für diese Art von Krank­
heiten eingerichtet worden ist.

Die 14ahrung.

Die Gefangenen haben sich beharrlich über die Nahrung beklagt, die 
ungenügend ist, sowohl was ihre Menge als auch den geringen Gehalt an 
Nährstoffen anbelangt.

Da das Entziehen der Nahrung eine gewohnte Bestrafung der Kran­
ken ist und sogar nach ihren Aussagen übermässig verhängt wird, wird
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die Lage noch verschlimmert. Tatsache ist, dass man am Eingang jeder 
Baracke eine handschriftliche Bekanntmachung in 5 Sprachen liest, welche 
die Gefangenen mit der Strafe der Nahrungsentziehung bedroht, die 
beim Beschmutzen oder Beschädigen der von der Verwaltung gelieferten 
Gegenstände, Wäsche und Möbel betroflFen werden. Nach den Aussa­
gen der Geftmgenen ist das Bedürfnis nach Essen bei einigen unter ihnen, 
deren individuelle Kultur wenig entwickelt ist, so stark, dass sie vom
Hunger getrieben, um ihn zu stillen, sogar die Reste aus den Abfallkästen ♦
heraussuchen. Sie beschmutzen dabei ihre Kleider und mit diesen ihre 
Betten ; deswegen ist diese Massnahme ergriffen worden. Der Leiter 
der Anstalt hat bestätigt, dass man tatsächlich gezwungen war, diese 
Massnahme zu ergreifen, um zu vermeiden, dass die Gier und der Un­
verstand gewisser Gefangener sie nicht trotz aller Ueberwachung zum 
Aufsuchen der 'Abfallplätze verleiteten, was ebenso schädlich für ihre 
Gesundheit als beeinträchtigend für die gute Ordnung und Sauberkeit des 
Gebäudes sei. Er fügte hinzu, dass diese Strafe mit Mass verhängt 
würde und nur, wenn der Delinquent ohne Schaden für seinen Zustand 
eine absolute Diät, der er ein bis höchstens zwei Tage unterworfen ist, 
ertragen könne.

Der Delegierte kann seinerseits hinzufügen, dass der Anblick aller 
dieser Kranken Gebrechlichkeit und eine starke Erschöpfung verrät, 
besonders bei denen, die lange Zeit auf der französischen Front beschäf­
tigt worden sind.

(Auszug aus dem offiziellen Bericht der neutralen Delegierten 
über das zum Lager Soltau gehörige Lazarett Münster- 
lagejr. Besuch vom i5. November «7 ohne vorherige 
Ankündigung an die Inspektion.

Donnedieu de Vabres : Wat sie aus unseren J^riegsgefan^enen 
machen, S. 114 , ff.)

Die schlechte Behandtung.

Die Botschaft erachtet es für ihre Pflicht, das Departement auf die 
Strenge der Strafen und die Härte der diesem Kommando zuteilwer­
denden Behandlung aufmerksam zu machen.

Die von dem Delegierten angeführten Fälle von Misshandlung schei­
nen zu beweisen, dass diese Misshandlungen ziemlich geläufig sind. 
Zusammen mit der Härte einer ausgesprochen übermässigen .Arbeit
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machen sie den Gefangenen den Aufenthalt auf dem Kommando sehr 
schwer.

Der Gefangene Louis Vilpoux soll nach einem Fluchtversuch von 
fünf \/асЬтаппасЬа^еп in roher Weise geschlagen worden sein. Der 
Kommandoführer, der diese Aussage nicht dementiert hat, hat nicht 
gesagt, die in solchen Fällen übliche Strafe verhängt zu haben.

Der Gefangene Villecrpix ist ebenfalls wegen eines Fluchtversuches 
sehr streng bestraft und trotz eines Geschwüres, das ihn sehr schmerzte, 
des Strohsackes und der Decke beraubt worden.

Der persönliche Eindruck des Delegierten bezüglich der Strafen und 
Misshandlungen, die der Führer des Kommandos nicht geleugnet, nicht 
einmal zu leugnen versucht hat, ist schlecht.

(Bericht der spanischen Botschaft vom i. Juli 1918 über 
den Besuch des Kommandos Ronnenberg).

Aber am meisten wird über die Misshandlung der Kriegsgefangenen 
durch die Deutschen geklagt, besonders seitens des gegenwärtigen Kom­
mandanten des Lagers, der Beleidigungen ausstösst und sich mitunter auf 
die Leute stürzt und sie zu Boden wirft.

(Berichte d. span. Deleg. 17З. — Merseburg (Provinz 
Sachsen) Besuch vom 19. Februar >917).

Die Arbeiten.

Ich habe den Eindruck, dass es sich um ein Sonderlager handelt, wo 
aus besonderen Gründen mit äusserster Strenge verfahren wird.

Weiter ist es auch traurig, die biträchliche Zahl der Arbeitsbeschä­
digten, dfe aus der Gegend von Königsbrück und Chemnitz kommen, zu 
sehen. Es ist schmerzlich— wir haben es nicht immer tun können— sich 
den Opfern jener geföhrlichen Arbeiten zu nähern, zu denen zumeist 
Arbeitsunfähige ohne jede Vorbereitung verwendet werden.

Um unser Urteil zu begründen, war es uns im höchsten Grade inte­
ressant, den Beweis der schrecklichen Folgen der Arbeit in den Gruben 
für viele unglückliche Gefangene zu sehen, nachdem wir die Grubenkom- 

•mandos besucht haben.

(Berichte d. span. Deleg. S. 17З. — bager Gross-Poritsch 
(Sachsen) Besuch vom 14. Februar 1917).
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Der Umstand, Leute, deren frühere Stellung noch Gewohnheiten 
dem entsprachen, so lange in den Gruben arbeiten zu sehen, der über­
mässige Zwang, der auf sie ausgeübt wird, um sic zur Arbeit zu zwingen, 
der Fall D ..., der trotz seines Asthmas gezwungen worden ist, unter 
der Erde zu arbeiten, und endlich die Blutarmut, an der viele Gefan­
gene leiden, alles das hat einen sehr ungünstigen Eindruck auf mich 
gemacht.

(Berichte d. span. Deleg. S. Зоз. : Sulzbach (Bayern) 
Besuch vom. 14. Februar >9>7).

Betreifs der Lage der Gefangenen auf diesem Kommando bedauert 
die Botschaft, sagen zu müssen, dass diese sich im allgemeinen über die 
ihnen zugefügte Behandlung beklagen. Die mit ihrer Bewachung be­
trauten Soldaten scheinen ihnen gegenüber nicht so korrekt zu sein, wie 
sie es wehrlosen Kriegsgefangenen gegenüber sein müssen.

Ebenso haben die Delegierten von der Arbeit der Gefangenen, die 
unter besonders schwierigen Bedingungen und in einer ganz und gar 
verdorbenen Luft stattfiridet, einen schlechten Eindruck gewonnen.

Endlicb soll die Nahrung in keiner W^eisc der geforderten Arbeit 
entsprechen. Sie soll ungenügend und sehr schlecht sein. Die Dele­
gierten, die sie am Tage ihres Besuches geprüft haben, meinen, dass die 
Menge gewiss zu klein, die Qualität schlecht ist.

(Bericht der spanischen Botschaft vom аб. Juli 1918 über 
den Besuch des Kommandos Steinförde).

Brief eines deutschen, zu Beginn des Monats M ai g^fängenge-
nommenen Soldaten.

ln meinem letzten Briefe sagte ich Euch, dass hier dicht bei uns 
französische Kriegsgefangene zur Arbeit verwendet werden.

Ich sehe diese bedauernswerten Kreaturen alle Tage arbeiten, mit 
abgestumpften, mitgenommen Gesichtern schreiten sie von der Müdig-
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keit überwältigt einher, ihre Magen knurren vor Hunger. Fünf Mann 
bekommen täglich ein Brot. Sie schlafen in einer Baracke auf der 
nackten Erde ohne Decken und haben nur ihre Bekleidungsstücke. Es 
sind tagtäglich dieselben Leiden. Wenn Ihr sie sähet 1 Es ist ein elender 
und schauerlicher Anblick. Wenn es einen Gott im Himmel gibt, so 
möge er die bestrafen, welche ein solches Schicksal über diese Unglück­
lichen heraufbeschworen haben. Sie wühlen in den Abfallhaufen, um 
ihren Hunger zu stillen, nach den kalten Ueberbleibsein, die unsere 
Küche fortgeworfen hat.

Jeden Tag brechen mehrere von ihnen bei der Arbeit aus Hunger 
oder Erschöpfung zusammen. Ueberdies sind sie dem Feuer ihrer 
eigenen Artillerie ausgesetzt. Bis jetzt ist ihnen nichts zugestossen, 
obgleich sie erst kürzlich noch beschossen worden sind. Ich möchte 
gern einigen von ihnen ein wenig Brot zustecken, aber das ist strengstens 
verboten.

(Donnedieu de Vabres : Was sie mit unseren 
Gefangenen machen, Seite 18-19).

Der Soldat M . Maurice vom 146. 1 nf. Reg. und З9 andere Gefangene, 
die zum grösseren Teil freien Berufen angehören, sind zum Arbeiten 
auf der Maximilianhütte (Rosenberg) bestimmt worden. Da sie wussten, 
dass diese Fabrik Stahl herstellt und ihr Patriotismus sie verhinderte, 
bei Arbeiten mitzuhelfen, die in direkter oder indirekter Beziehung 
zum Kriege stehen, erklärten die Leute des genannten Kommandos, 
dass sie zu jeder Arbeit, selbst zur schwersten, bereit seien, dass sie 
sich aber durchaus weigern, in der Stahlindustrie zu arbeiten.

Nachdem sie hunderteinundzwanzig Stunden lang ohne Licht und mit 
dem gewöhnlichen Essen in Einzelhaft gesperrt worden waren, wurden 
diese 40 Mann im Lager gelassen. Sie wurden 5 i Tage lang in einer 
besonderen Baracke untergebracht; danach wurden sie wieder wie die 
übrigen Gefangenen behandelt.

Gerade heute sollen sie nach Nürnberg gebracht werden, um mor­
gen vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Sie haben einen Vertei­
diger verlangt, und es ist ihnen gesagt worden, dass ein Offizier ihre 
Verteidigung übernehmen werde. Sie haben jedoch mit diesem Offi-
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zier kein Wort wechseln können, sie dürfen also annehmem, dass ihre 
Verteidigung rein illusorisch ist und sein wird.

(Berichte d. span. Deleg. S. lo i. — Araberg 
(Oberpfalz) Besuch vora lo. Juli 1916).

Die Hauptbeschwerde der Gefangenen bezieht sich auf die A rt der 
Arbeit, zu der man sie verwendet, denn sie glauben dass diese mit der 
Herstellung von Kriegsmaterial in Verbindung steht, umso mehr als sie 
über hundert M ale in der Fabrik Renk (Augsburg), wo sie arbeiten, das 
Wort « Zeppelin » gelesen haben.

Ein anderer, der ohne Absicht ein Stück Stahl schlecht geformt 
hatte, wurde zwei Stunden lang in einen Bottich eingesperrt, in dem die 
Luft nicht zu atmen war.

Als die Gefangenen sich am 26. Mai zur Arbeit begaben, stieg der 
Hauptmann des Lagers aus der Elektrischen und schlug mehrere Leute 
mit seinem Säbel, weil sie, wie er sagte, zu langsam marschierten.

(Berichte, d. span. Deleg. S. З18. Kriegshaber 
(Bayern) Besuch vora 8. Juni 1916).

3 efehl des GeneraUeubtanh von P a e r l o w s k i ,  Inspekteur der Lager in 
Hannover (lo. Armeekorps).

Я .  — Alle Gefangenen ohne Unterschied des Grades sind gezwun­
gen, auf dem Lande, in den Fabriken oder bei der Entwässerung der 
Sümpfe zu arbeiten.

B . — Die, welche sich weigern, werden in folgender Weise be­
straft :

1. — Wenn es die erste Weigerung ist und sie bei einem Bauern 
arbeiten, schlafen sic drei Tage lang ohne Nahrung auf den kalten Stei­
nen. Wenn sie sich im Lager befinden, werden sie drei Tage lang ohne 
Nahrunge cingesperrt.

2. — Wenn sie sich nach dieser Bestrafung wieder weigern, kann 
die Bestrafung bis zu i 5 Tagen bei Wasser und Brot (Pferdebrot) 
erhöht werden. Alle vier Tage (die Deutschen nennen es «Guten 
Tag ») erhalten sie die gewöhnliche Verpflegung, aber sie schlafen ohne 
Decken.
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3. — Wenn sic trotz dieser beiden Strafen immer noch hartnäckig 
bleiben, haben die Lagerkommandanten oder die Führer der Komman­
dos in den Dörfern das Recht, solange mit dem Kolben zu schlagen, bis 
der Gefangene von Schmerzen getrieben freiwillig arbeitet.

4. — Und wenn die Verstocktheit des Gefangenen so gross ist, 
dass er sich trotz aller dieser Massregeln noch weigert, kann der Gefan­
gene auf Bei^hl eines deutschen Offiziers oder Portepeeunteroffiziers 
auf der Stelle erschossen werden.

Die Gazette Je  Lausanne hat diese erstaunliche Vorschrift als eriste 
am *10. März 19 17  veröflFentlicht. Aber sie datiert bereits von unge­
fähr zwei Monaten früher.

Französische Protestantische Hefte vom 
April 1917. —  Seite a).

Die Strafen.

Die härtesten Strafen werden wegen Arbeitsverweigerung verhängt. 
So mussten am 24 Februar 1 1 Gefangene im Schnee 20 Stunden lang 
« Stiltsteben » und wurden dann acht Tage lang in Arrest gesperrt.

Noch ein anderes Mittel wird ängewendet, um die Leute zum A r­
beiten zu zwingen. Man lässt sic zwei Stunden lang 6 oder 8 Schritt vor 
den jępksofen in « Stillgestanden » stehen.

(Berichte d. span. Deleg. S. 16 1. Grube 
Augusta Viktoria bei Huls (Westpha- 
Icn) Besuch vom i i .  August 1916),

ln der Grube wird unter der Aufsicht der « Steiger » gearbeitet, die 
einen Gefangenen, der ihrer Meinung nach nicht die Arbeit liefert, derei> 
er fähig ist, mit Stockschlägen und Tusstritlen bestrafen.

Es wird ihnen fünf Tage lang die Verteilung der Pakete und des 
Geldes vorenthalten und während drei anderer Tage lässt man sie fünf 
oder sechs Stunden lang « Stillstehen ». Ein Gefangener, ein Belgier, der 
sich zu Boden geworfen hatte, wurde mit Fusstritten und Kolbenschlägen' 
bearbeitet; einem anderen, einem Russen, wurden durch einem Kolben­
schlag die Zähne zerschlagen.

(Berichte d. span. Deleg. S. 771. Gefangenenkom­
mando der Grube Prinz Wilhelm, Südschacht, in 
Wolfsdorf (Hannover) Besuch vom 3i. August 
>9«6).
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Diese 200 Leute wurden gezwungen, den Baracken gegenüber acht 
Stunden täglich « stillzustehen ».

Sie versetzten ihnen Kolbenschläge auf das Hinterteil der Beine.

A uf der Grube brutalisieren die Steiger die Leute aus den geringfü­
gigsten Gründen.

Der J^pmmandant des Lagers Sotlau geht begleitet von einem Polizeihunde an dem Pfahl, 
an den zwei Gefangene festgebunden sind, vorüber.

Sie stossen sie mit Knieen vor den Bauch.

(Berichte der span. Deleg. S. 76. Kommando 
(( Schacht Scholven » bei Huls bei Reck- 
iingshausen (Westphalen) Besuch vom 10. 
September 1916).

Die Misshandlungen scheinen im Lager gebräuchlich zu sein.

Die Leute, welche dazu verurteilt sind, einen mit Steinen oder Zie­
geln erschwerten (j 5 \ ilo  schweren) Tornister zu tragen, eine Strafe, wel­
che die Soldaten « pelote » nennen, müssen sich solange hinlegen und 
aufstehen, bis sie erschöpft zusammenbrechen. Die Bestraften dürfen
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während der Dauer ihrer Strafe keine Briefe schreiben und es ist ihnen 
verboten, ihre Zellen zu verlassen.

(Berichte d. span. Deleg. S. i86. Vereinecht­
feld. Besuch vom 14. Dezember 1916).

ln diesen Lager (Golzern-Sachsen) besteht die einzige Bestrafung 
darin, die Gefangenen in unsauberen, feuchten, niedrigen, dunklen, kal-

Der Gefangene wird mit einem mit Steinen gefüllten Sack an den Tasten an den Pfahl 
festgehunden, damit er sich nicht be-lbegen k<*nn.
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ten Zellen einzuśperren, zu denen die Luft keinen Zutritt hat, und zwei 
Leute werden da untergebracht, wo nur einer allein leben kann.

(Berichte d. span. Deleg. S. 117. Lager 
Golzern (Griitima-Sachsen) Besuch vom 
20. September 1916).

Die Delegierten des internationalen Komitees des Roten Kreuzes 
beschreiben in ihrem Bericht über die Besuche der deutschen Lager im 
Monat April 1916  mit „folgenden Worten die Strafe des « Tornister­
tragens », welche in Chemnitz das Anbinden an den Pfahl ersetzt hat. 
« Der Gefangene wird mit einem i 5 Kilo schweren Tornister beladen 
auf einen Platz geführt. Ein deutscher Feldwebel lässt ihn eine Viertel­
stunde lang Eilschritt machen, dann eine Viertelstunde Laufschritt und 
Eilschritt, eine Viertelstunde Laufschritt und Bewegungen auf den Knien 
und im Liegen und endlich eine Viertelstunde Freiübungen ».

Der « Pfahl » hat eine traurige Berühmtheit erlangt. Der Gefan­
gene wird an den Knöcheln und an den Hüften mit auf den Rücken 
gebundenen Händen an einen Pfahl gebunden, der meistens ausserhalb 
der Baracken mitten in der Sonne oder, wenn es schneit, in der Windrich­
tung steht. Diese Strafe wird mit verschiedenen Spitzfindigkeiten 
angewendet, ln Königsbrück muss der Bestrafte auf den Fusspitzen 
stehen, ln Güstrow wird er aufgehängt, sodass die Füsse den Boden 
nicht berühren, ln Stendal muss er sich dauernd bemühen, den Pfahl, 
der nicht in die Erde gerammt ist und dessen längeres Ende in die Luft 
ragt, im Gleichgewicht zu erhalten.

(Die Behandlung der Kriegsgefangenen in 
Frankreich und in Deutschland hinsicht­
lich der internationalen Abkommen. 
1914-1916. S. 70).

Nach den Aussagen der Gefangenen sind sie in dieser Fabrik zur 
Herstellung von Kartuschen und anderer Kriegsmunition verwendet 
worden.

(Berichte d. span. Deleg. S. i 55. — Lager Altengrabow 
* (Akmark) Besuch vom 10. Januar 1917).
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Wie der das Kommando führende Unteroffizier erklärt hat, wird die 
Pfahlstrafe angewendet.

(Berichte der span. Deleg. S. i 38. Lager Heilsberg (Preussen) 
Baukommando in £ydtkuhnen. Besuch vom 4. Oktober 1916.)

Bis vor kurzem ist die Pfahlstrafe angewendet worden und besonders 
während des grossen Frostes. Der Bestrafte wurde an einen Pfahl 
gebunden und blieb dem Unwetter (Wind und Schnee) ausgesetzt. Die 
Gefangenen aller hier vertretenen Länder beklagen sich über die 
Behandlung, die, wie sje sagen, zu hart und zu streng ist.

У

(Berichte d. span. Deleg. S. %ą3. Lager Thorn-Nord (Preussen) 
Besuch vom 8. März 1917).

ln Einzelhaft erhalten die Gefangenen, die des Lichtes beraubt sind 
und keine Matratzen haben, nur Brot und Wasser und alle vier Tage die 
gewöhnliche Verpflegung, ln Mitterwöhr mussten einige zwei oder 
drei Tage lang in einer Art Treitußkäfig ohne Decken eingeschlossen 
bleiben. Sie müssen ihre Bedürfnisse in ein Ge fass verrichten und können 
von aussen von der Bevölkerung gesehen werden.

Die Gefangenen sagen, dass die dort Befindlichen das Aussehen von 
wilden Tieren im Käfig haben.

Unsere Delegation hat sich unverzüglich nach Mitterwöhr begeben 
und hat feststellen können, dass mitten in einem Hofe, der von Straflo- 
kalen umgeben war, ein Raum von ungeföhr 5 M eter Länge und 4 Meter 
Breite durch vier dicke Holzpfähle, die durch Stacheldraht verbunden 
waren, abgesteckt war. Darin stand ein Nachttopf. Der Käfig war leer.

(Berichte d. span. Deleg. S. 94. Lager Landshut (Bayern) 
Besuch vom 6. Juni 1916).

..........................................................Gerade am Tage meines Besu­
ches in genanntem Lager (7. September) wurde der Abbruch des K'^figs 
beendet, der am folgenden Tage wieder aufgebaut wurde.

Berichte d. span. Deleg. S. 116 . Lechfed (Bayern) 
Besuch vom 19. September 1916.)
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Im Lager ist eine neue Strafe eingeführt worden genannt das 
Bivak ” , die darin besteht, die Leute drei Tage lang Tag und Nacht in 
einem engen, von einem Metallnetz umgebenen Raum bei jeder Tempe­
ratur ohne Obdach einzusperren. Es gibt nur 5oo Gramm Brot und 
Wasser als Verpflegung. Am 4. Tage dürfen die Gefangenen in der 
Zelle schlafen und erhalten die gewöhnliche Verpflegung des Lagers. So 
wird die Strafe bis zu Ende abgesessen.

Dillingen. — Besuch vom 14. August 19«7-

Strafen. — Zu den gewöhnlichen Strafen kommt eine, welche die 
Gefangenen “  das Bivak ” nennen, ln einem mit Draht umgebenen vier­
eckigen Raum müssen die Leute den ganzen Tag aufrecht stehen 
bleiben. Sie können ihren natürlichen Bedürfnissen nur alle 6 Stunden 
genügen. Ausserdem erhalten sie drei Tage lang keine Nahrung. Am
4. Tage erhalten sie die Verpflegung des Lagers. Nach den Aussagen 
der Gefangenen dauert diese Strafe 40 Tage. Das “ Bivak”  is am 1 5. 
dieses Monats abgeschafft, aber seit einigen Tagen wieder eingeführt 
worden. Am Tage des Besuches haben die Delegierten 12 Gefangene 
gesehen, die diese Strafe verbüssten '24. November 1917).

A uf der Kommandantur sagte man uns, dass das “  Bivak” nur 7 Tage 
dauere und dass diese Strafart abgeschafft worden sei. Einige verbüssen 
dieselbe jetzt, weil sie früher dazu verurteilt worden sind. Die Nahrung, 
die sie, an jedem 4. Tage erhalten, ist dieselbe wie die der deutschen 
Soldaten. Diese Strafe wird nur bei sehr schweren Vergehen verhängt, 
und die Gefangenen, die nach Gutachten des Arztes nicht in der Lage 
sind, sie auszuhalten, werden nicht auf diese Art bestraft.

Nach diesem Besuche haben die Unterzeichneten Delegierten den 
Generalinspekteur der Lager des I. bayrischen Korps aufgesucht, um 
ihm die ausserordentliche Härte dieser Strafe vorzustellen und ihre 
Abschaffung zu erlangen.

Der General inspekteur sagte ihnen, dass diese Strafe ausdrücklich 
untersagt sei und er nicht wisse, dass sie gegenwärtig über die Gefange­
nen verhängt wird, dass er jedoch Erkundigungen einziehen werde, und 
er versprach, dass sie gänzlich abgeschafft werden würde.

Besuch vom 2Ą. November 19»7-
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Strafen. — lieber die Gefangenen wird nur “  strenger Arrest ”  und 
die “  Bivak ” genannte Strafe verhängt. Diese letztere dauert bis zu lo 
Tagen; die Gefangenen, über die sie verhängt wird, erhalten zwei Tage 
lang nur 120 Gramm Brot täglich als einzige Nahrung, am 3. Tage 
erhalten sie die gewöhnliche Verpflegung und so fort bis zum Ablauf der 
Strafe. Wenn der Kommandant die Nächte für kalt hält, dürfen sie 
eine Decke und einen Mantel mitbringen. Der Unterzeichnete hat 
feststellen können, dass die mit “ Bivak”  bestraften Gefangenen in den 
beiden dem Besuch vorhergehenden Nächten nicht mit Decken versehen 
waren. . Diese beiden Nächte fallen jedoch in die soeben eingetretene 
Herbstzeit. Diese Strafe wird ohne jeden Unterschied des Grades 
verhängt. Der “  strenge A rrest” wird in der gebräuchlichen Form an­
gewendet, er ist von verschiedener Dauer. So ist z. B . der Soldat Marcel 
Boyer von der 3. Kompagnie auf einmal zu 63 Tagen strengem Arrest 
verurteilt worden, und dieser Fall steht nicht vereinzelt da. Während 
dieser Strafe erhalten die Gefangenen 5oo Gramm Brot. Die in Unter­
suchungshaft Befindlichen dürfen keine Pakete oder Zwiebäcke von dem 
Nationalbunde empfangen. Auch die mit “ B ivak”  bestraften Leute 
erhalten keinen Zwieback.

Puchheim. — Besuch vom 14. September 1917.

Gegenwärtig werden die Gefangenen ausser mit den vor sehr i ftsmä- 
ssigen mit zwei neuen Strafen belegt. Die eine, die unter der Bezeich­
nung "  Bivak ” bekannt ist, ist bereits in mehreren anderen Berichten 
beschrieben worden.

Die Unterzeichneten Delegierten erlauben sich, darauf aufmerksam zu 
machen, dass der Generalinspekteur der Lager des 1. bayrischen Korps 
im Dezember letzten Jahres in seiner Unterredung mit dem Hauptmann 
de Ordovas folgende Erklärungen abgegeben hat : A ls ihm der vom der 
königlichen Botschaft delegierte Hauptmann von der äussersten Härte 
der “  Bivak ” genannten Strafe Mitteilung machte, die zu dieser Zeit im 
Lager Dillingen angewendet wurde; antwortete der General inspekteur, 
dass diese Strafart ausdrücklich untersagt sei und er keine Kenntnis 
davon habe, dass sie über die Gefangenen verhängt werde.

Der General inspekteur gab zum Schluss dem Delegierten das Verspre­
chen, dass diese Strafe künftighin gänzlich abgeschafft werden würde.

Besuch von 3 4 .  Februar 1918.
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Bericht der spanischen Botschaft von i 3. Juli 1918 
über den Besuch des Lagers Puchheim.

Die unter dem Namen “  Tornistertragen”  bekannte Strafe is abge­
schafft worden, dagegen wird die mit “ Bivak” bezeichnete noch ange­
wendet. (Die beiden Strafen sind in früheren Berichten bereits be­
schrieben worden . Der General Inspekteur der Lager des j . Korps hatte 
indessen dem Unterzeichneten im Dezember letzten Jahres versprochen, 
dass diese unmenschliche Strafe gänzlich abgeschafit werden würde.

Das Berner Abkommen vom i 5. März ist in französischer Sprache 
angeschlagen, aber das vom i6 . April ist den Interessierten noch nicht 
zur Kenntnis gebracht worden. Die beiden Abkommen sind bis jetzt 
nur teilweise ausgeführt worden.

Verbalnote vom 11. über den Besuch vom 
3. Oktober 1918.

Die “  Bivak ” genannte Strafe ist von neuem in Anwendung gebracht 
worden, was umso bedauernswerter und härter erscheint, als die übermä­
ssige Härte dieser Massregel dadurch bewiesen wird, dass die ihr unter­
worfenen Gefangenen zweimal täglich vom Arzt untersucht werden, um 
festzustellen, ob sie noch im Stande sind, dieselbe zu ertragen. Die 
Botschaft kann diesbezüglich nur das Ministerium an das Berner Abkom­
men erinnern, das die Anwendung solcher Strafen, mit deren Abschaf­
fung sic bestimmt zählt, untersagt.

G ö t t in q e n . — Besuch vom a». Oktober 191^.

Ich habe mich nach dem Arrestlokal begeben und das sogenannte 
“  Unterseeboot”  besucht. Es ist dies ein in einem kleinen H of befind­
licher R?um, der von Stacheldraht, welcher an Pfählen befestigt ist, 
umgeben ist. Da der Boden ausgehöhlt und die Erde weich ist, bilden 
sich W^asserpfützen, denn die Erde ist tonhaltig. Kurz, cs steht dort 
immer Wasser, weshalb der Platz mit dem genannten Namen bezeichnet 
wird.

Die bestraften Leute müssen dort im Freien ohne Decke, aber mit 
Mantel zwei Tage und zwei Nächte verbringen. Sie können sich infolge
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des Wassers nicht hinlegen. Sie erhalten nur Wasser und Brot. Für 
ihre persönlichen Bedürfnisse ist ein Becken da. Die Gefangenen sa­
gen, däss es besonders nachts furchtbar kalt ist, und dass eine leichte 
Geste des Unwillens bei der Arbeit genügt, um sie für das “ Unter­
seeboot ”  reif zu machen.









K A P IT E L  III.

V E R I B R E C H E N  G E G E N  

D I E  V E R W U N D E T E N .

DIE EINGEGANGENIEN VERPFLICHTUNGEN.

A r t . 1 . —  Die verwundeten und kranken Militärpersonen sollen 
von der kriegführenden Partei, in deren Gewalt sie sich befinden, ohne 
Unterschied'der Naltionalität geachtet und gepflegt werden.

A rt . 3. — Nach jedem Kannpfe hat derjenige, welcher das Schlacht­
feld besetzt hält, Massnahmen für das Aufsuchen der Verwundeten und 
deren Schutz zu ergr eifen.

A rt . 6. — Die beweglichen Sanitätsformationen und die festen 
Einrichtungen des Sanitätsdienstes sollen von den Kriegführenden 
geachtet und geschützt werden.

A r t . 9. — Das ausschliesslich zum Aufsuchen, Transport und zur 
Pflege der Verwundeten und Kranken bestimmte Personal, ebenso wie das 
Verwaltungspersonal der Sanitätsformationen und Einrichtungen und die 
den Heeren beigegebenen Seelsorger sollen überall geachtet und ge­
schützt werden; wenn sie in die Hände des Feindes fallen, werden sie 
nicht wie Kriegsgefangene behandelt.

(Genfer Abkommen von 6. Juli 1906).

\
A rt. 2З. -— Insbesondere ist es verboten, einen Feind> der sich
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durch Niederlegen der \C'̂ afFen oder ohne Waffen er geben hat, zu töten 
oder zu verwunden; zu erklären, dass kein Pardon ge geben wird.

I Haager Abkommen).

Das Genfer Abkommen vom 6. Juli 1906 hat diese Grundsätze 
eingeführt; das Haager Abkommen von 1907 hi it sie auch auf die 
Kriegsführung zur See ausgedehnt :

« Die Lazarettschiffe, sagt dieses Abkommen, d ie besonders gebaut 
oder eingerichtet sind und einzig dazu dienen, den ''V^erwundeten, Kran­
ken und Schiffbrüchigen Hilfe zu leisten, werden jjeachtet und können 
während der Dauer der Feindseligkeiten nicht j gefangen genommen 
werden. »

DIE VERGEHEN.

1. — "Ermordung von Yerwundeten auf dem Schlachtfelde.

Ч
Tagebuch des 7{eservisien F a h l e n s t e in  von T usitierregimeni J/Vr, 3^, TI, J^orps.

« Da lagen sie haufenweise 8 bis lo Verwun<iete und Tote immer 
aufeinander. Die nun noch gehen konnten, wurd<en gefangen und mit­
genommen. Die Schwerverwundeten, die einen JCopfschuss oder Lun­
genschuss usw. hatten, und nicht mehr aufkonnten, bekamen dennoch 
eine Kugel zu, dass ihr Leben eine Ende hatte. Das ist uns ja auch 
befohlen worden. »

W ir kommen an eine Mulde, tote und verwundete Rothosen liegen 
massenhaft umher, die Verwundeten werden erschlagen oder erstochen, 
denn schon wissen wir, dass diese Lumpen, wenn wir vorbei sind, uns im 
Rücken befeuern. Dort liegt ein Franzmann lang ausgestreckt, das 
Gesicht auf dem Boden er stellt sich aber nur tot. Der Fusstritt eines 
strammen Musketiers belehrt ihn, dass wir da sind. Sich umdrehend 
ruft er Pardon, aber schon ist er mit den Worten : « Siehst du, du B ...,  
so stechen eure Dinger » auf der Erde festgenagelt. Neben mir das
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unheimliche Krachen kommt von den Kolbenschlägen her, die ein 154er 
wuchtig auf einen französischen Kahlkopf niedersausen lässt. \/ohl- 
weislich benutzte er zu der Arbeit ein französisches Gewehr, um das 
seinige nicht zu zerschlagen. Leute mit besonders weichem Gemüt geben 
verwundeten Franzosen die Gnadenkugel, die andern hauen und stechen 
nach Möglichkeit.

Am Eingang ihrer Laubunterstände liegen sie stöhnend da und flehen 
um Pardon. Aber ob leicht oder schwer verwundet, die braven Füse- 
liere ersparen dem Vaterlande die kostspielige Pflege, die es den vielen 
Feinden angedeihen lassen müsste.

(Die deutschen Verbrechen durch deutsche 
Dokumente bewiesen von Joseph Bedier. 
—  Seite 35).

Tagebuch des Yizefetdwebet B r u c h m a nN von Inf. J{eg. Tir. >44, 16. Armeekorps.

« Verwundeten Turkos soll kein Pardon gegeben werden ».

(Die Verletzungen des Kriegsrechts seitens 
Deutschland 1. Seite 5o. N'' 20).

2. — 'Ermordung von Sanitäspersonat und von Verwundeten tn

Hospitälern.

Der Kriegsminister an den Minister des Aeussern.

Protokoll der offiziellen Untersuchung des J{riegsministeriums über die Ereignisse von 
Ethe und Gomery.

Am 22. August waren nach dem Kampfe bei Ethe (Belgien) etwa 
З00 Verwundete nach dem Schlosse Gomery gebracht worden, das dem 
Baron von Gerlache gehört; Sie waren in einem Lazarett, das unter 
dem Schutze des Roten Kreuzes stand, dessen Flagge am Tor und 
Giebel des Schlosses wehte, untergebracht.

Der Dr. D utheil, Assistenzarzt im Husarenregiment N ° 14, hatte 
dort mit Hilfe des Unterarztes P ierquin (vom Inf. Reg. lo i)  und des
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/J»VłłV" Studenten der Medizin 
i f  D uflos (vom Inf. Reg.

loz) einen Verbands­
platz eingerichtet. Au­
sserdem hatte sich der 
Oberstabsarzt S imonin, 

der am selben Tage im 
L a u f e  des Kampf es  

^ durch eine Kugel, die
n. f  Kni e  durch-

yv ллг r'y\-vX' ^ 4)̂ '

/V"  ̂ v\yvw

-̂>V>v .yv-*ŷ
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bohrt hatte, verwundet 
worden war, dorthin 
schaffen lassen und über­
wachte und leitete den 
ärztlichen Dienst vom 
Hausflur aus, wo er sich 
niedergelassen hatte.  
Zu gleicher Zeit hatte 
sich der Stabsarzt S e- 

DiLLOT vom Art. Reg. 
N °  26 mit dem Assis­
tenzarzt de C h a r e t t e  

und mehreren Sanitä­
tern vom gleichen Re­
giment im Dorfe selbst

_ eingerichtet.
Am 22, August um 

9 Uhr abends erschien 
eine erste Ulanenpa­
trouille am Eingang des 
Schlosses. Der Offi­
zier ,  der sie führte.

Die Verletzungen des Kricgtrcchts seitens Deutschland, verhandelte mit dem 
— Seite 143. Dr. D utheil Und Fräu­

lein R aphaelle de G er­

lache. Er begnügte sich mit dem Verlangen, dass eine Lampe neben 
der Roten-Kreuz Fahne am Schlosstore angebracht würde und zog 
sich zurück.
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Ungefähr eine Stunde später ertönten unweit vom Schlosse einige 
Schüsse in der Nacht.

Um 1 0 1 / 2  Uhr erschien eine zweite Ulanenpatrouille am Tore des 
Schlosses, und der führende Offizier, der ein schlechtes Französisch 
sprach, behauptete in schneidendem und anmassendem Tone, dass im 
Dorfe auf seine Leute geschossen worden sei und dass die Schüsse aus 
einem Hause gekommen seien, an dem die Fahne des Roten Kreuzes 
wehte. Er weigerte sich jedoch, das Schloss zu betreten, um sich zu 
versichern, dass keine Waffen darin seien, und bedrohte die Herren 
D utheil und D uflos mit sofortiger Erschiessung. A uf seinen Befehl 
wurden sie in roher Weise ergriffen, zur Erde geworfen und mit gebun­
denen Händen zwischen den Ulanen, die ihnen den Revolver auf die 
Stirn hielten, nach dem Dorfe geführt.

Nachdem sie Gomery durchschritten hatten, wurden sie nach dem 
Dorfe Bleid geführt, wo sich ein deutsches Lazarett befand. Dort 
bereiteten die Aerzte ihren Berufsgenossen einen höflichen Empfang 
und gaben ihnen, nachdem dieselben einen Teil der Nacht mit Anlegen 
von Verbänden verbracht hatten, einen Passierschein, um nach Gomery 
zurückzukehren unter Bewachung von vier Mann. Aber unterwegs 
stiessen sie auf eine neue Patrouille, die sie zwischen die Pferde nahm 
und bis nach Ethe brachte, wo der General Graf S olm, Kommandeur des
5. Armeekorps, ihnen eigenhändig einen Passierschein nach Gomery 
ausstellte. Sie kamen endlich um 1 1 Uhr morgens todmüde dort an 
und hatten seit dem vorigen Abend nur ein Stück Brot und Wasser 
genossen.

Am 2З. August gegen M ittag drang plötzlich eine deutsche Pa­
trouille, die von einem jungen Offizier geführt wurde und aus Soldaten 
eines pommerschen Grenadierregiments bestand, in den H of des 
Schlosses ein.

Ohne vorherige Aufforderung und trotz der Fahnen mit dem Roten 
Kreuz gab diese Abteilung ein Salvenfeuer in der Richtung der Vorder­
front des Gebäudes ab. Einige Kugeln drangen durch die Fenster ein, 
ohne jedoch jemand zu verwunden.

Das Schloss wurde von den Soldaten, die Drohungen ausstiessen, von 
oben bis unten durchsucht. Der Offizier erschien mit dem Revolver in 
der Hand vor dem Oberstabsarzt S imonin und behauptete, er sei kein 
Arzt, weil die Knöpfe seiner Uniform nicht den Aeskulapstab trugen. 
Die gegebenen Erklärungen konnten ihn nicht überzeugen. Er lies
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ihn auf eine Bahre legen und zwischen sechs bewaffneten Leuten auf 
der Strasse nach Gomery fortschaffen.

Am Eingänge von Gomery sah der Oberstabsarzt S imonin, wie die 
Soldaten des Regiments, dessen Vorhut diese Patrouille war, die ersten 
Häuser des Dorfes methodisch in Brand steckten, während zu gleicher 
Zeit die Greise, Frauen und Kinder mit dem Vieh unter einem Geschoss­
hagel flüchteten.

i 5oo Meter von Dorfe entfernt wurde die Bahre einen Augenblick 
an der Seite der Strasse niedergesetzt und der deutsche Offizier suchte 
seinen Korpskommandeur auf, um ihm von dem Protest des Arztes 
Meldung zu machen, der sich auf den Dr. von C o ler , den Generalin­
spekteur des Kriegsministeriums in Berlin bezog. Nach einem Augen­
blick kam der Offizier zurück und gab den beiden Sanitätern Befehl, den 
Arzt nach dem Schlosse zurückzubringen und sagte diesem militärisch 
grüssend : « Ich bin Schüler der Universität Bonn. Ich bin nicht 
bösartig. Ich bedaure... aber das ist der Krieg. »

Der Oberstabsarzt konnte endlich nach dem Schlosse zurückkehren 
und die Leitung des Lazaretts wieder übernehmen.

Während dieser anstrengenden Promenade spielten sich im Dorfe 
furchtbare Szenen ab.

Am z3 August frühmorgens kamen zwei Ulanenpatrouillen durch 
Gomery ohne weitere Zwischenfälle hervorzurufen.

Dann kam eine dritte unter der Führung eines Unteroffiziers vom 
1 nfantrieregiment 47 an, welche sehr erregt zu sein und sogar ange­
trunken schien. Diese besuchte das Lazarett und liess die Verbände 
aufdecken, um sich zu überzeugen, dass man keine gesunden Leute 
versteckte.

Im ersten Stockwerke befanden sich die verwundeten Offiziere, 
unter ihnen der Dolmetscherleutnant D eschars, dem er befahl, ins Erd­
geschoss hinabzusteigen, wo er auf zwei Stühlen hingelegt wurde. Der 
Unteroffizier ging mit seinen Leuten fort, um eine halbe Stunde später 
noch erregter als zuvor zurückzukommen. Er beklagte sich bei dem 
Dolmetscheroffizier, Feuer bekommen zu haben, und jagte ihm dann, ohne 
ihm Zeit zum Antworten zu lassen, aus allernächster Nähe eine Kugel 
ins Gehirn. Dann richtete er seine Waffe auf den Stabsarzt S edillot, 

der glücklicherweise ein wenig ausweichen konnte und eine Kugel in die 
Schulter erhielt. Während dieser flüchtete, trafen ihn zwei weitere 
Schüsse, einer in den linken Arm, der andere in den rechten Schenkel.
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Diese Rcvolverschüsse waren der Anfang eines allgemeinen Gemet­
zels. Die Leute der Patrouille schossen auf die Verwundeten, während 
die Sanitäter und die Kranken, die laufen konnten, sich vor dem Feuer 
in Sicherheit zu bringen versuchten. Auf der einen Seite kniete der 
Krankenträger B ourgis bei einem Verwundeten, dem er unter Aufsicht 
des Dr. V aissiere einen Verband am Bein anlegte. Beide legten sich auf 
den Boden, aber ein Soldat bemerkte sic und schoss aus nächster Nähe. 
Der Krankenträger wurde zweimal getroffen, die Kugeln glitten ohne 
eine Verwundung zu verursachen an den Rippen ab. aber der Unterarzt 
V aissiere wurde tötlich getroffen. Andere deutsche Soldaten warfen 
brennendes Stroh in das Zimmer. Der Krankenträger B ourgis erhob 
sich, entfernte das brennende Stroh von dem Körper des Unterarztes 
und schleppte sich nach dem Garten. Während er im Gemüsegarten 
versteckt war, sah er einen Leutnant von der Schule St. Cyr, dem am 
Morgen ein Bein abgenommen worden war, vom ersten Stockwerk 
herabspringen.

Nach zwanzig Minuten wurde der Krankenträger B ourgis von drei
✓

deutschen Soldaten entdeckt, die ihn aufhoben und durch die Scheune 
führten, die voll Verwundeter lag und bereits vollständig in Flammen 
stand, und stellten ihn an die Friedhofsmauer, wo schon die mit der. 
Erschiessung beauftragten Soldaten bereitstanden.

Dort wurde er gezwungen einem furchtbaren Schauspiel beizu­
wohnen : er sah, wie eine erste Gruppe, unter der er besonders seinen 
Kameraden, den Krankenträger G resse erkannte, erschossen wurde. 
Dann wurde er selbst mit hochgehobenen Armen an die Mauer ge­
stellt, an der Seite der Leiche seines Freundes. E r liess sich auf den 
Wink des die Erschiessung befehligenden Unteroffiziers zur Erde fallen 
und ist glücklicherweise mit einem Dutzend Fusstritten und Kolben- 
stössen in den Rücken, die die Soldaten ihm versetzten, als sie an ihren 
Op f̂ern vorübergingen, davongekommen.

Einige Augenblicke später wurde er, als er zu entfliehen versuchte, 
von zwei deutschen Soldaten bemerkt, die menschlicher als die anderen, 
ihn zum Lazarett führten, um ihn von dem Assistenzarzt D utheil verbin­
den zu lassen.

Andere Krankenträger, B ellan ger , G uion, D about, T essier  und 
andere suchten zusammen mit einer Anzahl Verwundeter im Keller 
Zuflucht, wohin in der Nacht auch der Dr. S edillot kam. Nachdem sie 
bis zum folgenden Tage mittags trotz der Hitze und des Rauches dort
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geblieben waren, entschlossen sie sich, herauszugehen. Aber sje wurden 
sofort wiedererkannt, ergriffen und nach dem Eingänge des Friedhofes 
geführt, wo sie zu ihrem Schmerze die Leichen von etwa zwanzig er­
schossenen Soldaten fanden.

ln  diesem Augenblick trat der Stabsarzt de C h arette , der selbst am
2 1 . August verwundet worden \ifzr, zusammen mit drei anderen Verwun­
deten aus einem benachbarten Hause heraus. Der Stabsarzt S edillot 

unterhielt sich mit ihm, als ein deutscher Soldat meldete, dass ein Mann 
in der Nachbarschaft des Lazarettes verwundet worden sei.

Der deutsche Offizier erklärte darauf Herrn de C h arette , dass er 
mit den Leuten, die ihn begleiteten, erschossen werden würde, wenn er 
nicht sofort den Schuldigen nenne. Trotz seines Protestes, den Herr 
S edillot unterstützte, wurde er mit seinen Verwundeten in das Haus, das 
er verlassen hatte, geführt, und bald verkündete eine neue Salve seinen 
Kameraden, dass soeben ein neues Verbrechen begangen worden war.

Bald darauf kam ein deutscher Offizier zum Dr. S edillot zurück mit 
einem Briefe und einer Brieftasche in der Hand, um nach der Adresse 
des Dr. de C harette zu fragen. Er ging mit den Worten fort, dass der 
Brief sofort an seinen Bestimmungsort gesandt und das Portefeuille nach 
dem Kriege der Familie zurückgegeben werden würde. E r drückte sein 
Bedauern darüber aus, dass die Eigenschaft der Herrn de C harette als 
Arzt zu spät erkannt worden sei.

Nach den Aussagen der Zeugen dieses schrecklichen Dramas von 
Gomery beläuft sich die Zahl der in den Flammen umgekommenen ver­
wundeten und unverwundeten Leute auf wenigstens З00 und die der auf 
dem Friedhof erschossenen auf 100 oder 120.

Der Dr. S e d i l l o t  und der Leutnant aus S t .  C yr, dem der Doktor am 
Morgen des Brandes seines Lazarettes ein Bein abgenommen hatte, 
sowie einige Offiziere und Unteroffiziere sind nach einem deutschen 
Lazarett gebracht und dann nach Deutschland geschickt worden.

Der von Deutschland zur Rechtfertigung dieser Erschiessungen ange­
führte Vorwand kann nicht einen Augenblick als stichhaltig angesehen 
werden, denn selbst wenn — was erst noch zu beweisen wäre — auf die 
Patrouillen geschossen worden ist, kann dieser Umstand nur Kombat­
tanten zugeschrieben werden und keineswegs den Verwundeten und dem 
Sanitätspersonal, das keine Waffen besass, wie die ersten deutschen 
Patrouillen selbst hatten feststellen können..

Sie werden zweifellos wie ich der Meinung sein, dass die Aufmerk-
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samkeit der Vertreter der neutralen Länder auf diese so überzeugend fest- 
gestellten Tatsachen gerichtet werden muss und dass Handlungen, die 
keine Kriegsoperationen, sondern Verbrechen gegen das Strafrecht sind, 
der Verachtung der zivilisierten W^elt preisgegeben werden müssen.

(Die Verletzungen des Kriegsrechtes seitens Deutschland, S .  14З).

3. — Die Torpedierung von hazarethchiffen.

Britannic, versenkt am 2 1. November im Aegäischen M eer, 5o Opfer.
Braemar Castle, versenkt am gleichen Tage im Aegäischen Meere. 

Alle an Bord befindlichen Personen sind gerettet worden.
Ästurias, versenkt in der Nacht vom 20. zum 2 1. März 19 15 . Ver­

luste : Soldaten: 11 Tote, 3 Vermisste, 17 Verwundete, 1 Kranken­
schwester. Besatzung: 20 Tote, 9 Vermisste, 22 Verwundete.

Gloucester Castle, am 3 i . März 9 17  im Aermelkanal. Keine Opfer.
Donegal. 17. April. 29 Soldaten verwundet und 12 Mann der Besat­

zung vermisst.
Lanfranc. Am gleichen Tage. E r  hatte ausser 2З4 englischen ver­

wundeten Offizieren und Soldaten 167 verwundete deutsche Kriegsge­
fangene, 52 Aerzte und Lazatettgehilfen und i 2З Mann Besatzung an 
Bord. Es werden 2 Offiziere und 1 5 verwundete englische Soldaten,
I Mitglied des Sanitätspersonals, 5 Mann der Besatzung, 5 deutsche 
verwundete Offiziere und 10 Soldaten, vermisst. i 5z verwundete deut­
sche Kriegsgefangene sind von.den englischen Patrouillenbooten trotz der 
Torpedierungsgefahr aufgelesen worden.

J^wa. 4. Januar 19 18 . Kanal von Bristol. 3 Mann der Besatzung 
und 3 Lascars werden vermisst.

Gienart Castle. 26. Februar 1918. i 53 Opfer.
Guilford Castle. Erfolgloser Angriff ausserhalb der Zone am ro. 

März.
Landouvery Castle. Am 27. Juni 1 16 Meilen von Fastnet entfernt. 

Von 258 Mann 24 Ueberlebende.
Es sind dies lauter englische Schiffe, aber es sind nicht die einzigen 

Lazarettschiffe, die versenkt worden sind. Die deutschen Untersee­
boote haben noch zwei andere im schwarzen M eer versenkt : Der Por­
tugal, ein von den Russen in ein Lazarettschiff umgewandeltes franzö­
sisches Fahrzeug, und der Yperiedo.
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Die Torpedi« 
gen statt : Der 1 
gens gestoppt, als 
Fahrzeug näherte 
digung n îcheinan» 
dasselbe abschoss 
brachte den Portu 
des Roten Kreuze

trung des ersteren fand unter folgenden Bedingun- 
^ortugal hatte am 3o. März 19 16  am 8 1/ 1  Uhr mor- 
sich ein deutsches Unterseeboot dem bewegungslosen 

, es umkreiste und ohne die geringste vorherige Ankün­
der zwei Torpedos auf eine Distanz von 5o Metern auf 
. Ein Torpedo verfehlte sein Ziel, jedoch das zweite 

sofort zum Sinken : 181 Tote, darunter 14 Damen





K A P I T E L  IV.

Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung.





K A P I T E L  IV .

V E R B R E C H E N  G E G E N  

D I E  Z I V I L B E V Ö L K E R U N G

D I E  E I N G E G A N G E N E N  V E R P F L I C H T U N G E N .

Wenn die Ausübung der gesetzmässigen Gewalt in die Hände des 
Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängigen Mass­
nahmen zu treffen, um die öffentliche Ordnung und Leben soweit als 
möglich wiederherzustellen. und zu sichern und soll dabei, ausser im 
Falle absoluter Unmöglichkeit, die im Lande in Kraft befindlichen 
Gesetze achten.

(Anhangsbestimmungen zum Haager Abkommen I V  vom 
i8 .  Oktober 1907. Art.  4З).

A r t . 46. — Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der 
Bürger und das Privateigentum sollen geachtet werden.

A r t . 5 o .- — Keine Strafe in Geld oder anderer A rt darf über eine 
ganze Bevölkerung wegen der Handlungen einzelner verhängt werden, 
für welche die Bevölkerung nicht als mitverantwortlich angesehen werden 
kann.

(Anhangsbestimmungen zum Haager Abkommen I V  vom 
18. Oktober 1907; .

In Erwartung der Herausgabe eines vollständigeren Gesetzbuches 
der Kriegsgesetze halten es die hohen Vertragschi lessen den für zweck-
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massig zu bestimmen, dass in den Fällen, die in diesen von ihnen getrof­
fenen Vorschriften nicht vorgesehen sind, die Bevölkerung und die 
Kriegführenden dem Schutze und der Macht der Prinzipien des Völker- 
v̂ echts unterstehen, wie sie sich aus den unter zivilisierten Nationen 
üblichen Bräuchen, den Gesetzen^ der Menschlichkeit und den Forde- 
riungen des öffentlichen Gewissens ergeben.

(Haager Abkommen I V  vom i8. Oktober 1907. Gesetze 
und Gebräuche des Landkrieges. Einleitung).

Dl E  V E R G E H E N .

1. Massen-und "Einzelmorde.

ЪefeЫ an die Ъevö^kerung von ЪйШсЬ.

Die Einwohner von Andenne haben, nachdem sie unseren Truppen 
gegenüber friedliche Absichten kundgegeben haben, dieselben auf die 
verräterischste Weise angegriffen. Von mir dazu ermächtigt hat der 
Kommandierende General dieser Truppen, die Stadt eingeäschert und 
1 10 Personen erschiessen lassen.

Ich bringe diese Tatsache der Stadt Lüttich zur Kenntnis, damit die 
Einwohner wissen, welches Schicksal sie zu erwarten haben falls sib sich 
ähnlich verhalten.

Lüttich, den 22. August 19 14 .

General von B ü l o w .

Auszug aus dem T< ĝebuche eines ungenannten Soldaten vom Jägerbataillon 
T̂ r. J i ,  X J. Armeekorps, der über die "Erschiessungen in "Leffe und Dinant 
berichtet.

« ln Loef, 19 Zivilisten erschossen flehende Frauen beim Vorgehen 
nach der Maas.

Eben noch lo Mann erschossen. Da der König den Befehl ausge­
geben hat das Land mit allen Mitteln zu verteidigen, ist uns der Befehl 
ergangen sämtliche männliche Personen zu erschiessen.

Nachmittags 2 Uhr rasendes Gewehr-und Kanonen-und schreckliches 
schweres Artilleriefeuer an der Maas.
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fe«lt аПе.  ̂вфоп merlyire błe erften ^mt^männn: tnt« 
becft. Ś5on ben Bäimren merben fte fifrwntergetnaüt 
töte (Sid)bÖrnrt)en, unten mit Stolben unb Seitengecueb^ 

ĈDorm” empfanflen, braud?en fie feinen ^r^t mehr, 
roir fämpfen nicht mehr geg-en ftjrlithe ^embc, fonbrni 
gegen tü<fi|rt)e stäubet. Springenb gebt‘s ütjer bte 
fiichtłing hinüber — ba ! bcrrt I in t>en S)ettm fteJttn 
fie brin, min* ober breuf, ĵSnrbun totrb nicht gegeben. 
6tet)Pnb, freibünblg, böchftene fnietnb mirb gcf4>offen, 
an Śecfung benft nienianb mehr. ®tr fomnren on 
eine ÜJtuCbe, tote imb nenuunbetc IRotbofen liegen - 
maffenbcjft umher, b|e üJermunbeien merben erfchtogen 
ober erftochen. beim fdjon uji|fen roir, bo% biefe Sumpen, 
roenn roir Dorbei ftnb, une im 9Uicfen befeuern.

2RU ber gcdhfen (^tbitterung wirb gefämpff. ‘  ̂
Dort liegt ein J5ran3momi laug au&geftretft, bos 

(Befi<l)t, ouf bem ®oben, fr , fteUt fich ober nur tot. Der 
gu&tritt eint« ftrömmen 2Ruäfeiter6 belehrt ihn, bo6, 
roir bo ftnb. 6irt) umbrehenb, ruft er ^rbtm , aber 
fchon ift er mit ben ffiorttn : „eiehft bu, bu Ъ . . 
jo ftecljen eure Dinger’' ouf bet (̂ rbc feftgenagelt. 
9lfben mir bas iirtheimlithe Jtradjen tommt non ben 
Jtolbenfchiogen her, bie ein 154er rouchtrg auf einen 
fronä|öfifcheii Äahttopf nieberfaufen lä&t. ^Sohlroeislich 
bemihte er gu bei irbeit ein frongöfifches @eroehr,"um 
bas feinige nicht gu gerfthfogen. ßeutc mit befcmbets 
roeichem Ckmüt geben oerrounbeten f r̂angofen tie 
©nabenfuget, bie anberen hnuen iirib jtfchen nerch 5Äög* 
tichfeit. lepfer hoben fid) bi« ©egner gefchtageii, f s  
rooren ©lüetruppen, öle roir nur w*S hntffti. auf 30— 
10 ®tcter liehen fie uns hrrartfommen, bann roor’e 
oHerbings gu fpät. ÜÄdfffnhaft meggeroorfenc Dornifter 
unb Waffen geugen bouon, buh ftc fliehen rooUlen, 
aber bfl« ©ntfeoen beim ^nblitt ber fetbgrauen „Un* 
hoCbe*" hot ihnen bie älgrühe igHähm- «ifb mitten im 
fchnwlen etege hot ihnen 1>ie bauthhe iuigel ihr „Stopp"
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ln Dinant wurden nahezu i oo Mann und noch darüber die auf Haufen 
gestellt und erschossen wurden. Ein schrecklicher Sonntag ».

(Die Verletzung der  Kriegsgesetze seitens 
Deutschlands. 1. S .  ’]']]■

Aussage des Soldaten JC.

« Wir brachen in einem Hause ein in Metten da wurde aus einem 
Hause geschossen, wir brachen in dem Hause ein und bekamen den Be­
fehl, das Haus zu untersuchen, aber wir fanden nichts in dem Hause wie 
1  Frauen mit einem Kind. Es wurde aber von meinen Kameraden gesagt 
das die beiden Frauen geschossen hatten und wir fanden auch einige 
Waffen nämlich Revolwer. Ich habe aber nicht gesehen das die Frauen 
geschossen hatten. Es wurde aber den Frauen gesagt es passierte ihr 
nichts da die Frauen zu sehr weinten. Wir holten die Frauen heraus 
und brachten die Frauen zum M ajor, da erhielten wir Befehl die Frauen 
zu erschiessen.

Der Major hiess K a s t e n d i c k  und gehörte zum 5 у .  Infanterieregiment, 
Als nun die Mutter tot war befahl der M ajor das Kind zu erschiessen 
weil das Kind nicht allein auf der Welt bleiben sollte und das wie die 
Mutter erschossen wurde hielt das Kind die Mutter noch bei der Hand 
so das Kind mit züruckgezogen wurde. Dem Kind wurden auch die 
Augen zugebunden. Ich habe die Wahrheit geschrieben, ich habe selbst 
das mitgemacht weil wir den Befehl vom M ajor K a s t e n d i c k  und vom 
Reserve Hauptmann D u e l t i n g e n  bekamen.

Gezeichnet X.
Soldat im S j . Inf. R e g . ,  z. Z .  Kriegsgefangener in 

Fort  Penthievre in Quiberon.

N . S. Es tat mir sehr leid als ich das sah. Dabei standen mir die 
Tränen in den Augen.

(Die Verletzungen der Kriegsgesetze seitens 
Deutschlands. S .  74 und jS ) .

Auszug aus einem "Notizbuch des Leutnant W o l f e  vom Inf. T̂ eg. 22.
2. bayr. \orps 5 . Brigade.

14 .  August /914.

jooo Franzosen sind gefangen genommen worden, darunter 60 Offi­
ziere. Bei unserem Durchmarsch durch La Garde sind 4 Rittmeister von
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Zivilisten getötet worden. Alle männlichen Einwohner sind erschossen 
worden.

Auszug aus dem Verhör des Leutnant d. T̂ es. W^ilhelm P e t e r  vom 8 . 
bayr. Inf. T{eg,

Der Befehl, das Dorf (Nomeny) in Brand zu stecken, wurde von dem 
Oberst H a n n a p e l  vom 8. bayr. Inf. Reg. auf drei Meldungen hin gege­
ben, die ihm mitteilten, dass die Zivilbevölkerung unter Führung des 
Geistlichen auf die Truppen geschossen hatte. Ehe das D orf in Brand 
gesteckt wurde, wurde Befehl gegeben, die Frauen und Kinder von den 
Männern zu sondern und den ersten Haufen nach M etz zu leiten. Der 
Offizier war Zeuge von herzzerreissenden Szenen. Insbesondere ein 
Mann, den seine Frau und sein Kind zurückhielten. Ein bayrischer 
Soldat kam hinzu, riss den Mann in brutaler Weise los und bedeutete 
ihm, vor ihm herzugehen. Er tötete ihn in Gegenwart seiner Familie 
durch eine Kugel in den Rücken.

Auszug aus dem Tągebuche des Soldaten P h i l i p !» vom 7. 7 .̂ 14r. iy 8 , 
1 \omp. (J^amenz, Sachsen).

Sonntag, den 2З. August.  19 14 .

Abends 10 Uhr rückte das I/178 vom steilen Abhang herunter in 
das brennende D orf nördlich Dinant. Ein entsetzlich schaurig-schöner 
Anblick. Gleich am Eingänge lagen ca 5o erschossene Bürger, die 
meuchlings auf unsere Truppen gefeuert hatten. Im Laufe der Nacht 
wurden noch viele erschossen so dass wir über 200 zählen konnten, 
Frauen und Kinder mit Lampen in der Hand mussten dem entsetzlichen 
Schauspiel Zusehen. Wirassen dann inmitten der Leichen unseren Reis, 
seit Morgen hatten wir nichts gegessen.

Wir geben hier die Liste einiger der grossen Massenerschiessungen : 
ln Löwen mehr als 100 Opfer.
I n Andenne »
1 n JJerschot »
In Soumagne 
In Lthe

» З00 
» 15o 

1 05 
197

In Tamines mehr als 400 
ln Dinanl » » 65o darunter 71 Frauen, З4 Männer

über 70 Jahre und 71 Kinder unter 9 Jahren.
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11. — Mansenbes traf ungen fü r individuelle "Vergehen.

P R O K L A M A T I O N .

ln Zukunft werden die in der Nähe der Stelle liegenden Ortschaften 
wo die Zerstörung von Eisenbahnen oder Telegraphenlinien stattgefunden 
hat, ohne Mitleid bestraft, (gleichviel ob schuldig oder nicht . Zu 
diesem Zwecke sind in allen in der Nähe der Eisenbahnen die ähnlichen 
AngriflFen ausgesetzt sind liegenden Ortschaften, Geiseln genommen 
worden. Beim ersten Attentat auf Eisenbahnlinien Telegraphen- oder 
Telephonleitungen werden dieselben sofort erschossen werden.

Brüssel,  den 5 . Oktober 19 14  Der Gouverneur,
von d er G o ltz.

(Leblanc 11. Seite 176 .

Лп den Mauern in J êims auF Befehl der deutschen Behörde angeschlagene 
Bekctn n tm ach ung.

P R O K L A M A T I O N .

Für den Fall, dass heute oder in nächster Zeit in der Umgegend von 
Reims oder in der Stadt selbst ein Kampf stattfindet, wird die Bevölke­
rung benachrichtigt, dass sie sich absolut ruhig zu verhalten hat und in 
keiner Weise am Kampfe teilnehmen darf. Sie darf weder einzelne 
Soldaten noch Abteilungen der deutschen Armee anzugreifen versuchen.

i
Es ist strengstens verboten, Barrikaden zu errichten oder das Pflaster 
aufzureissen, um die Bewegungen unserer Truppen zu erschweren, kurz 
irgendetwas zu unternehmen, was in irgend einer Weise dem deutschen 
H eere schädlich sein könnte.

Um die Sicherheit unserer Truppen genügend zu sichern und für die 
Ruhe der Bevölkerung von Reims zu sorgen, werden unten genannte 
Personen vom deutschen Oberkommando als Geiseln genommen. Diese 
Geiseln werden beim geringsten Versuch, Unordnung hervorzurufen, 
erhängt. Ebenso wird die Stadt ganz oder teilweise verbrannt und die 
Einwohner werden erhängt, wenn irgendetwas gegen obige Vorschriften 
unternommen wird.

Wenn sich die Stadt dagegen, absolut ruhig verhält, stehen d ie ‘Gei­
seln und Einwohner unter dem Schutze des deutschen Heeres.

A u f  Befehl der deutschen Behörde. Reims, den 
12 . September 19 14 .

Der Bürgermeister, D' L a n g l e t .
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Bestrafungen im Widerspruch zum Yölkerrecht.

7. M ob .  Et .  Kommdtr. La Fere,  den 14. August 19 16 .

B E K A N N T M A C H U N G .

Durch Urteil des Kriegsgerichtes in Laon vom 2 1. Juni 19 16  sind 
wegen Vergehen, die in der Veröffentlichung der Obersten Heereslei­
tung vom 17 . Februar 1916  angeführt worden sind, verurteilt worden :

Zum Tode.

1 .  Felix L emoine, Landwirt in La Vallee.
2 . Ernest BoizARD, Landwirt in La Vallee.
3. Ernest HuGUEviLLE, Lehrer und Gemeindesekretär in Flaignes.
4 . Charles A ubry, Landwirt und Gemeinderat in Flaignes,

weil sie feindlicheni Soldaten, die sich vom Monat November 19 14  bis 
Mai 1916 in Zivil hinter der deutschen Front aufgehalten haben, Hilfe 
und Obdach gewährt haben.

5 .  Leon O u D A R T , Landwirt und Bürgermeister in Flaignes,
weil er den nächsten deutschen Behörden nicht sofort die Gegenwart von 
feindlichen Soldaten hinter der deutschen Front mitgeteilt hat, obgleich 
er davon Kenntnis hatte.

ln Vollstreckung dieses Urteils sind die Bestraften am 3. August 
1916 morgens 5 З/4 Uhr erschossen worden.

Ausserdem sind verurteilt worden :

6. Maurice B oizard, Landwirt in La Vallee, 
zu i 5 Jahren Zwangsarbeit.

7. Frau Rose B oizard, geb. C aum in La Vallee, 
zu lo Jahren Zwangsarbeit.

8 . Rene C agneaux, Bäcker in Aouste, 
zu 5 Jahren Zwangsarbeit.

9. Emile L am bert, Kafeehausbesitzer, Gut « Mon Idee », 
zu 3 Jahren Zwangsarbeit.

10 .  H enri B oizard, Landwirt in La Vallee.
1 1. Marie-Louise L ero i, Gut « L ’Hopital ».
1 2 .  Eugene A u bry , Landwirt in Olivers, 

zu je 3 Jahren Gefängnis.
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Da ein grosser Teil der Einwohner der Gemeinden La Vallee und 
Flaignes ohne Zweifel von dem verbrecherischen Treiben obengenannter 
Personen Kenntnis gehabt hat, wird die Hälfte der männlichen Bevölke­
rung von La Vallee und Flaignes während der Dauer des Krieges in 
einer Arbeiterkompagnie arbeiten.

G n e j s t ,

Oberst und Kommandant.

B E K A N N T M A C H U N G .

Da festgestellt worden ist, dass sich ein französischer Soldat, der 
Zollaufseher-Flieger D uplan , beinahe ein Jahr lang in Zivilkleidern in 
Saint-Mihiel hat aufhalten können, und nachdem die verschiedenen 
Schuldigen zum Tode oder zu langen Gefängnisstrafen verurteilt sind, wird 
die Gemeinde Saint-Mihiel im Ganzen durch die Ergreifung der jo 
nachstehenden Bürger bestraft, die für die Dauer des Krieges einer 
Strafabteilung einverleibt werden.

Es sind dies :

1 . P r]que, Adonis, 8o, rue de la Bovette.
2. G allot, Theophile, 9 1 , rue de la Bovette,
3. D aneaux, Maxime, 26, rue d’Orleans,
4 . G antier , Edmond, у 5 , rue de Cocreaumont.
5. D auty, Adelphe, 22, rue du Chamiteau.
6. C harlier, Henri, 6, rue Edmond Dormoy,
7. M oreaux, Georges, 2 1, rue de la Republique.
8. V asseur, Jules, 25, rue Bouvart.
9. G alloT, Marcel, 2 J, rue du Pont Bcranger. '

to . C hoteau, Pierre, 5o, Place Rochefort.

H irson, den 2 1 .  September 19 16 . Etappenkommandantur,

gez. K o E C H U N G .

B E K A N N T M A C H U N G .

j .  Am 28. 4. 17. wurde die Hochspannungsleitung Aulnoye-Locqui- 
gnol auf dem Gebiete der Gemeinde Berlaimont mutwillig beschädigt.
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Par виЬЬб̂ й’«»  j«ge*n*»rt: ТпЬш»1 de 6uwFe TOttiłi А 1дшп le 21  .fuiu 1У1€г
o n t^ '^ a ä a m n ^ s pour delłt^d^t oli|at i]a pablicetiott da 1 7  IKvrier 1 9 1 6  du 
ConBunMHutoś sup̂ ieur

' 1.. Felix 1Д5МОШ& Yall^e.
2. Enaeet BOlZABli CuWvateiir <i b»»'YaUće.
8. Braeat HÜGÜEYHXR In»titut*«r «t ^ееивЫге ̂ eosfłuuinal a Fltiigfl€».
4. ,  Charles AU Bll Y, CKdtivatear ^р:€оо»Ш1«г«01й1«иш1 a fwigaee, 

pour, avoir doan« asile et aide ä des soMate шэеш« ayaat sdjtMirtid en «vib demere Io 
front aUemtmd ü радйг du.moi8 <le aovemlwe 1914 jxiwjURU «iok de«niai 1916.

5. Leo» 01Ш А ВТ* Cultivaleur et Midro de Flaigaesur  ■ ■ "
r m r  'K f - r r  rW ' ti i i i iif ir»a& ttre  Hnm edjajem o iŁt J  
ia presenee* derrasre le froat я1к'»1«вд~е wojditłs о 
saace,

oaoerrus qttOMpt ou ayant t»u i4®i"

Ett exwHUiioä lit;, f«, jiigiMidMU, ći'-s еом»пш»!0.ч um  etó fusilips 
!p ,‘ l  аоШ 1 9 K»; а  5  l i/ t t / 'E d a  mnihi. ; •

Onfc PlA* eomianmcs (•» oalire “

e . Mauriee BO IZ A BlL CiiHivattM«- ä La Vaüee,

■ Л. I S  stMäi d.9 IraYÄÄx fo r c e s  ;
7 . Wiidanu-B<>so ВОШАВ1), Tb о CAÜM, ä 1л

Л.' 1 0  a n s  de iтn.va,uж fo r c e s  $
8, Bette CAÖi'iEAüA, Boukagty’ a Aousu*,

A  В a n s  de tr a w a u x  fo r c e s  $
■ 9 . Emile LA M BEllT . €afefck.f, feriae >!-.n Ithe »

Л. S  a n s  de  t r a v a u x  fo rcó s .jt
1 0 . iü i . i ,  n u i/ u : ! s  Л Lu Vulltm,
I J .  ilmic~i.4u,..jc i .{ ./ИИ. f'ci’tne >1 L’ltiipuai 
J 2. Eutfene M ILA  t ■aUivideur fMivers,

Л. 3  a u s  de c ka cu  Ja.
Uno }i,n'(ic' Л<чч liiiiiiiiutL drs W'iuwHnfs d, f .a \ «Не! oi ludguea ayaat vh,

iunt) iiuetu* dunl-. i <iai!ai4‘.tiM4 de i.i dit^ii' 1 riubittUi' tle.b. оеноопе« prócitóos,
111 UHiit.io (ł.-Li 1 .(iirliii mn id :« :'Ul L:i * allee ; i iMiu'ivow lnu I'Mircotil poudaul In 
iiuree do la guei re чкшь uuu t iaupiiguk do trnvailieui J:,

< .Ш 1й 8 'Т ,
„ Oborst Qiid -K^pmsd ĵidaitti
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Der Gemeinde Berlaimont wurde daher eine Strafkontribution von 
10.000 Mark auferlegt.

2. Am 28. 5. 17. wurde in der Nähe von Fontaine au Pire bei 
Beauvois eine Störung der Hochspannungsleitung böswillig herbeige­
führt. Es wurden infolgedessen an Strafkontributionen auferlegt :

der Gemeinde Beauvois 
» C audry.
)) Fontaine-au-Pire.
» Haucourt . . . .
» Ligny-en-Cambresis.

3.000 Mark.
16.800 »

»
»

2.000 »

1 .4 0 0  

З00

3. An der Hochspannungsleitung zwischen La Haie-Menneresse und 
Saint-Souplet wurde am i 5. 4. 17. eine mutwillige Störung herbeige­
führt. Die Zerstörungsstelle liegt auf der Gemarkung Saint-Souplet. 
Der Gemeinde Saint-Souplet wurde eine Strafkontribution von 10.000 
Mark auferlegt.

4. Der Gemeinde Leval wurde eine Strafkontribution von 10.000 
Mark auferlegt,' weil durch Kinder dieses Ortes rechts und links der 
Strasse Aulnoy-Avesnes 17 Hochspannungsisolatoren mutwillig zerstört 
worden sind.

Die Strafen wurden auf Grund der Bekanntmachung des Etappen­
inspekteurs vom 17 . 1. 15. verhängt.

Den Bewohnern des besetzten Gebietes wird nochmals bekanntge­
geben, dass jede Beschädigung von Starkstrom- und anderen Drahtlei­
tungen oder ein Versuch dazu verboten ist.

Jeder vorsätzliche Verstoss, jede versuchte Zuwiderhandlung, jede 
AuflFordevung oder Anreizung zu einer Zuwiderhandlung gegen dieses 
Verbot wird mit dem Tode bestraft.

ln minder schweren Fällen kann auf lebenslängliche Zuchthaus 
strafe oder auf Zuchthausstrafe von 10 bis i 5 Jahren erkannt werden.

Ist die Zuwiderhandlung aus Fahrlässigkeit begangen, so kann auf 
Gefängnisstrafe oder Geldstrafe erkannt werden.

Kann eine Person, die eine der im vorstehenden mit Strafe bedrohten 
Handlungen begangen hat, nicht ermittelt oder nicht zur Verantwortung 
gezogen werden, so wird die Gemeinde, in deren Gemarkung die Tat 
verübt oder unternommen worden ist, mit Strafen belegt. Dasselbe gilt 
für den Fall, dass Kinder die Tat begangen haben.
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Vu qu’U a Ш t̂abli qu’im solda! fraiięais, 
dołJuiiifer-av|ate«r Duplan, a pii SK̂ ouriior on v̂ sle- 
meiits fivils presijue uiv̂  au ä Saiiif̂ Michel et comme 
les differeiits loupables ont !̂ё [oiifis de m o ri ou de 
longues peines d’em prisonnem eiit, la 
Omiiiime de Saiiit* îdiel en totalU<̂  se troiive puni« 
|iar l’eiil̂ vemenl des iO citoyeiis i*i-a[»r<>s nominee qni 
seroiU eiirdles pour ia dur<̂  de ła yiierre dans une 
«ck^tion disciplinaire, sai oir :

PRIQUE Monis, 80, Riiede la öovetle.
(lAELOT Tlieophile. 01̂  Riie de la Bovette. 
BÄIVEADX Maxliiie, 20, Rue d'Orl âiis.
OAXTIER IMiiiond, 75 Rue de €<»егёаишоп1 
DAUTV Adelplie. 22, Rue du Ehamiteau,|
CHAR LIEB Henri, 0, Rue Edinoiid Hormoy. 
MOREAUX Georqes, 21, Rue de la Repiiblique. 
VASSEIIR Jules, 25. Rue Bouvart.
GALLOT Marcel, 24, Rue du Pont Beraiiger. 
CHOTEAIJ Pierre, 50, Place Rocliefort

Htrsoii, Ic 24 Stqileinbre 4910.

E l a p p e n - K o m m a t i d a ^ m

B I o e c b liii| | .

4.
2 .
:i.
4 .

5 , 

0.

7 .

8, 

9 .

10.
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Die Angehörigen einer Gemeinde haften gemeinsam mit ihrem 
Vermögen für die der Gemeinde auferlegten Srafen.

A .  H. Q. den 28. Juni 19 1 7 .  Der Oberbefehlshaber,

g e z . von d er M arw itz,
General der Kavallerie und Generaladjutant.

N r .  792 Z .  A rm e e d r u c k e r e i  2 -  4 0 0 0 .

B E K A N N T M A C H U N G .

Der Herr Oberbefehlshaber hat folgende Geldstrafen verhängt :

1. über die Stadtgemeinde Doua»

Tünf zigtausend "Frcs,

weil auf einer in dem Ortsteil Dorignies liegenden Feldbahnstrecke 
5y schwere Steine vorgefunden wurden und der Verdacht der Täterschaft 
auf Angehörige der Gemeinde fällt.

2. über die Gemeinde Yazters 
Tünfzigtausend Vrcs,

weil in einer in ihrem Ortsbereich liegenden scharfen Feldbahn-kurve 
die Laschbolzen entfernt waren. Auch hier fällt der Verdacht der 
Täterschaft auf Angehörige der Gemeinde.

Ausserdem wird bestimmt, dass die Einwohner des Ortsteiles Dori- 
gnies und der Gemeinde Yaziers — soweit sie nicht für deutsche Be­
hörden arbeiten — von heute ab bis i 5. April 1918 täglich bis 5 Uhr 
abends in ihre Wohnungen zurückkehren müssen, die sie bis 7 Uhr 
vormittags des nächsten Morgens nicht wieder verlassen dürfen.

Die Bevölkerung wird erneut und eindringlichst darauf hingewiesen, 
dass auf (die Beschädigung von Eisenbahnstrecken Magazinen und der 
gleichen kraft der Kriegsgesetze die Todesstrafe steht.

Das (Generalkommando).

Zu veröffentlichen I

In der Gemeinde Crevecoeur haben innerhalb einiger Wochen fünf 
Brände stattgefunden. Dabei sind grosse fAcngcn Weizen verbrannt.
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Die Schuldigen konnten nicht ausfindig gemacht werden, aber es ist 
nachgewiesen, dass das Feuer stets von den Einwohnern angelegt wor­
den ist.

Die Gemeinde Crevecoeur wird deswegen mit einer Kontribution von 
1 So.ooo‘Frank bestraft.

An den Bürgermeister in Clary. Maretz, den i i .  12 .  1916 .  

gez. V.  B l a n k e n b u r g . 

Kommandant.

Oberkommando der Armee. A .  H. Q .,  den 1. Oktober 19 15 .

V E R O R D N U N G .

ln letzter Zeit sind verschiedentlich Anschläge aufEisenhahnen 

des besetzten Gebietes verübt worden.

Es W JRD DAHER H IERM IT V ER O R D N ET :

1. Jede nicht zu den feindlichen Truppen gehörige oder als solche 
nicht äusserlich erkennbare Person die einen Eisenbahntransport im 
besetzten Gebiet vorsätzlich gefährdet oder den Bahnkörper die 
Bahnhof-und Gleisenlagen, Brücken, Tunnels, das rollende Material 
oder irgendwelche sonstigen, dem Eisenbahnbetrieb dienenden Gegen- 
‘ itände oder Einrichtungen beschädigt oder zerstört, eine solche Beschä­
digung oder Zerstörung versucht oder bei einer solchen versuchten 
oder vollendeten Beschädigung oder Zerstörung mitwirkt oder sie 
begünstigt, wird

M IT  DEM  TODE

in minder schweren Fällen sowie bei Fahrlässigkeit mit Zuchthaus oder 
(Gefängnis bis zu j 5 Jahren und mit einer Geldstrafe bis zu iS.ooo Mark 
oder mit einer dieser Strafen bestraft.

2. "Wer feindlichen Heeresangehörigen oder unbekannten Zivilper­
sonen Nahrung, Unterkunft oder Unterstützung irgendwelcher Art 
gjewährt oder es unterlässt von dem zu seiner Kenntnis gelangtem 
’'/orhandensein solcher Personen unverzüglich der nächsten Militär- 
b>ehörde .Anzeige zu machen, wird, sofern nach den Bestimmungen
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nicht eine höhere Strafe verwirkt ist mit Zuchthaus aicht unter 5 Jahr 
und mit Geldstrafe Ъ\ь zu lo.ooo Mark, in minder schweren Fällen m 
Gefängnis bis zu 2 Jahren und Geldstrafe bis zu З.000 Mark oder mi  ̂
einer dieser Strafen bestraft.

3 .  V e r b o t e n  i s t  :

a) der Aufenthalt oder Verkehr ausserhalb der festgesetzten Orts­
grenzen oder Gehöfte während der Dunkelheit (d. h. unter Ueberschrei- 
tung der von der Militärbehörde für den Verkehr der Bevölkerung 
freigegebenen Stunden).

b) Das Betreten von Wäldern oder Gehölzen ausser in den von der 
zuständigen Militärbehörde festgesetzten Räumen.

c) Die unbefugte Annäherung an Eisenbahnanlagen oder Geleise an 
andern als den zur Ueberschreitung bestimmten. Stellen auf weniger als 
200 M eter Entfernung oder das unbefugte Stehenbleiben an Bahnüber­
gängen in der Nähe von Bahnhofsanlagen u. s. w. in einem Umkreis 
von 5о Metern.

d) Im Freien oder aus Gebäuden Zeichen irgendwelcher A rt z. B . 
durch Flaggen, Licht, Feuer u. s. w. zu geben, im Freien oder in unbe­
wohnten Gebäuden bei Tag oder bei Nacht ohne Genehmigung des 
zuständigen Etappenkommandanten Feuer anzuzünden oder mit bren­
nendem Licht sich aufzuhalten und umherzugehen.

»
e) Jede Annäherung an niedergegangene oder im Niedergehen 

begriffene Luftschiffe oder Flugzeuge oder jede Hilfeleistung beim 
Landen sowie das Aufheben von Gegenständen die aus feindlichen 
Flugzeugen abgeworfen sind.

Zuwiderhandlungen werden wie folgt bestraft ;

Zu Ziffer Ъ а und b mit Gefängnis bis zu 5 Jahren und mit Geldstrafe 
bis zu 6.000 Mark oder mit einer dieser Strafen ;

Zu Ziffer Ъ c d und e mit dem Tode, in minder schweren Fällen mit 
Zuchthaus oder mit Gefängnis bis zu i 5 Jahren oder mit Geldstrafe bis 
zu 1 5.000 Mark.

4. ln jeder Gemeinde wird eine Anzahl angesehener Persönlich­
keiten deren Namen öffentlich bekannt gemacht werden, mif ihrem Leben 
für die Sicherheit der Bahnen im Gemeindebezirk verantwortlich gemacht.
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Ausserdem wird jede Gemeinde in deren Gebiet eine Bahnlage zer­
stört oder beschädigt wird mit einer Kontribution oder anderen Straf­
massregel belegt. Unter Umständen kann die ganze Gemeinde ge­
räumt, die Männer in ein Gefangenenlager abgeführt und die übrige 
Bevölkerung auf andere Ortschaften verteilt werden.

5 Nach dem Ermessen der Militärbehörden werden angesehene Bür­
ger als Geiseln auf den gefährdeten Eisenbahnzügen mitgeführt werden.

Der Oberbefehlshaber,

ge z . von B elow , 

General der Infanterie.

P R O K L A M A T I O N  IN  N A M U R .

Für Auslieferung belgischer Soldaten 5 Frank Belohnung. 
1 о Geiseln.............................. erschossen.

1  September 19 14 . gez. von BüLow. 

(Leblanc, Band 11, Seite г 5в).

B E K A N N T M A C H U N G .

H irson, den i 5 . Oktober 19 15 .

Laut Befehl der Etappeninspektion in Vervins vom 1 2. Oktober 1915 
wird folgendes bekanntgegeben :

Gemäss Art. 2 des genannten Befehls sind für den Distrikt der 
Kommandantur Hirson folgende Personen als Geiseln für die Dauer der 
Besetzung Frankreichs durch die deutschen Truppen bestimmt :

für Hirson
»
»

St-Michel
»
))

Ohis. 
Neuve-Maison 
Effry 
Buire

L a n d o u z y , Arthur. 
G o n t i e r ,  Gustave, 
G o u g e l o t ,  Antoine. 
G a u l t , Auguste. 
R a m b o u r , Leon. 
G o f f i n o n , Charles. 
M a r y n s , Emile. 
D e v i n - C o u p a i n , Ovide, 
M o R E L L E ,  Charles. 
D r u b i g n y ,  Albert.
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Sie sind insbesondere für die Sicherheit der Brücken, Eisenbahnli­
nien, des dazugehörigen Materials und der Transporte verantwortlich. 
Sie werden nicht eingeschlossen, aber falls im Distrikt einer Gemeinde 
die in obengenanntem Befehl vom 12. ds. angeführten verbrecherischen 
Handlungen stattfinden würden, würden die Geiseln derselben erschossen 
werden. Im Falle, dass Geiseln entweichen, werden sie durch andere 
ersetzt.

3. — Der Ärbeihzwang und die Deportationen.

Die Strafen bei der Zwangsarbeit.

Der Feind behauptet infolge der Besetzung des Gebietes der Herr 
des « Menschenmaterials » wie des leblosen A^aterials zu sein. « Aber 
mein Sohn gehört mir doch wenigstens! » sagte ein VaV:er. « Nein, ant­
wortete der Offizier, Ihr Sohn gehört der deutschen Militärbehörde. » 

Diesem Gedanken des Eindringlings entspringen die: Massnahmen, 
die von den Deutschen gegenüber der belgischen und französischen 
Zivilbevölkerung angewendet werden, der Arbeitszwang, die Deporta­
tionen und die Strafen.

B E K A N N T M A C H U N G .

betreffs der von den Zivilisten geforderten freiwilligen Arbeit.

Die deutsche Behörde teilt der Bevölkerung mit, dass die Zivilisten 
zur Arbeit gezwungen werden können, wenn nicht genügend freiwillige 
Arbeiter vorhanden sind zum Beispiel für die Arbeiten in den Fabriken, 
in den Sägewerken, in den Werkstätten, auf den Gütern und den Fel­
dern, wie f ’"r den Bau der Eisenbahnen und Strassen.

Niemals wird die Bevölkerung gezwungen werden,* anhaltemdem 
Feuer ausgesetzte Arbeiten zu verrichten.

Zwangsmass regeln.

Im Fall der Arbeitsverweigerung werden über jede Person, welche 
die Arbeit verweigert, Geld-und Gefängnisstrafen verhängt, sie kann
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Zivilarbeiterbatailloncn zugeteilt und mit Arrest mit Nahrungseinschrän­
kung bestraft werden.

Die Gemeinde kann durch Handelsbeschränkungen bestraft oder mit 
Geldstrafen belegt werden-

i 5. November 1916 Der Major und Etappenkommandant

g e z .  v o n  G r a e w i t z .

PROKLAMATION

des deütschen Militärkommandanten von Lille.

Die Stellungnahme Englands erschwert die Verproviantierung der 
Bevölkerung mehr und mehr.

Um das Elend zu mildern hat die deutsche Behörde kürzlich um 
Freiwillige gebeten, um auf dem Lande zu arbeiten. Dieses Gesuch hat 
nicht den erwarteten Erfolg gehabt.

Infolgedessen werden die Einwohner auf Befehl aufs Land trans­
portiert werden. Die Deportierten werden in das Innere des be­
setzten französischen Gebietes geschickt, weit hinter der Front, wo 
sie mit Ackerbau- und keineswegs mit militärischen Arbeiten beschäftigt 
werden.

Durch diese Massregel wird ihnen Gelegenheit gegeben besser für 
ihren Unterhalt zu sorgen.

Nötigenfalls kann die Verproviantierung durch die deutschen Depots 
stattfinden.

Jeder Deportierte darf 3o Kg Gepäck (Hausgerät, Kleider etc.) mit­
nehmen, das er am besten jetzt gleich vorbereitet.

Ich befehle daher : niemand darf bis auf weiteres umziehen. Nie­
mand darf sich von seiner amtlich gemeldeten V'^ohnung von 9 Uhr 
abends bis 6 Uhr morgens (deutsche Zeit entfernen, es sei denn dass er 
einen offiziellen Erlaubnisschein besitzt.

Da es sich um eine unwiderrufliche Massregel handelt, liegt es im 
Interesse der Bevölkerung, ruhig und gehorsam zu bleiben.

Der Kommandant.
Lille, Apri] 1916.
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B E K A N N T M A C H U N G .

Alle Hausbewohner, mit Ausnahme von Kindern unter 14 Jahren und 
deren Müttern sowie alten Leuten müssen sich zum Transport, binnen 
anderthalb Stunden bereit halten.

Ein Offizier wird endgültig entscheiden, welche Personen in die 
Konzentrationslager überführt werden- Zu diesem Zwecke müssen sich 
alle Hausbewohner vor dem Hause versammeln. Im Falle schlechten 
Wetters ist es gestattet, im Hausflur zu verweilen. Die Haustür muss 
offen bleiben. Jeder Protest ist zwecklos. Niemand, selbst die, welche 
nicht transportiert werden, darf das Haus vor 8 Uhr früh (deutsche 
Zeit) verlassen.

Jeder darf bis zu 3o Kg Gepäck mitnehmen, Falls er mehr als 3o Kg 
mitbringt, wird sein ganzes Gepäck rücksichtslos zurückgewiesen. Die 
Reisekofifer müssen für jede Person separat gepackt und mit einer deutlich 
leserlichen und stark befestigten Adresse versehen sein. Die Adresse 
muss Namen, Vornamen und die Nummer der Identifikationskarte tragen.

Es ist absolut nötig sich im eigenen Interesse mit Ess-und Trinkge­
räten zu versehen, ebenso mit einer wollenen Decke, guten Stiefeln und 
Wäsche. Jede Person muss ihre Identifikationskarte bei sich haben. 
Wer sich der Deportation zu entziehen sucht, wird erbarmungslos 
bestraft.

Etappen-Kommandantur.

A uf Befehl des Generals von G r a e v e n i t z  und mit Hilfe des Infante­
rieregiments Nr. 64, das vom deutschen Generalquartier gesandt worden 
war, sind in Roubaix, Tourcoing und Lille ungefähr iSooo Franzosen, 
junge Mädchen von 16 bis 20 Jahren, junge Frauen und Männer bis zu 
55 Jahren ohne Unterschied der sozialen Lage ihrer Heimat entrissen, 
mitleidslos von ihren Familien getrennt und in den Departementen 
Aisne und Ardennen zu landwirtschaftlichen Arbeiten gezwungen wor­
den. (April 1916).

Note der Regierung der  französischen Republik 
über das Verhalten der deutschen Behörden 
gegenüber der Bevölkerung det vom Feinde 
besetzten französischen Departemente. (Kriegs­
dokumente 1 9 1 4 - 1 5 - 1 6 .  S .  7).
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Nachstehend geben wir zwei belgische Dokumente wieder, ohne auf 
die bie unserer Arbeit angewendete Methode zu verzichten. W ir glau­
ben uns dazu berechtigt auf Grund der Objektivität, mit der sie die von 
der deutschen Behörde ergriffenen Massnahmen berichten. Diese Pro­
teste, die an die deutsche Regierung in Belgien gerichtet sind, haben 
keinen Widerspruch über die Tatsächlichkeit der darin berichteten Ge­
schehnisse hervorgerufen.

Sie stellen die von der deutschen Behörde selbst anerkannten Hand­
lungen und deren Widerspruch zu den von Deutschland eingegangenen 
Verpflichtungen fest.

Protest der “Notablen der Provinz Antwerpen an den Gouverneur Belgiens, 

General von Bissing wegen der Zwangsarbeit der Zivilpersonen und der

“Deportationen.

Exzellenz I

Kraft einer Verordnung des Militärgouverneurs von Antwerpen, ejie 
er gemäss den Anweisungen des deutschen Generalgouvernements in 
Belgien erlassen hat und die vom 2. November datiert ist, sind unrsere 
arbeitslosen Mitbürger, die in die Listen des « Meldeamts » eingetr agen 
sind, zur Zeit aufgefordert worden, sich am Südbahnhof einzufinden. 
Von dort werden sie, wenn nötig mit Gewalt nach Deutschland transpor­
tiert, um dort zu Arbeiten, die ihnen zugeteilt werden, gezwun'gen zu 
werden.

Dieselben Massnahmen sind im übrigen Teil des Landes fgetroffen 
worden.

Ohne Urteil, ja ohne ein Vergehen begangen zu haben, v^^erden so 
Tausende von freien Bürgern wider ihren Willen nach Feinde;sJand ver­
schickt, um dort, fern von ihrer Heimat, fern von ihren Frauen und Kin­
dern, der für einen freien Mann härtesten Behandlung unterworfen zu 
werden, dem Zwang zur Arbeit.

Wir, Abgeordnete, Senatoren und Notablen der Stadt Antwerpen 
und Umgebung halten es für eine Pflichtversäumnis, wenn w ir solche 
Dinge unter unseren Augen geschehen Hessen, ohne von deim Rechte, 
das uns zusteht, Gebrauch zu machen, uns in allen Angelege nheiten an
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die Vollstreckungsgewalt zu wenden, um unsere Gründe, unsere Vorbe­
halte oder Proteste geltend zu machen.

M it welchem Rechte wird die Zwangsarbeit mit Verschickung in 
unserem unglücklichen Lande eingeführt?

Das ist die Frage, für die wir vergebens eine Antwort suchen.
Das Völkerrecht verurteilt solche Massnahmen.
Kein moderner Autor rechtfertigt sie. Der Wortlaut des Haager 

Abkommens, das die Requisitionen zu Gunsten der Okkupationsarmee 
begrenzt, besagt gerade das Gegenteil.

Das Verfassungsrecht jedes europäischen Landes, Deutschland ein­
begriffen, gestattet sie ebensowenig. Der berühmteste Ihrer Könige, 
Friedrich 11., achtete die individuelle Freiheit und das Recht jedes Bür­
gers, über seine Fähigkeiten und seine Arbeit nach seinem Belieben zu 
verfügen, wie ein Dogma. Der Besetzende muss diese wichtigen 
Grundsätze, die seit Jahrhunderten das gemeinsame Erbe der Mensch­
heit geworden sind, achten.

Es ist unbestreitbar, dass die belgischen Arbeiter, die durch besagte 
Massnahmen deportiert werden, die entsprechende Zahl deutscher 
Arbeiter ersetzen und sie frei machen, um gegen die Brüder und Söhne 
der Arbeiter, deren man sich mit Gewalt bemächtigt, zu kämpfen. 
Das ist eine augenscheinliche Mitarbeit zum Kriege gegen unser Land, 
die der Artikel 5z des Haager Abkommens ausdrücklich verbietet.

Aber das ist nicht alles.
Am Tage nach der Besetzung Antwerpens hatten Hunderttausende 

unserer Mitbürger das Land verlassen und waren nach Holland, in die 
Gegend längs der Grenze, geflüchtet.

Von den deutschen Behörden sind ihnen die beruhigendsten Erklärun­
gen gemacht worden.

Am 9. Oktober J914 unterbreitete der General von Beseler, Oberst­
kommandierender der Belagerungsarmee, den nach Contich entsandten 
Unterhändlern eine Erklärung, in der stand : « Die entwaffneten Bürger­
garden werden nicht als Kriegsgefangene betrachtet ».

Am selben Tage liess der Generalleutnant von Schutz, dem das Kom­
mando des festen Platzes Antwerpen übergeben worden war, folgendes 
bekanntgeben :

« Der Unterzeichnete, Kommandant des festen Platzes Antwerpen, 
erklärt, dass der Rückkehr der Einwohner in ihre Heimat nichts entge­
gensteht
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« T îemand von ihnen wird belästigt werden.
<1 Die Nlitglieder der Bürgergarde können, wenn sie entwaffnet 

sind..., in aller Sicherheit zurückk^hren ».

Am i6. Oktober 1914 liess der Kardinal Mercier der Bevölke­
rung eine vom General Baroij von Huene, Militärgouverneur von Ant­
werpen, Unterzeichnete Erklärung bekanntgeben, in der dieser wörtlich 
sagte :

« Die jungen Leute haben keineswegs zu befürchten, dass sie nach 
Deutschland geführt werden, sei es um dem Heere einverleibt zu wer­
den, sei iS um zu Zwangsarbeiten verwendet zu werden ».

Kurze Zeit darauf ersuchte der erlauchte Primat Belgiens den Frei­
herrn von der Goltz, Generalgouverneur von Belgien, die Garantien, die 
der General von Huene ihm für die Provinz Antwerpen gegeben hatte, 
ohne Zeitbegrenzung für die Gesamtheit des Landes zu ratifizieren.

E r erhielt Genugtuung.
Endlich hat die deutsche Militärbehörde von Antwerpen am 18. 

Oktober 1914 den Delegierten des Generals van Terwisga, Kommandeur 
der holländischen Feldarmee, eine mit ihrer Unterschrift versehene Er­
klärung übergeben, die nicht nur versicherte, dass die jungen Leute und 
entwaffneten Bürgergarden nach Belgien zurückkehren könnten und 
« nicht beunruhigt würden », sondern ausserdem noch hinzufügte, dass 
« das Gerücht, nach dem junge Belgier nach Deutschland geführt wor­
den seien..., jeder Grundlage entbehre ».

Im Vertrauen auf diese feierlichen und öffentlichen Erklärungen 
haben zahlreiche Bürger aus Antwerpen und allen Teilen des Landes 
von neuem die Grenze überschritten und sind in ihre Heimat zurückge­
kehrt.

Diese Leute nun, die nach so formellen Versprechungen nach Bel­
gien zurückgekommen sind, werden morgen nach Deutschland geschickt 
werden, um zur Zwangsarbeit, deren Nichtanwendung ihnen versprochen 
worden ist, angehalten zu werden.

Unter diesen Bedingungen glauben wir uns berechtigt zu verlangen, 
dass die getroffene Massnahme zurückgenommen wird.

Wir fügen hinzu, dass der Vertrag von Contich formell bestimmt, 
dass die Bürgergarden nicht als Kriegsgefangene behandelt werden ; sie 
können also nicht zu einer noch härteren Behandlung nach Deutschland 
gebracht werden.
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Die Eir »Jeitung tier Verordnung, von der wir hier sprechen, scheint 
uns€',ren Arb eitern ihre' Untätigkeit vorzuwerfen, führt die Sorge für die 
öffe ntliche О 'rdnung an und beunruhigt sich um die wachsenden Lasten 
der öffentlich» -n W ohlfaf'rt.

'Ŵ ir gcstat ten uns, E'w. Exzellenz darauf aufmerksam zu machen, 
dass sich zur 2  eit des Eii tmarsches der deutschen Heere beträchtliche 
Mengen von Ro hstoffen in »diesem Lande befanden, deren Verarbeitung 
unzäihlige Arbeit er für lange Zeit beschäftigt hätte.

IDiese Vorr ät e sind fortg» enommen und nach Deutschland geschafft 
worden. Es w'aren vollkomm»-n eingerichtete Fabriken vorhanden, die 
für tien Export n ach den neui "ralen' Ländern hätten arbeiten können. 
Die Werkzeugm asvchinen und vi eie andere sind in grosser Zahl fortge- 
nomimen und nach Oeutschland gt 'schickt worden.

Gewiss ist es vorgekommen, da ss unsere Arbeiter die vom Besetzen­
den angeb'otene A  rbeit verweigert haben, weil diese Arbeit zur Unter­
stützung seiner mili tärischen Operati 'onen diente. Sie haben dem damit 
zu verdienendem grossen Lohn En tbehrungen vorgezogen. Welcher 
Patriot und welcher aufrichtige M a nn bewundert nicht diese armen 
Leute wegen ihrer V'^^ürde und ihres M  Utes?

Unseren Arbeitei'klassen kann alsc ' kein Vorwurf der Untätigkeit 
gemacht werden, die,, was Liebe zur Л Vrbeit anbelangt hinter niemand 
zurüskstehen.

Die Verordnung führt ausserdem (die Sorge um die Ordnung an und 
macht sich Sbrge darum, zahlreiche Arb» citslose zu Lasten der öffent­
lichen Wohlfahrt zu belassen.

Die Ordnung ist niemals gestört wc*rden •
Was den sozialen Beistand anbelan^gt, ;so ist es wahr, dass in Belgien 

seit Beginn des Krieges Millionen zur Unterstützung der Arbeitslosen 
ausgegeben worden sind. Aber für diei»e g\rosse gegenseitige Hilfe ist 
nichts von der deutschen Regierung, nich t eini т>а1 vom belgischen Staats­
schatz verlangt worden, der unter Ihrer Ueb erwachung verwaltet und 
durch unsere Beiträge gefüllt wird.

Deutschland braucht sich nicht von d e i’ Sorge ’ um das Geld, das nicht 
von ihm kommt, beunruhigen zu lassen. Ew. .Exzellenz wissen sehr 
wohl, dass nicht die öffentliche Wohlfahrt, sondern' das Nationalkomitee 
die für dieses Werk nötigen Summen beschafft, das e ’s in der Zukunft tun 
wird, wie es dies in der Vergangenheit ge tan hat.
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Keines der zur Begründung dieser neuen PolitÜic angefüh' rten JVUotive 
erscheint uns als berechtigt.

Vergeblich würde man in der Kriegsgeschic hte seit zwe ] Jahrhunder­
ten einen Präzedenzfall suchen.

Weder in den Kriegen der Revolution odf:r des Kaiser reiches noch in 
denen, welche danach Europa verwüsteten, hat jemand den gehei ligten 
Grundsatz der individuellen Freiheit de’ r friedlichen! und harmlosen 
Bevölkerung angetastet.

Wo würde es auf dieser Bahn ein H alt geben, we nn das Staatsrecht 
zine solche Behandlung billigen würde?

Selbst in den Kolonien gibt es heute ; keine Zwangfiairbeit mehr.

Deswegen bitten wir Ew. Exzell enz, gegenwä'rt.Mges Schreih»en in 
Erwägung zu ziehen und die unserer Mitbürger, in ihire Heimat zurück- 
zuschicken, welche infolge der Veror dnung vom 2. N ovember 191(5 nach 
Deutschland verschickt worden sind .

Am 9. November haben sich а Jle in Brüssel anw'zsende Abgeordneten 
vereinigt. Sie haben folgenden Brief verfasst und an Herrn von Bissing 
gesandt:

Brüssell, den 9. November 19 16 .

“  Exzellenz !

Es schien, dass es ausser dem Schmerze, der seit der Okkupation un­
seres Vaterlandes auf uns lastet,, keinen grösseren mehr geben könne. 
Die Abschaffung unserer Preih» ziten, die Vernichtung unserer Indus­
trie und unseres Handels, das I rortschaflFen der Rohstoffe und Arbeits­
maschinen, der Ruin des öflF enfli' chen Wohlstandes, der Mangel, der dem 
Wohlstand der ehemals w^ohlha bendsten Familien gefolgt ist, die Ent­
behrungen, die Angst unr'i Trat ler, alles das haben wir ohne anderen Un­
mut als den stummen P rötest der Seelen und, ohne dass irgendwo die 
öffentliche Ordnung ge? itört worden ist, ertragen. Ein mächtiges Gefühl 
der Solidarität hatte a) ,le sozia len Klassen einander näher gebracht. Wir 
litten gemeinsam und die Gemeinsamkeit der Leiden erleichterte die Last 
der persönlichen Le iden.

Aber jetzt bric ;ht eine neue Gewalttat über unsere Familien herein 
und zerreisst sie.
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Hunderte, Tausende unserer friedlichen Mitbürger jeden Alters und 
jeder Berufslage, eine ganze Zivilbevölkerung wird plötzlich in roher 
"Weise ihrer Heimat entrissen und nach Deutschland verschickt. Wohin, 
nach welcher Gegend des Reiches, niemand weiss es. Welches werden 
dort ihre Existenzbedingungen sein und zu welcher Arbeit werden sie 
verurteilt werden ? Mysterium. Dadurch werden Hunderte, Tausende 
von Frauen, Kindern und Greisen preisgegeben, ihrer Stütze beraubt 
und den Aengsten einer Trennung ausgesetzt, deren Dauer niemand 
voraussehen kann, und der Anblick ihrer Verzweifelung ist so traurig, 
dass Ihre Werber den weinenden Frauen und verzweifelten Eltern den 
Trost eines letzten Abschiedes verweigerten, um demselben nicht beizu­
wohnen.

1st es nötig näher auf die Szenen einzugehen, deren Schauplatz das 
Etappengebiet seit einigen Wochen ist und die sich seit einigen Tagen 
auf dem Gebiet des Generalgouvernements abspielen, wo die Geissei sich 
von Gemeinde zu Gemeinde auszubreiten droht, bis ihre Opfer nach 
Hunderttausenden zählen ? Die an den Mauern angeschlagenen und in 
den Zeitungen abgedruckten Bekanntmachungen sagen genug. Es ist 
überall dasselbe Verfahren, überall gleich summarisch und traurig. Es 
werden Massenverhaftungen vorgenommen, die Männer werden durch 
Schiedsspruch als Arbeitslose klassiert, zusammengetrieben, ausgesondert 
und nach dem Unbekannten verschickt.

Um nur die Maueranschläge von gestern zu erwähnen, die in Nivelles, 
Virginal, Ittre, Haut-Wauthier-Braine, Waterloo, Plancenoit angebracht 
worden sind, so rufen diese alle männlichen Personen im Alter von 17 
Jahren mit Ausnahme der Geistlichen, Aerzte, Rechtsanwälte und Lehrer 
ohne Unterschied ein und empfehlen ihnen, sich mit einem kleinen Hand­
gepäck zu versehen. Die Aushebung ist nicht mehr auf die Arbeitslosen 
begrenzt, der Vorwand, unsere Arbeitslosen im Auslände beschäftigen 
zu wollen, täuscht niemand mehr. Wäre cs nicht, um sie im Lande zu 
beschäftigen, das sicherste Mittel gewesen, ihnen ihr Werkzeug, ihre 
Maschinen, ihre Werkstätten, ihre Vorräte, ihre Verkehrsbequemlich­
keiten und Arbeitsfreiheit zu lassen ? Philantropen hatten geplant, 
die verfügbaren Arme zu Arbeiten im öffentlichen Interesse zu ver­
wenden. Ihre Initiative wurde beeinträchtigt und endlich ganz zum 
Scheitern gebracht. Andere beabsichtigten, für die Arbeitslosen 
ein umfangreiches technisches Unterrichtssystem zu organisieren, um 
ihren Berufswert zu erhöhen, aber der Plan wurde nicht genehmigt,
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ebensowenig wie der, überall Auskunftsbüreaus und Arbeitsnach­
weise zu gründen.

Es wird vorgezogen, ihnen in Deutschland Arbeit zu geben, wo 
ihnen die Vertreter des Industrie-Bureaus einen “ guten Lohn ”  verspre­
chen, wenn sie “  freiwillig ”  Arbeit nehmen, und wo im Falle der Weige­
rung Hungerlöhne auf sie warten. M it welchem physischen und mora­
lischen Druck rechnet man, um sie zu zwingen ?

Natürlich ist versichert worden, dass'die Unternehmen, bei denen 
man ihnen Arbeit anbietet, nichts mit dem Kriege zu tun haben. Aber 
von allen Seiten haben Stimmen geantwortet. Indem der belgische 
Arbeiter den Platz eines deutschen Arbeiters einnimmt, ermöglicht er 
dem deutschen Heere die numerische Vermehrung seiner Kräfte. Die 
hassenswerteste Arbeit ist die, deren Wirkung sich gegen das Vaterland 
richtet. Deutschland dienen heisst gegen sein Land kämpfen. Unsere 
Arbeiter dazu zwingen ist nichts anderes als ein dem Völkerrecht zuwider- 
laufender Gewaltakt, der von Ew. Exzellenz in seinem Erlass vom 1 5. Au­
gust 1915 bezweckt wird, und der dem Sinne, wenn nicht dem Texte, 
des IV . Haager Abkommens von 1907 widerspricht.

Eine Massnahme wie die Verschickung der nicht am Kampfe teil­
nehmenden Zivilbevölkerung, schreibt der Professor des internationalen 
Rechts Ernest Nys in seinem einliegenden Briefe an den Bürgermeister 
von Brüssel, steht in vollständigem Widerspruch zu den Gesetzen der 
Okkupierung im Kriege ; diese sind an Stelle der alten Eroberungstheorie 
getreten, die den Sieger zum Herrscher des eroberten Landes machte ; 
der Sieger hat die Pflicht, die Rechte der friedlichen Einwohner zu 
achten.

Im Namen dieser heiligen, offen verletzten Rechte richten die Unter­
zeichneten, in Brüssel anwesenden Abgeordneten und Senatoren der 
belgischen Nation den Protest der zahllosen Familien an Ew. Exzellenz, 
die von dem grausamen Erlass betroffen sind, der gegenwärtig das Land 
mit einem Schauder der Entrüstung erfüllt und nicht verfehlen wird, die 
Missbilligung der ganzen zivilisierten Welt hervorzurufen.

Sie beschwören Ew. Exzellenz von seinen hohen Vorrechten, die 
ihm sein Amt gewährt, den Militärbehörden gegenüber Gebrauch zu 
machen, um nicht ein Attentat, wie es die Geschichte der modernen 
Kriege noch nicht gesehen hat, begehen zu lassen, und bitten Ew. Exzel­
lenz die Versicherung ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu geneh­
migen.
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Dieser Brief trägt die Unterschriften :

de Favereau, Woeste, Vandenpeereboom und Devolder, Staatsminis­
ter; Braun, Brunard, de Becker, de Blieck de Ro, Dubost, Dumont, 
Dupret, Hallet, Hanrez, de Kerchove, d’Exaerde, Lekeu, Mesen de 
Nevius, Orban de Xivry, Poelaert, Simonis, Speyer und Vinck, Senato­
ren; Levie, Bertrand, Boel, Buisset, Buyl, Coeq, de Bue, Delporte, 
Drion, du Bus, Delannoy, Hanssens, d’Huart, Janson, Lamborelle, 
Lemonnier, de Limbourg, Polet, Rens, Thibaujt, Wauters und Wauwer- 
mans, Abgeordnete.

Text des "Briefes des "Professors "Nys, 

von dem oben die J êde ist;

An Herrn Schöffen Lemonnier,

stellvertretender Bürgermeister von Brüssel.

Ihr Kollege behauptet mit Recht, dass, wenn das IV . Haager Abkom­
men von 1907 nicht den genauen Text bezüglich der Verschickung der 
nicht am Kampfe teilnehmenden Zivilbevölkerung enthält, so doch aus 
dem Sinn dieses Abkommens hervorgeht, dass eine solche Massregel 
nicht berechtigt ist.

Eine solche Massnahme steht in vollständigem Widerspruch zu den 
Gesetzen der Okkupierung im Kriege. Diese Gesetze sind an die 
Stelle der alten Eroberungstheorie getreten, die den Sieger zum Herr­
scher des eroberten Landes machte.

ln den gegenwärtigen Kriegen hat die friedliche Bevölkerung Rechte ; 
der Sieger ist der vorläufige Verwalter; er muss die Rechte der friedli­
chen Einwohner achten.

Alles das ist im Jahre 1874 auf der Brüssler Konferenz insbesondere 
von dem deutschen Delegierten, General von V o ig t s - R h e t s , genau 
angegeben worden. Der Vorschlag des Abkommens von 1874 ist nicht 
ratifiziert worden ; aber sein Text hat den Arbeiten der Haager Konfe­
renzen von 1897 und 1907 als Unterlage gedient, und die beiden Konfe­
renzen haben sich für den Fall, der uns beschäftigt, danach gerichtet und 
nichts geändert.
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"Die Zivilarbeiterabteilungen.

1. —  Allgemeine Bestimmungen.

Die Personen, die den Zivilarbeiterabteilungen angehören, werden 
beim Strassenbau, bei landwirtschaftlichen oder anderen Arbeiten be­
schäftigt ; sie werden nach Bedarf in eine andere Gegend gebracht. Es 
ist verboten, sie in der eigentlichen Gefechtszone arbeiten zu lassen.

Alle Arbeiter der genannten Abteilung tragen auf dem linken Arm 
eine fest angenähte rote Binde; die Binde trägt auf der Aussenseite ein 
gut sichtbar zu tragendes schwarzes A . Die Arbeiter, deren Führung 
schlecht ist oder die wegen Fluchtversuches bestraft sind, tragen eine 
solche Binde an beiden Armen.

2. — Pflichten der Arbeiter.

Während der Arbeit und während des Marsches zum Arbeitsplatz 
werden die Arbeiter von Soldaten bewacht. A uf das Kommando 
“  Achtung” , das von dem wachthabenden Soldaten gegeben wird, müssen 
die Arbeitergruppen beim Passieren eines Offiziers als Ehrenbezeugung 
die Kopfbedeckung abnehmen.

Die befohlene Arbeit muss mit Eifer und gutem Willen ausgeführt 
werden.

Die Arbeiter, deren Haltung zu dauernden Klagen Anlass gibt, kön­
nen einer Strafkolonne zugeteilt werden.

6. — Postverkehr.

Die Zivilgefangenen können monatlich eine Karte an ihre Ver­
wandten schreiben. Zu diesem Zwecke werden ihnen Postkarten mit 
Rückantwort in den Werkstätten ausgehändigt.

Ebenso können den Arbeitern Wäsche und Kleidungsstücke von ihren 
Verwandten durch die Ortskommandantur geschickt werden. Die Werk­
führer prüfen den Inhalt der Packete, bevor sie ihn den Arbeitern über­
geben.

Der Kommandeur der Kolonne g e Z .  K u Q E M A N N .
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Mitteilungen über das Zivilarbeiterbataillon z5 fD. Teldpost 28) durch 
den Verwundeten Georg V o l f  8. J^omp. Jnf. J{eg. 2^, So. Inf. Div.

Das z5. Bataillon ist am i. November 1916 in Courtrai (Belgien} ge­
bildet worden.

Es zählte vier, je 5oo Mann starke Kompagnien und wurde vom Ober­
leutnant Naumann befehligt.

Das Bataillon musste die Zivilgefangenen bewachen, Arbeiter, die 
aus der männlichen Bevölkerung der besetzten belgischen und französi­
schen Gebiete herausgezogen waren. Jede Kompagnie überwachte unge­
fähr 2000 Zivilisten.

Am 4. oder 5. November hat das z5. Arb. Btn. Courtrai verlassen 
und kam nach der Gegend von La Fere. Die 1. Komp, war in La Fere, 
die 3. in Fresnes, die 2. und 4. zwischen La Fere und Fresnes unterge­
bracht.

Die Zivilisten wurden beim Strassenbau, mit dem Unterhalt der 
Eisenbahnstrecken und mit dem Fällen von für die Sägerei bestimmten 
Bäumen beschäftigt.

Die Trauenkolonnen.

Äbschriß.

Gruppe Cambrai (GenkdoIX . A .  K.)  vom 2 4 . 5 . 1 7 .  —  I b N r .  56627. 

an die 18.  Inf.  Division.

ln nächster Zeit werden von der Gruppe für verschiedene Arbeiten 
1000 Mann gebraucht. Dazu ist erforderlich, dass die Arbeitsleistungen 
gesteigert und die W^eiberkolonnen dort eingesetzt werden, wo es irgend 
angängig ist.

Besonders wird dies bei der Landwirtschaft möglich sein.
Die Arbeitsmänner müssen sich bewusst sein, dass unsere deutschen 

Frauen in den jetzigen Zeiten die Arbeitskräfte der Männer ersetzen
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müssen und sich auf den Standpunkt stellen, dass keine französische Frau, 
kein französisches Mädchen leichter beschäftigt wird, als unsere Angehö­
rigen in der Heimat.

Bis zum 28.5. ist zu melden, wieviel Männer der Gruppe zur Yerfü- 
gung gestellt werden können.

V . s. d. Gr.

gez. Völekers.

Die freiwiłiigen ”  Mrbeihr.

Befehl der deuheben Militärbehörde.

Die deutsche Militärbehörde verlangt :

1 .  —  Zur Arbeit auf dem Gebiet zwischen Quesnoy und Lomme.

5 o freiwillige Arbeiter.

Ihr Lohn istfür die Männer über 18 Jahren 5 Frank pro Tag.
» » » unter 18 » 4 » *) »)

Für ihre Wohnung und Nahrung werden täglich г Frank zurückbe­
halten. Etwa alle 10 Tage erhalten sie einen Urlaub zum Besuch ihrer 
Angehörigen.

2. — Die deutsche Militärbehörde verlangt :

Freiwillige Spezialarbeiter, möglichst Holzarbeiter, für Tourcoing, 
um dort in den Werkstätten oder Fabriken beschäftigt zu werden.

Die Löhne sind dieselben wie oben.

3. — Die deutsche Militärbehörde verlangt :

Um eventuell in Deutschland zu arbeiten.

2 0 freiwillige Männer fü r verschiedene Arbeiten.

Sie haben sich mit Mütze, Schal, Arbeitskleidern, starken Schuhen, 
Hemden, Strümpfen, Unterhosen, Überzieher, ein Paar Handschuhen, 
Handtüchern, Gabeln, Löffeln und Messern zu versehen.

Die verlangten Freiwilligen werden in keiner Weise zu Arbeiten 
gegen ihr Vaterland verwendet und können mit ihren Familien korres­
pondieren.
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4. 4 .
Xustaend'ig'-äinft'die deutriclKsn МП1т 

lst«rb(ihoei4äen und MHUttergeriohtc.
Soni teompl^ftts IßÄ ftutorii|s mili- 

taires aUemaßfilft» 8t les tribanaux 
miUtai-res allcmandü. ■

C e n . - O u . l l c .  Xr. ЗГЮ70. -

GrosseSrHauptquartier, den .'i. Oltteber 1Ш<5.

Der Generalquartiermeister
' . . . '' ■ L  Y . ■ ' . . , ;

’ gez-' v ,  S A Ü B E R E W E IG . ,,

VorHtL'honde A'orordnung wird erneut 
zur Kenntnis gebracht biit folgenden 
Л usfii h fuiigsbcöti mm ungen.

' 1
Das gesamte Gebiet der f .  Armee 

belir.det sich in der Lage eines allge­
meinen Xolstandes im Sinne der §, Й 
vorstehender Verordnung dos General- 
f{uartiermeisters,.

' Wer es unternimmt, Arbeitswillige 
oder zur Arbeit Betohlene durch 
Zwang, Drohung, Gej^redung oder 
andere Mittel łtog' der Arbeit 
deutöcfce tfehoewiea.i&<fcer v<mj^uiechen 
Behoerdeh Ьеаа%*||^ ШшгпеЬтег 
ąbzahaiten, nro Freiheitestrafe
bis ЖЙ dJfthreń iind mit Geldstrafe bie 
zn liXKlO Mb. odeę niU einer dieser 
Sirafittn beetrail, - 1 "  ̂ '

3.
Zustaendig sind die dleatwhon Milif' 

taerbehoerden und Mililaergericbte-

L'ordonnance oi-desees est de nou­
veau portóę К !a eonnaissance de la 
population avec le n’iglement ci-apres :

Iv , ' •
Tout le territoire de la агтйе est 

fconsjdćr<t cemńie ее tronvant en ^tat 
de .calamity publtqoe «elon Tceprit de 
l’artiele 2 de i ötddnnftnce oi-rteeeus du 
G4aera1guartiermeister,

2,
. Quicohiineauratentäjparlacojitrainte, 
par des nieaaees, |»ar Ja persuasion ou 
par tout Antre mojtó ..de retepir des 
pemtiiiep»dtsf^edeitlfournir pn travai 1 
«eti l̂ne aux autoril^'etlemaodM ou thjs 
AbtAijlMBfÂ re ^«rgtfs par IpeAutoritós 
â tediaadl ê de, Гох^цГгоп ей travail 

' «erAffuni d’nn emprisonnement jusgu'ä 
5 nhs et d’upe amende ponvant e'^lever 
jusqd'e .marcs ou d’une de cos.
dbux peinest

3*
e ĵat competents les Irilhtnaiix raili- 

lairęs et Urs au tori tćs alletoandcs.

A rm ^e-H ftupiquartipr, den 11 Mąelrz 10 П .. .'iii:' ■' -<■№-
Der Oberbefehlshaber ' ^

V .  B E Ł O W ..-C
General der Infanterie. V

■:*T
'ФЦЦ-‘ : .  i l
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L’A«łoritó MiUtelre AlłcmaiMle A-iiiande:
1. — Pmir fitłTalllff sur Ip tprrHwfp cuinnris pnlrc Ql’ESJSOV d

LOMME

50 ouvriers volontaires.
lAMir ««laipc sera:

Hommcs mi dessus dc 48 ans 5 Prs. par joiir 
„  nu dessous dc 48 ans 4 „  ,,

Pew Iptir tł)gpinpn( pł letir iHHiprilurp unp rplpmip<|p 2 Frs. |»ar jour 
1й!г MMI fallp.

Toos Ips ca lO |ours unp iM’̂ nnissinn Iphp spni арсог<1й‘ |мшг \ islfpp 
|p|ips pnppnis.

t .  — L̂ V1lloriÔ  mililairc ЛршппЛр:
Dps «uvriPTS voiontnirps s|i<4na!rs{*s dans Ip trii>ai! du fwis dp pW*- 

ffjrpncp, i»our allpr ji TOrRCOING pI > Mrp «>cpup<4s dans dps nslups mi 
fdbriqups.

Lps cfliidilinns dp safalrps s«»nl Ips iû iiips qup <*pHps indiipipps pi- 
dpssue.

8. — L'AtrtorĤ  allpfimndp dpiiutiidp*.
Pom* l«ivafllpr, jnnit Wre pn АНришкир

20 hoiumesvolontairespourtravaux divers.
Hs' dpvmnt SP iniinir dp ciis(|upüp, ebiUp, \ W«iiPnls dp travail 

fortes chaiissurps, clipinisps, piiausidtps, calpcons, pardessiis, nnp pain- «Ip 
Kants, «'r> ipttps dp toilpttp, fourclipttps, «•tipillPrs coutpaux.

r,ps xoinnlairt's d<‘mandt̂ s ne sprout nullpinent emploŷ  ä des tra- 
ланч contrp Ipup patrip et |M»iirroiit com'sinmdrp axec leur familie.

Les inscriptions se feront a la Mairie.
be» потя do соя difTórenU volonlidre« doivi.*nł otre connu» !a Commnndnnfurc U* 2 i Oclobrc

nu Я01Г.
Coux uppurtonunt tt la !4c. cotć^orio dovronf нс próKcnlcr Ä !e <^>mmHndan4urc lo 22 0ctobfc 

 ̂ 10 Ьсигся du matin (hoüro allcmandc pour \чяИс ra^diciile).
ix‘ur dćpurt ся! Л\<!‘ pour !с 24 Octobre а О heures du matin (houro allemandc).
Tout volontairc qui aprea .чоп inneriptidn, manquera й ГаррсК »era rcchcrchć par la 

lircndttrmcric.
I/Auturitć Młlłtairc atłemande previent Mon»i«ur Ic Mairo ta Ounmutic quo, si сон demanded» 

qui Hont des ordres« n'fd>ticmient p«s do rt ŝultat  ̂ dee poinca »Ovinia scront appliqudea: la popuMinn 
aora contrainlo do fra4'ui!lcr, cottc contraintc so fora капя tenir compto do la aituation jcunos 
terminani leurn ótudca ou гепОегя aorunt cnrólćs dana de» colonncs dc travaiUcur».

Lambermrt, le W  Oclofh'e ifHe.

глллпФтт
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N r. 10. ^  öl

Verordnung • Ordonnance
betpeffend die Einsehraenkung der concernant la restriction des

oeffentlichen ünterstützungslas- charges pubiiqoes äq seeours et
ten und die Beseitigung alige- ГаШе ä  porter en cas de ealamltd .
meiner Notstaende. publique.

1. . ‘ ’ 

AiiMłitstaeliigt' Pprsomni kocnnen

. I . .  , ^

Lc.4 por.soimes capables de trav.aüler ;
zwangsweise zur AcbcH — auch aus- peuvent ctre conlraintes de force au
s(?rliall) ihres Wohnsitzes — angchallen travail, tm}me hors do leur domicile,'
wenien, solern sie inl'olge von dans les c.as on, pour cause do jeu.

. Trunk. Müssiggang, Ari)eitslosigkeit d’ivrogncide, d'oisivele, de tnanijue
oder Arbeilssciieu ffir ihren Гп1ег1юИ dViuvrage ou do pares.se, on serait forc  ̂ '
oder zum l'aterhall’derjeuigen.zn deren de recourir ä ras.sistanccd'antrui pour
Eniaehrungsie veridlietitet .sind, fremde leur entretien ou pour rentretien des
Hilfe rrhulten oder beanspruchen. per.sonnes qui' sont h Icur charge.

Bei rnglürUshie-llen. allgeu)eincr j Tout habitant du pays est tonu h
Gefahr oder zur Beseitigung eines all- pretor secoure on cas d’accidonts el do
gemeinen Xotsiandes ist je<lcr Lantics- ■ ])óril general, do гайше pour miiedier
eitnvohner verpQichtet, nach siiinen ’ au.v calamiteapubli(jue.4dan8 la mesuro
Kraetlen - avich ausserhalb seines de ses forces, 'iiutme hors do sa rdsi-
Wtdmsitze.s —■ llillb zu leisten, -in Fall deuce ; en cas de reins, il pourra у еНгс
diT Weigerung k.ami er zwiiugsweise 
iieratvgi'zugcu werden.

contraint de force.

.Т. .
(juiconque, t'tant contraint au travail

a.
AVer nach 1 Oller 2 zur ArbeiLsleis-

tung herangezogen ist und die Ueher- scion 1 on 2, refuse I'otivrage ou la
»ahme «bn .Vrheit oder die Forlsetzunar conlittuation dn Icavuil qui- lui est
der übcrnominonen Arbeit verwcitrerl, assigne, est passible d une peine d'em-
wird mH Freiheitsstrafe biszu .‘5 .bahren prisonnemeut allant jusqu'A 3 ans ct
und mit Gcidstrale bis zu lOüOü MU. d'une amende Jusqu'a concurrence do
odt>r mit einer dieser Klral'cn bestraft, iO.OOO marcs— oud'une cie ces deux
sidern nach den b '.st>dienden Ge.selzen peines, !i raoins cim- Ics lobs envigueur. ,
keine sfrengerii Strafe verwirkt ist. no pn'voient Fapplicafion d'une peine

Ist die Handlung von tnebreroiv plus siHero.
gemeinschaftlich oderauf Verabredung Si Faction a ćtet commi.se en compli-

• begangen, so tritt Gefaengnis.strafe cite ou de concert avec ptusieurs per-
nicht unter einer Worbe ein, und jeder sonnes, ehaque complice sera puni
Teilnehmer wird als Taeter bestraft. eomme auteur d'une peine d'empriiOn»

nement d'une sencainc an moins.
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Die Meldungen sind an die Bürgermeisterei zu richten.
Die Namen dieser verschiedenen Freiwilligen müssen der Komman­

dantur bis zum 2 1 . Oktober abends bekannt sein.
Die zur dritten Kategorie gehörigen haben sich am 22. Oktober 

10 Uhr morgens auf der Kommandantur einzufinden (deutsche Zeit, für 
ärztliche Untersuchung).

Ihre Abreise ist für den 24. Oktober 9 Uhr morgens (deutsche Zeit) 
festgesetzt.

Jeder Freiwillige, der nachdem er sich gemeldet hat, beim Appell 
fehlt, wird von der Gendarmerie gesucht.

Die deutsche Militärbehörde teilt dem Herrn Bürgermeister der Ge­
meinde mit, dass strenge Strafen verhängt werden, wenn dieses Verlangen, 
das ein Befehl ist, keinen Erfolg hat. Die Bevölkerung wird zur Arbeit 
gezwungen werden, und dieser Zwang wird rücksichtslos ausgeführt ; 
junge Leute, die ihre Studien beenden, oder Rentiers, werden in A r­
beiterkolonnen eingereiht werden.

Lambersart, den lo. Oktober 1916.

VERORDNUNG

betreffend die 'Einschränkung der öffentlichen Zinterstützungslasten 

und die Beseitigung allgemeiner JNobtände.

Arbeitsfähige Personen können zwangsweise zur Arbeit — auch 
ausserhalb ihres Wohnsitzes —  angehalten werden, sofern sie infolge 
von Spiel, Trunk, Müssiggang, Arbeitslosigkeit oder Arbeitsscheu für 
ihren Unterhalt oder zum Unterhalt derjenigen zu deren Ernährung sie 
verpflichtet sind fremde H ilfe erhalten oder beanspruchen.

2.

Bei Unglücksfällen, allgemeiner Gefahr oder zur Beseitigung eines 
allgemeinen Notstandes ist jeder Landeseinwohner verpflichtet nach 
seinen Kräften —  auch ausserhalb seines Wohnsitzes — H ilfe zu leisten; 
im Fall der Weigerung kann er zwangsweise herangezogen werden.

Wer nach Par. i oder 2 zur Arbeitsleistung herangezogen ist und die
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Uebernahme der Arbeit oder die Fortsetzung der übernommenen Arbeit 
verweigert wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und mit Geldstrafe 
bis zu 10.000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft sofern nach 
den bestehenden Gesetzen keine strengere Strafe verwirkt ist.

1st die Handlung von mehreren gemeinschaftlich oder auf Verabre­
dung begangen so tritt Gefängnisstrafe nicht unter einer "Woche ein und 
jeder Teilnehmer wird als Täter bestraft.

4 -

Zuständig sind die deutschen Militärbehörden und Militärgerichte.

Gen. Qu. M. Пс Nr З0.070. Grosses Hauptquartier den 3. Oktober 1916. 
Der Generalquartiermeister,

I. V.
Gez. V .  S a u b e r z w e i g .

Vorstehende Verordnung wird erneut zur Kenntnis gebracht mit 
folgenden Ausführungsbesitimmuiigen:

1.

Das gesamte Gebiet der 1. Armee befindet sich in der Lage eines 
allgemeinen Notstandes im Sinne der Par. 2 vorstehender Verordnung 
des General quartiermei Sters.

2.

Wer es unternimmt Arbeitswillige oder zur Arbeit Befohlene durch 
Zwang, Drohung Überredung oder andere M ittel von der Arbeit für 
deutsche Behörden oder von deutschen Behörden beauftragte Unter­
nehmer anzuhalten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und mit 
Geldstrafe bis zu 10.000 Mk. oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Zuständig sind die deutschen Militärbehörden und Militärgerichte.

Armee- Hauptquartier, den 11 . März i9i7> Der Oberbefehlshaber,
V .  B e l o w ,

General der Infanterie.

Die zwangweise Herstellung von Sandsäcken und die erzwungene Teil­
nahme französischer Zivilisten an Arbeiten militärischer Art.

Befehl des Platzkommandanten von Swerwis, der am 27. Juni i ^ i5 in 
Marcq angeschlagen wurde.

« Die Kommandantur wird in jeder Wohnung der bezeichneten
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Strasse zugeschnittene Leinewand für die Anfertigung von lo Sandsäcken 
niederlegen. Die erste Lieferung findet Montag 7 Uhr morgens (deut­
sche Zeit) statt und wiederholt sich alle Tage zur selben Stunde. Die 
ersten Verteilungen beginnen bis auf neuen Befehl in der Rue de Lille. 
Um die verlorene Zeit wiedereinzuholen, werden während der beiden 
ersten Tage i 5 Säcke pro Haus verteilt ».

Die deutsche Behörde versucht diese Massnahme zu rechtfertigen. 
Eine Proklamation des Gouverneurs von Lille enthält folgende Stelle :

« Seit einigen Tagen haben sich französische Arbeiter geweigert, 
die Arbeiten, die sie bis jetzt für die deutsche Behörde ausgeführt haben, 
fortzusetzen. Durch gewissenlose Hetzer ist ihnen gesagt worden, dass 
ihr Verhalten im \C''iderspruch zu dem Artikel 5a des Haager Abkommens 
stehe. Diese Auffassung ist durchaus falsch : der Artikel 5a sagt aus­
drücklich, dass die Ausführung von Arbeiten für die Okkupationsarmee 
erlaubt ist, « wenn sie nicht derartig sind, dass sie für die Bevölkerung 
die Verpflichtung mit sich bringen, an den Kriegsoperationen gegen ihr 
Land teilzunehmen ». Das ist keineswegs der Fall für die geforderten 
Arbeiten ».

Doch handelt es sich nach dem eigenen Geständnis der deutschen 
Behörden um die Herstellung von Sandsäcken für die Schützengräben.

(Kriegsdokumente 1 9 1 4 - 1 5 - 1 6 .  Anhang C.
Seite 148 und 149).

Der Major S c h r a n c k , Platzkommandant von Halluin versucht keine 
Rechtfertigung, sondern nimmt zur Drohung Zuflucht in einem Briefe, 
den er an die Notablen und Behörden der Stadt Halluin gerichtet hat, 
wo sich die Arbeiter geweigert hatten, für die Herstellung von Kriegs­
lieferungen für die feindliche Armee zu arbeiten.

« Meine Herren, Sie wissen, was geschehen ist. Die Auslegung des 
Artikels 5a des Haager Abkommens hat Verwickelungen zwischen der 
Bevölkerung und der deutschen Behörde geschaffen. ^Vir wollen nicht 
streiten, auf welcher Seite das gute Recht ist. Ĉ'̂ ir sind in dieser Sache 
nicht kompetent und würden uns auf keinen Fall einigen. Das ist Sache 
der Diplomaten und der Vertreter der verschiedenen Staaten nach dem 
Kriege. Heute ist einzig und allein die Auslegung der deutschen Be­
hörde massgebend, und so verlangen wir, dass alles, was zum Unterhalt 
unserer Truppen nötig ist, von den Arbeitern des besetzten Gebietes 
hergestellt wird. Ich kann Sie versichern, dass die deutsche Militär-
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behörde vor keiner Erwägung zurückschrecken wird, selbst wen einen 
Stadt mit i 5.ooo Einwohnern dabei zu Grunde ginge. Die getroffenen 
Massnahmen sind nur ein Anfang und werden jeden Tag härter werden, 
bis unser Ziel erreicht ist. Das ist mein letztes Wort und der letzte 
Rat, den ich Ihnen gebe. Besinnen Sie sich und sorgen Sie dafür, dass 
sich die Arbeiter unverzüglich an die Arbeit begeben, sonst setzen Sie 
Ihre Stadt, Ihre Familien und sich selbst dem grössten Unglück aus. 
Heute und vielleicht noch für lange Zeit gibt es in Halluin weder eine 
Präfektur noch eine französische Regierung. Es gibt nur einen Willen, 
der gilt, der Wille der deutschen Militärbehörde.

Für genaue Abschrift der Bürgermeister von Halluin.

g e z .  P . D e f r e t j n .

Die Strafen fü r den Äbeitszwang.

VERORDNUNG.

betreffend die 'Einschränkung der öffentlichen Unterstützungslasten 
uńd die Beseitigung allgemeiner "Notstände.

Arbeitsfähige Personen können zwangweise zur Arbeit — auch aus­
serhalb ihres Wohnsitzes — angehalten werden sofern sie infolge von 
Spiel, Trunk Müssiggang, Arbeitslosigkeit oder Arbeitsscheu für ihren 
Unterhalt oder zum Unterhalt derjenigen zu deren Ernährung sie ver­
pflichtet sind fremde Hülfe erhalten oder beanspruchen.

2.

Bei Unglücks fällen, allgemeiner Gefahr oder zur Beseitigung eines 
allgemeinen Notstandes ist jeder Landeseinwohner verpflichtet nach seinen 
Kräften — auch ausserhalb seines Wohnsitzes— Hülfe zu leisten. Im 
Fall der Weigerung kann er zwangsweise herangezogen werden.

Wer nach § i und 2 zur Arbeitsleistung herangezogen wird und die 
Übernahme der Arbeit oder die Fortsetzung der übernommenen 
Arbeit verweigert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und mit 
Geldstrafe bis zu 10.000 Mk. oder mit einer dieser Strafen bestraft so-
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fern nach den bestehenden Gesetzen keine strengere Strafe verwirkt ist.
1st die Handlung von mehreren gemeinschaftlich oder auf Verabre­

dung begangen so tritt Gefängnisstrafe nicht unter einer Woche ein und 
jeder Teilnehmer wird als Täter bestraft.

Zuständig sind die deutschen Militärbehörden und Militärgerichte. 

Grosses Hauptquartier, den 3 . Oktober 1916.

Gen. Qu. 11c. Nr. З0070.

Der Generalquartiermeister, 
1 . V.

V . S a u b e r z w e i g .

BEKANNTMACHUNG.

Der Militärgouverneur der Provinz Hennegau hat folgende Bekannt­
machung erlassen :

Weil trotz der Aufforderung des Zwangsverwalters die Arbeit nicht 
aufgenommen worden ist hat das Feldgericht am i . Oktober verurteilt :

Louis L e n o ir  .

Victor L e p o t ................................... > z u  5  Jahren Gefängnis.
Emile L e n o i r  .

Jules B a s s a r t  .

Louis van L a n g e n h o v e  

Emile N o t t e  .

Adelin L e p o i v r e  .

6 Vorarbeiter zu je 6 Monaten Gefängnis.
81 Arbeiter zu je 8 Wochen Gefängnis.

Ich habe das Urteil bestätigt.
Mons, den a. Oktober <915.

Ich bringe die Bekanntmachung hiermit zur Kenntnis der Bevölke­
rung des ganzen mir unterstellten Gebietes.

Brüssel, den 1 2 ,  Oktober 1915.

ZU je 3 Jahr Gefängnis, 

zu 4 Monaten Gefängnis.

111 a TL 8179.

Der Generalgouverneur in Belgien,
Freiherr von Bissma,

Generaloberst.

Maueranschlag in Holnon. (Äisne).
Holnon, den ao. Juli 1915.

Alle Arbeiter, Frauen und Kinder von i 5 Jahren sind verpflichtet^ 
alle Tage, auch Sonntags, von 4 Uhr morgens bis 6 Uhr abends (fran-
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zösische Zeit) Feldarbeit zu machen. Pausen : eine halbe Stunde vor­
mittags, eine Stunde mittags, eine halbe Stunde nachmittags.

Vergehen werden auf folgende "Weise bestraft :

1. Die faulen Arbeiter werden während der Ernte als Arbeiterkom­
pagnie unter Aufsicht deutscher Unteroffiziere in einer Kaserne unter­
gebracht. Nach der Ernte werden die Faulen sechs Monate lang gefan­
gen gesetzt. An jedem dritten Tage besteht die Verpflegung nur aus 
Brot und Wasser.

2. Die faulen Frauen werden nach Holnon zum Arbeiten verschickt. 
Nach der Ernte werden die Frauen sechs Monate lang eingesperrt.

3. Die faulen Kinder werden mit Stockschlägen bestraft.

Ausserdem behält sich der Kommandant das Recht vor, die faulen 
Arbeiter täglich mit 20 Stockschlägen zu bestrafen.

Die Arbeiterder Gemeinde Vendelles sind streng bestraft worden.

Anschlägen !
gez. Guoss.

Oberst und Kommandant.

BEKANNTMACHUNG.

Ich habe befohlen, 4З französische Arbeiter der Gemeinden Hirson 
und Saint-Michel für die Dauer von 2 Wochen bis 2 Monaten in 
eine Strafabteilung einzureihen, weil sie ohne Entschuldigung nicht 
zur Arbeit erschienen sind, zu der sie kommandiert waren, und so 
gegen den Befehl vom 19. November, B. N r. 11. 8. i 5o a gehandelt 
haben.

Hirson, den 20. Dezember 1916. Etappen Kommandantur,-« K O E C H L IN Q .
An den Bürgermeister von Remies.

. Ich teile Ihnen folgende Entscheidung des Herrn Kommandanten 
mit :

Es sind wegen Faulheit bestraft worden :

I, Monarque, Gärtner, wird abgelöst und für i 5 Tage der Arbeiter­
abteilung Versigny einverleibt.
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le . StsbllMement 4e Soapes Populairee 
ef IM oontrate aveo lee marcliande 

 ̂ . dt Idstimoa etc.
w  'alres devront annoncer pourle 31. 8 .16,ce 

4u1ls óiit !att, relatl^ement h ce qu'il leur a dll i  la 
«tance di3 i i .  8.16, concernaot lea soupes populalres ot 
les coBtrate avec los mnrchands de vlvres etc.

17. Abattoir.
Vu ie manque de Ш11ао.т on ne dolt tuer que ce qui 

est strictement ndcesaalre, afln de ne pas compromelire 
I’dlavage. SI la population ne veot pas comprendrequ’ll 
fant mdnager autant que possible les jeunes bdles, U 
pourrait se lalra, selon I'avla de la baule autoritd mili- 
taire, que Гоп dCteode compietement äe tuer.

18. Tombes de Śoldate.
L'exhumatiop et la i-emlse au cUnettöre. des soldats 

morts dolt etre termlnde fln de^ce cnota.

18. Balot des Offioiers.
Quoiquela tenue des babitaots a ce sojet sott beau-

coup meilieureqa'auparavant, II arrive encore qua des / 
omclere ne sont pas blen ou ne sont pas du tout salu6. A I 
I'avenlr les retractalres-seront punts true sdverement/. 
nlnsl que le Malro de la commune. I

Les sujeta recalcitrants seront expddies dans una i 
colonne de travatlleurs й rdlranger. / у

Les Maires de Caudry, Berlry et Clary ont etó punls 
cliacun d'uoo amende de 150 Marks parce qu’lls n'oht 
pas mis assez de soin ä obllger leurs habitants к rempitr 
la devoir du salut.

8 0 . FooiUtd d’aUer au НагоЫ.
Lea Maires doivent aider et taciilter les marchands 

de leur Commune I'obtention de laissez-passer ndces- 
sairea pour pouvolr {rdquentor les marches qut ont lieu 
6 Caudry, Busignyet Wallocourt.

Signó: G L O S S ,
<30l0n«l ei Oommaadaat.

/■

/

*sr*

Supplement d I’fluis ПМ} de ta Konmndantur

1. DtUiaation dee Bordorea dee Route» at Gbemtns.
La rdcolte da I'herbe aur lea bordures des routes et cbemlns dolt Mre utlllsee pour (alre du loin, Les Malrts 

ont le devoir d eviser la population de sotgner 8 ce que tee herbes dee bordures soleni coupdes etutlllsdes 
comma loin. I'arint la population pauvra 11 se trouve oerutnement des gens qul feront ces rdeoltss 
volontatrement.

Obampa de Bid.
11 est Й constaler que dans lea champs de Ые las grains son! m6ies de selgle. four obtenlr du bid propre *  

eosemeocer.an dolt deiruire le selgle qut s’y trouve jpiitsqu'OD les distingue eaoore tscllemeht U Ml k  

recommahder da ooiiper >es epic avec des fauciliei ou laut.
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2. Sein Sohn Emile arbeitet 8 Tage lang unter der Aufsicht der 
Kolonne und ohne Lohn.

3. Salandre, Napoleon desgleichen.

4. Tasserit desgleichen.

Sie sind ersucht, einen anderen Gärtner zu ernennen und ihm tüchtige 
Personen, die gut im deutschen Garten arbeiten, beizugeben.

Geben sie bitte deren Namen morgen der Kommandantur bekannt.

g e z . U nleserlich .

Oberleutnant und Ädjudant.

VERORDNUNG.

Zur Einschraenkung des Entweichens von Zivilarbeitern aus den A r­
beiterbataillonen verordne ich für das Etappen-Gebiet der i . Armee das 
folgende ;

Mr. id  Mair« d« Rwaia«

JT« voue fa ia  aavoir 1 a d ecision  auivanta da Mr. ia  CkumurnJli^tr 

Sont ptmia pour atrdir paraasdui:,

1? Konarqua , Ja rd in ia r  aat d^pos^ a t Inoorpord pdur 15 ,joura,'' 

к  l a  aaotion d*ouvrlara da Varsignyi

son f i l s  Sadia travailliara.. sons l a  durVaillimoa da l a  colonnd 

a t sans s a la ir s  pour 8 Jou rs.

5. МГ. SAlandra tiapol4on da m8ma . j. Л. •

4 . Mr. T a ssa rit da мдта/ , “ '

Voua I ta s  in r ite  к  noamar xm  autra Jd rd in iar a t da lu i four- 

n ir  dee personnas s ir ia u sa s  at t r a r a i i la n t  bien pour le  : .

Jardin  allamand. ' , '

Vous roudraz bian ‘f a i r e  connttra lau rs nöii№ k^la CDШumdantar€ 

deiaain. ^ ^

Obettetttnant M. ^
Obs r l auHBt
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1 .
Für jeden aus dem genannten Gebiet stammenden Ttüchtling eines 

mir unterstellten Zivilarbeiterbataillons wird ein männliches Mitglied 
aus seiner Familie oder Verwandtschaft oder ein Einwohner seines 
letzten Wohnortes zwangsweise-in das Z . A . B . eingestellt und so lange 
hier festgehalten bis der Entwichene wieder in das Bataillon zurückge­
kommen ist.

2.
Wer einem Flüchtling, Nahrung, Unterkunft oder Unterstützung 

irgend welcher Art gewährt oder wer es unterlässt den ihm bekannt 
gewordenen Aufenthaltsort eines Flüchtlings unverzüglich dem nächsten 
Militärbefehlshaber anzuzeigen, wird mit Gefängnis bis zu i Jahr und 
Geldstrafe bis zu 3ooo M k. oder mit einer dieser Srafen bestraft. Der 
Versuch ist strafbar. ^

Zuständig zur Festsetzung der Strafen sind die Militärbefehlshaber 
und Militärgerichte.

E. H. O. 6. 1. 17. Der Etappeninspectcur
von H e y d e b r e c k , 

Generalleutnant.

PROKLAMATION.

Die belgischen und französischen Soldaten müssen vor 4 Uhr als 
Kriegsgefangene vor dem Gefängnis abgeliefert werden. Die Bürger, 
welche nicht gehorchen, werden zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in 
Deutschland verurteilt.

Die genaue Untersuchung der Wohnungen beginnt um 4 Uhr. 
jeder gefundene Soldat wird sofort erschossen.

2. Waffen, Pulver und Dynamit müssen um 4 Uhr abgeliefert sein. 
Strafe : Erschiessung.

Die Bürger, welche eine Niederlage kennen, müssen den Bürger­
meister davon benachrichtigen, andernfalls werden sie mit lebenslängli­
cher Zwangsarbeit bestraft.

Alle Strassen werden von einer deutschen Wache besetzt, die in 
jeder Strasse lo Geiseln nehmen und unter ihrer Aufsicht behalten wird. 
Bei jedem Angriff, der in der Strasse stattfindet, werden die 10 Geiseln 
erschossen.

4. Die Türen dürfen nicht verschlossen werc^en, und in der Nacht 
müssen von 8 Uhr ab in jedem Hause drei Fenster erleuchtet sein.
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J ’a i  o r d o n n ć  l a  m i s c i  d a n s  o n e l  

^ t i o n  d i s d p ł i a a i r e  d e  4 3  o u v r i e r s  

f r a n ę a i s  d e s  C o m m o i i e s  d e  H i r s o B  e t  

d e  S a i D t - M i c h e l ,  p o u r  l a  d n r ć e  d e  2  

s e m a i o e s  ä  2  m o i s ,  p a r c e  q u e ,  

e x c u s e ,  i l s  n e  s e  s o u l  p a s  p r ć s e n t ó s  a i l .  

t r a v a i l  p o u r  l e q u e l  i l s  ć t a i e n t  с о т ш а п -  

d ć s  e t  c o n t r e v e n a o t  a i u s i  ä  l ’o r d r e  d u  

1 9  N o v e m b r e  1 9 1 6 ,  B |  N r .  I I .  8 1  S O * .

iBrsoii, le ^  Dćcembre 1016.
i ^

г
Etęppm-Kommandamiur

к о т о ш л м о /
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5- Es ist verboten, nach 8 Uhr auf die Strasse zu gehen. Die Ein­
wohner von Namur müssen verstehen, dass es kein grösseres und schreck­
licheres Verbrechen gibt, als durch Angriffe auf die deutsche Armee die 
Existenz der Stadt und das Leben der Einwohner zu gefährden.

Namur, den 25. August 1914. Der Platzkommandant,

von BÜLOW.

IV . —  Die Tägliche Tyrannei. 

Das Grüssen der Offiziere.

Mob. Etappen Kommandantur 
12/111.....

Etappen-lnspektion... Armee. den 5. Mai 1916.

An den Bürgermeister in Clary.

Trotz wiederholter Befehle in den Bekanntmachungen der Komman­
dantur und den Versammlungen der Bürgermeister kommt es noch sehr 
häufig vor, dass die deutschen Offiziere von den Männern der Gemeinde 
gar nicht oder in nachlässigerweise gegrüsst werden.

Ich erinnere und befehle was folgt :
j .  Jeder Mann muss alle deutschen Offiziere und Beamten, die das 

Offiziersabzeichen tragen grüssen, d. h. den Hut abnehmen. Der mili­
tärische Gruss durch Anlegen der Hand an die Kopfbedeckung ist den 
Einwohnern nicht gestattet. Die sitzenden Personen müssen sich erhe­
ben. Die Zigarre muss aus dem Munde, die Hände aus den Taschen 
genommen werden.

2. Von der Pflicht des Grüssens befreit sind nur die Krüppel, Blö­
den und Kurzsichtigen, unter der Bedingung, dass sie durch eine gelbe Лгт- 
binde kenntlich sind. Die Armbinde wird auf das Gesuch des Bürgermeis­
ters vom Arbeiterbureau, Rue Gambetta i , nach einer ärztlichen Unter­
suchung im Falle der Notwendigkeit verliehen.

3. Die Männer, welche nicht oder in nachlässiger Weise grüssen, 
werden mit 14 Tagen Gefängnis bestraft. Ausserdem muss der Bürger­
meister der Gemeinde eine Geldstrafe von i 5o Mark bezahlen, da er für 
die strafbaren Handlungen seiner Gemeinde verantwortlich gemacht wer­
den muss.

4. Es empfiehlt sich, jedes Automobil ohne Zögern zu grüssen, da 
es, wenn dieses sehr schnell fährt, oft schwierig ist zu erkennen, ob Offi­
ziere darin sitzen.
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Nr.'9. "â

Verordnung. Ordonnance.

Zur EinfKsJiraenkung des Entweifchens Afin de rdduire les dva.sions des ou-
von Zivilarbeitern aus den Arbeiter- vriers civüs qui font partie dos bataii-
balaillouen verordne ich für das Etap- Ions de travailleurs J’ordonhe, pour la
pen-Gebiet der t. Armee das Folgende: region de I'ctape de la l»*arm«ie,ce qui

1.
suit:

1.'
Fflr jeden aus dem genannten Gebiet Pour chaque fugitif dc la region

stammenden РМсЫипр eines mir mentionnde ci-dessus qui fait partie
unterstellten Zivilarbeiterbalaillons d’nn des bataillons d'ouvriers civile
wird ein maennlicltes Mitglied aus sous mes ordres, un mcmbi-e mas-
seiner Familie ddur Vertvandlschnft cuHn de. sa familio ou de sa parents

,, oder ein Einwohner seines letzten ou un habitant de son dernier domicil^
t, Wohnortes zwangsweise in das Z.-A.-B. sera incorpore par contrainte au bataii-

eingestellt lind sq lange hier festge- Ion d'ouvriers eivils et у sera retenu
lialten, bis der Entwichene wieder in jusqu'ft ce (jue le. fugitif soil reiilrd au
das Bataillon zurückgekomraen ist. bataillon.

%.
Wer einem FlüdiUing Nahrung, Celui qui prociucra au fugitif do la

Unterkunft oder Unterstützung irgend 
welcher Art gewaehrl, oder wer es 
unterlaesst, den ihm bekannt geworr 
denen .\uienlhaltsort eines Flüchtlings 
unverzüglich dem naechsten Mililaer- 
bctehlshaber anzureigen, wtnl .mit 
Gefaengnis bis zu 1 Jahr und Geld­
strafe bis zu 3000 Mk. oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. Der Versuch ist

nourriturc, du login ou ime assishincc 
quolconque ou qui nt*gljgera do denon- 
cersans ddlaiau conTmandant rtiililaire 

. le plus proche ie sdjour d’un fugitif 
dont it a connaissnnee s6ra puni 
d'uu cmpri.sonnemeol jusqu'A i an ou 

, d’une amende pouvant s'<4ever ju.squ’k 
3000 marcs ou d'uncde cos deux peines. 
La tentative sera punie de m(imc.

etrafl)ar.

3 . 3. •
Zustaendig zur Festsetzung der Sint- Sont compdlents к fixer les peincs

fen sind die Militaerbefehlshaber und lee commandants militaires et le»cou-
Militaergerichlc. eeifs dc guerre.

o .i.n .

Der Etappeninspecteur 
von HCVOfBRECiC •

• 1 Goaerâ eutnaiit.
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5. Diese Bekanntmachung muss zweimal wöchentlich vom Ausrufer 
verlesen werden,

g e z .  G l o s s .

Oberst und Kommandant.

19. Grüssen der Offiziere.

Obgleich die Haltung der Einwohner in dieser Beziehung weit 
besser ist wie früher, kommt es noch vor, dass Offiziere nicht ordentlich 
oder gar nicht gegrüsst werden, ln Zukunft werden die Widerspens­
tigen und der Bürgermeister der Gemeinde sehr streng bestraft werden.

Die widerspenstigen Leute werden in einer Arbeiterkolonne ins 
Ausland geschickt.

Die Bürgermeister von Caudry, Bertry und Clary sind mit einer 
Geldstrafe von i 5o M k belegt worden, weil sie die Einwohner nicht 
genügend zu ihrer Pflicht des Grüssens angehalten haben,

(Aus der Bekanntmachung 1 1 der Kommandantur).
g e z .  G l o s s .

Oberst und Kommandant.

BEKANNTMACHUNG AN DIE BEVÖLKERUNG.

Noyon, den a8. Juli 1915.

Riez, Gustave, 
rue St. Pierre i. 
und B e r t r a n d  
G u s t a v e ,  Rue  
d’Ap pl a i nco ur t  
sind mit drei Ta­
gen A r r e s t  be­
straft, weil sie die 
deutschen Offi­
ziere nicht durch 
A b n e h me n  der 
Kopfbedeckung 
gegrüsst haben.

Der Platzkommandant.
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T>as Yerbrechen des Mitleids.

den 19.  September 1917 .

An den Bürgermeister von Clary.

Sofort zu veröffentlichen !

Da die Einwohner von Clary und besonders die weiblichen trotz der 
Warnung der Kommandantur vom 9. 9. 17. beim Durchmarsch zwei 
englischer Gefangenen wiederum eine unverschätpte Haltung zur Schau 
getragen und versucht haben, ihnen Lebensmittel zu geben, bestrafe ich 
die Gemeinde wie folgt :

1. Von heute ab bis zum 3o. September gibt es überhaupt keine 
Passierscheine.

2. Alle weiblichen Personen und Kinder müssen von heute bis zum 
24. September 6. Uhr abends in ihren Häusern bleiben. Von Nr. 2 
sind die männlichen Personen über i 5 Jahre und die weiblichen Per­
sonen ausgenommen, die für die Kommandantur arbeiten und die E r­
laubnis der Kommandantur haben,

Jede Zuwiderhandlung wird für jeden Fall und jede Person mit 
10 Mark bestraft, .Unkenntnis ist keine Entschuldigung,

Die Personen, welche elektrische Birnen wollen, können solche bei 
Herrn Lasson 1, Bt, zu i , 5o M k. in deutschem Gelde pro Stück kaufen,

Hauptmann und Platzkommandant.

Zwangsweise 'Erklärungen und ihre Bestrafung.

BEKANNTMACHUNG.

ln allen Fällen in denen trotz öffentlicher Aufforderung die Anmel­
dung von Gegenständen wie Kraftwagen, Pferden, Metallen, sonstigen 
Rohstoffen, Weinen u. s. w. bis zum anberaumten Tag vorsätzlich oder 
fahrlässig unterlassen wird, werden der Eigentümer oder der Besitzer des 
Gegenstandes oder beide mit Gefängnis bis zu einem Jahr, oder mit 
Geldstrafe bis zum sechsfachen Wert des nicht gemeldeten Gegen­
standes bestraft, sofern nach den bestehenden Gesetzen oder Verord­
nungen keine strengere Strafe verwirkt ist. A uf beide Strafarten kann
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N r .  2 .

Bekanntmachung.
b

In alleii Faellen, in doncn trotz 
fiefTenllicher Aufforderung die Anmel­
dung von Gogenstnenden wie Kraft­
wagen, Pferden, Metallen, sonstigen 
llohstoffen, Weinen u.s.w. bis zum 
anberanmten Anzeigelago vorsaelziich 
oder fahriacssig unterlassen wird, 
werden der Kigenlümer oder der 
Bositzor des Gegen'tandos oder beide 
mit (Jefaongnis bis zu einem Jnlir oiler 
mit Geldstrafe bis zum sechslaclien 
Wert des niclil gemeldeten Gegen­
standes bestralt, sofern nach den beste­
henden Gesetzen oder Verordnungen 
keine strengere Strafe verwirkt ist. 
Auf beide Stral’artcn kann aurh 
neitenoinander erkannt Averden. Die 
nicht gemeldeten Gegenstaende sind 
(ohne Gutschein!) einzuziclicn.

‘2 .

Wenn weder der Kigontümer nocli 
tier Besitzer des Gegenstandes l'esl- 
gestelll werd.en kann, so gilt als 
Besitzer derjenige, der das Grundstück, 
auf dem der Gegenstand gefumlen 
wird, bewohnt oder besitzt oder dem 
die Aufsicht ülier dieses Grundstück 
zusteht. #•

3.
Auf die Geldstiafc und auf Ein­

ziehung oder a u f, Einziehung allein 
soll auch ohne Nachweis eines 
Verschuldens ei-kannl werden.

Avis.
1-

Dans tons Ics.cas ou. malgro la som- 
mation par voie d ’ävis au public, la 
declaration d'objcts conimo autos, md- 
tau.v, autres matieres premieres, vins, 
etc. et de chovaux n’aura pas etd faile 
jusqn'au jour ordonnc pour la ddcla- 
ralion, soil iritentionnellemenl.soit par 
ndgligcnco, les propriótaires ou posscs- 
scurs des objcLs et animau-ч en ques- 
Üon ou tous les deux seront frappds 
de lii pcine d'cinprisoiineraent jusqu'A 
uu au ou d une amende pouvant s'dlc- 
ver au se.xluplc de la valcur de l’objet 
(ou animal) non declare, ä moins 
qu'une peine plus яЧАге n’ait dUi 
encounie d’aprös les. lois ct ordon- 
iianccs cn vigucui.

Les deux pcines pcuvenl dtro pro- 
nonedes en nidmc temps; los objels, 
etc. non ddclards sonl sujels ä la con- 
(iscation Sans bon de requisition.

2 .

Lorsque iii la personijc du preprid- 
laire ni celle du posscśscur n'aura pu 
dtre conslalde, celui qni habite ou pos-, 
sedc Ic terrain sur lequcl l'objet clc. 
a dte trouvd, ou к qui incombc la sur­
veillance du terrain sera responsable.

3.
Devroflt dtre prononedes tos peines 

d’amende et de confiscation ou la der- 
nidre tonie seule mdnio ä ddlaul de 
preuve de dulpabilild.

V ö l(H ic ie n n e .s ,'( le n  18 . A p r i l  1 9 1 0 . 

Etappen-Inspektion 6.
g e z , v o n  D E N K  

t i e i im i l l e u l n a n L
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(». . . 0. . -'-Я
Stralbestimniung. Pdnalffds ;
Jede Zuwidcrhandlung utttcrliegt der foule contravention entratne lee рё-

in der Bekanntmachung vom Juni 1916 nalilds ddiclees par Favis du mols de
betP* Kartoffełerntc l'cstgosetztcn Straf- Juin 1916 concernant la rdcolto des
beslimmung. pommes de terre.

e :  H .  0 ., den 18. 8 , 1916.

von D E N K

Generalleutnant u. Etappen-Inspekteur.

N r . 5.

Bekanntmachung. Avis.

Wer stalistischo Anträgen, die ihm Ceux qui lournissent, ściemment ou
von der Btappen-Kommandantur un- nar jiśgligonce. des гёропзев inexactes
mittelbar oder durch die Büi^ermcis- aux questionnaires siatistiques qui
terei zur Beantwortung gcatell twerden leur ont 6Ы prdsentes soit dircctement
(z. B.' Fragen aber Anbauflaechen, par la CommandanlViro des Bltapes soit
Vjeheland, taegllch anfanendo Milch- par la Mairie (par excfflple: Question-
menge und dergl.) wissentlich oder naires surles superficies destindes aux
fährlaessig unrichtig beantwortet, wird cultures, existences en jbćtail, qнahl t̂ё8

-V mit Freibeitastrafc bis zu 2 Jahren de lait produites par jour el aqtipee)
■ oder mit Geldstrafe bis zu ,6000 Mark seront punis d’em рГ18ШШЩВ,еО̂  jusqu’k
bestraR, wenn nicht ein* strengeres 2 ans ou d’amendejusqu’i 6000 marcs,
Strafgesetz anzuwendeh ist. ä moins d’une penalild plus йёуйге
‘ Der Bürgermeister oder, ifro ein ргёуие par les lois en vigueur.

solcher nicht vorhanden, sein Vertreter Le Maire bu, к son dёfaut, зой^ергё-
ist Шг die richtige Beantwortung der sealant, röpond solidairement dc
Fragen mitverantwortlich. I’esactitude des гёропзез.

.  E .  H .  0 ., den 8 . 8 . 191.6

▼ on D E N K

, GotteralleuLnani tî vEtappen-lasilnkteur. -
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auch nebeneinander erkannt werden. Die nicht gemeldeten Gegen­
stände sind (ohne Gutschein) : einzuziehen.

Wenn weder der Eigentümer noch der Besitzer des Gegenstandes fest­
gestellt werden kann, so gilt als Besitzer derjenige der das Grundstück 
auf dem der Gegenstand gefunden wird, bewohnt oder besitzt oder dem 
die Aufsicht über dieses Grundstück zusteht.

3.

A uf die Geldstrafe und auf Einziehung oder auf Einziehung allein 
soll auch ohne Nachweis eines Verschuldens erkannt werden.

Valenciennes den i8 April 1916. Etappen-lnspection 6.

Gez. v o n  D e n k .
Generalleutnant.

BEKANNTMACHUNG.

Wer statistische Anfragen, die ihm von der* Etappenkommandantur 
unmittelbar oder durch die Bürgermeisterei zur Beantwortung gestellt 
werden, (z. B. Fragen über Anbauflächen, Viehstand, täglich anfallende 
Milchmenge und dergl.) wissentlich oder fahrlässig unrichtig beant­
wortet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bis 
zu 6000 Mark bestraft, wenn nicht ein strengeres Strafgesetz anzu­
wenden ist.

Der Bürgermeister oder, wo ein solcher nicht vorhanden, sein Ver­
treter ist für die richtige Beantwortung der Fragen mitverantwortlich.

E. H. O. den 8. 8. 1916. v o n  D e n k .
Generalleutnant u. Etappen-inspekteur.

Schliessen der T îrchen am Sonntag.

Mob. Etappen Kommandantur.
Ij/Ill

Etappen Inspektion 2. Armee.

An die Priester und Pastoren von Clary.

den i 3. September 1916.
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Wegen der Ernte sollen alle Kirchen «des Gebietes der Komman­
dantur Sonntag den 17 . 9. 16 . geschlossen bleiben.

Die ganze Bevölkerung beiden Geschlechts, die zur Arbeit fähig ist, 
soll, solange es hell ist nach den Anweisungen der Erntepatrouillen und 
Bürgermeister und bis zu Einbruch der Dunkelheit auf den Feldern 
arbeiten. Zuwiderhandlungen werden stren:g bestraft. Dieser Befehl 
ist sofort bekannt zu geben.

Die Priester und Pastoren haben die Kirchen und Tempel Sonnabend 
abends 8 Uhr zu schliessen und die Schlüssel ;auf der Wache (in Caudry 
an det Kommandantur) abzugeben, wo sie nächsten Montag 6 Uhr 
morgens zurückgegeben werden.

gez. G loss.
Oberst und Kommandant.

5. — Massnahmen gegen die Trauen.

Wir werden nicht zu viele unbestreitbare Zeugnisse für das schmerz­
liche und lange Kapitel der Notzuchtsfälle, d<tr besonders empörenden 
und häufigen Attentate, denen Frauen und Mädchen zum Opfer gefallen 
sind, an führen.

Die diesbezüglichen Benichte sind zahlreich.
W ir beschränken uns auf die Wiedergabe einiger Befehle der deut­

schen Behörden.

N r. З14.

An den Bürgermeister von Remies.

Sie haben Befehl, 6 Frauen oder junge Mädc;hen über 16 Jahre zu 
bestimmen, um in eine Gegend ausserhalb der Kom mandantur Crepy zur 
Ausführung von Landarbeiten zu gehen. Sie werden der Komman­
dantur für morgen Sonntag, 6 Uhr abends eine L  iste mit den Namen 
dieser Frauen und der Nummer der Identifikationskarte übergeben. 
Die besondere Verwendung dauert nur einige Zeit.

Crepy. den 3o. September 1916.

von Quast.
Oberteuti lant und Adjudant.
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Mob. Et.-KomdtT. 7/IV. E. O., den 6. Dezember 1916.
Tg.. B.-Nr...

Befehl.

An den Bürgermeister von Danizy.

Die Gemeinde Danizy stellt 10 Frauen, die am 8. Dez. nach St. 
Erme abrücken. Rückkehr etwa am 1 5. Januar.

Sie haben sofort eine Liste der Frauen über i 5 Jahren möglichst 
ohne Kinder aufzustellen. Diese Liste werden Sie selbst heute nachmit­
tag zur Kommandantur bringen. Die Kommandantur wird die Frauen, 
die abreisen, auswählen und bestimmen.

Der Befehl ist unwiderruflich.
Führen Sie besonders die Frauen mit schlechtem Lebenswandel an.

Etappen Kommandantur Denain.

den 27. 5. 1918.
An den Bürgermeister von Douchy.

Die auf beiliegender Liste genannten Personen haben sich am 27. ds. 
um 5 Uhr nachmittags mit ihrer MC''äsche auf der Bürgermeisterei von 
Douchy zu melden.

Jeder W^iderspenstige wird in ein Zivilarbeiterbataillon eingereiht.

2 Listen.
A. A. Denain Form. 3

A. B. 
Leutnant.

D O U C T I T

I . M a n e t , Emilia, 1 7  ans, rue des Marais, 1 8 .

2. M a r l h ^r e , Hortense, 22 ans, tue de Noyelles, 5.
3 . M a t h i e u , Anastasie, travaille champ, i 5 ans, rue Nationale.

4. M a t h i e u , Marie-Louise, 18 ans, rue Nationale, 94.
5 . MERctER, Eugenie, 21 ans, rue des Marais, З4.
6. M e r i a u x , Irma, 18 ans, rue Gailion.

7. M e r i a u x , Marguerite M arie, 20 ans, rue des Enclos, 2.
8. M e r i a u x ,  Sophie, 22 ans, rue Ecaillon, 90.
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9; MiDAVAiNE, Angele, 24 ans, rue des M arais, 3o.

10 . MiENs, Henriette, travaille champ, v6 ans, rue des M arais, 8.

11 . MiRoux, Augusta, ä J enfant, 2З ans, ruc de Denain, 40.

MiRoux, Julia, 33 ans, rue Nationale, 1З4. 
i 3 , MiRoux, Lucienne, j 5 ans, rue de Denain.

J4 . MoLLET, M arie-Louise, actuellement prison, 16 ans. Fosse Dou- 
chy, 20.

15 . MoNCHAu, Pauline, 27  ans, rue de la Gare, 5.

16 . M o reau , Augusta, 2З ans, rue Delsaut, i 3.

1 7 .  M o reau , Germaine, travaille champ, 18 ans, rue du Pont, 2З.

>8. M oreau , Madeleine, travaille champ, 20 ans, rue de la Gare, 9.

19 . MoRELLE, Cecile, 27 ans, rue Nationale, 96.

20. MoRELLE, Pauline, 25 ans, rue Nationale, 12 .

21 . MouRA, Aline, 20 ans, rue des M arais, 14 .

2 2 .  N a g lin , Eleonore, ä J enfant, З2 ans, rue Nationale, 9 1 .

2 3 . N a g lin , M arie, 26 ans, rue Nationale, 9 1̂.

24 . N a v ez , Florentine, i 5 ans, rue Gaillon, 38.

2 5 . P a ten t , Helene, 17  ans, ru e Nationale.

26. P aren t , M arie, 3i ans, rue Nationale, 87.

2 7 . P aten-, Josephine, 27  ans, rue Ecaillon, 10.

28 . P lacat , Angele, travaille champ, 17  ans, rue Gaillon, 3.

29 . PoiRETTE, Elisa, 18 ans, rue des M arais, 4 1 .

30. R aimont, Elodie, 17  ans, rue Nationale.

3i . R am ette , M arie, 16 ans, rue Maulin, 12 .

3 2 . R a y , Julie, travaille champ, 18 ans, rue des M arais, 42.

33. R aymond, Leontine, 2З ans, rue des M arais, 64.

3 4 .  R igaut , Eugenie, 24 ans, rue Gaillon.

36 . S au vet , Elodie, 18 ans, rue Gaillon.

3 7 .  S em al, Berthe, 2 5  ans, rue des Marais, 28.

38 . S ennechal, Lea, 17 ans, Atelier.

39. S ille , Andrea, 17 ans, Fospe Douchy, i 3.

40. S imon, Lucienne, 17 ans, rue du Calvaire, 1 1.
41 . S eilleu x , Ernestine, 27 ans, rue Meulin, lo.

42. SouRMAY, Marguerite, 20 ans, rue des Marais, 98. Atelier.
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4 3 . S o u R M A Y ,  M äric, 35  ans, rue Nationale, 9 8 .  Atelier.

44. S t a q u e t , Louise, travaille au champ, i 5 ans, ruelle Brette, 1.

45 T e l l e ,  Clementine, 20 ans, rue des Marais, 92.

46. TisoN, Angelique, 2З ans, rue Nationale, 2З.
47. TisoN, Florentine, 2З ans, ruelle des Pres, i 3.

48. TisoN, Hyacinthe, travaille champ, 18 ans, rue des Soeurs.

49. TisoN, Louise, 25 ans, rue Nationale, 23.

50. TisoN, Marie, 17 ans, rue Nationale, 70.V
5 i . TisoN, Uranie, travaille au champ, 17 ans, rue Nationale, 96.
52. T o M B A L , Octavie, 18 ans, rue Denain, 3 i.

53. TuRPiN, Armandine, 2З ans, rue Gailion.
54. V a i l l a n t ,  Charlotte, 2З ans, rue de l’Abreuvoir, 2.

55. V a n d e r p e r t ,  Jeanne, 16 ans, rue de TEglise, 1.
56. V a n d e v i l l e ,  Laure, servante chez Brossart boulanger, 21 ans, rue

de l’Eglise.
57. V e n i a t ,  Berthe, 17 ans, rue Gaillon, З9.
58. V e n i a t ,  Helene, 19 ans, rue Gaillon, З9.
5 9 .  V e r q u i n , Elisa, travaille champ, 2 J  ans, rue Gaillon, 10.
60. ViDEN, Rosalie, 20 ans, ruelle Bruyelle.

6 1. ViLLANT, Angele, i 5 ans, rue des Marais, 16.

62. ViLLANT, Augusta, 21 ans, rue des Marais, 16.
63 . L a n c e l i n , M arie, i 5 ans, rue Nationale, 7З.
6 4 .  L e b e c q , Simone, 2 0  ans, rue Nationale, 1 2 9 .

65 . L e b l a n c , Adelaide, travaille au champ, 19 ans, rue des Marais, З2.
66. L e b l a n c , Eva, travaille champ, 2З ans, rue Nationale, 4З.
67. L e b l a n c , Helene, i enfant, travaille champ, 27 ans, rue Natio­

nale, 106.
68. L e b l a n c ,  Louise, i8 ans, rue Gaillon, З7.
6 9 .  L e b r u n , Zelia, 2 0  ans, r u e  Gaillon, 6 7 .

7 0 .  L e c l e r c q , Marguerite, 2 4  ans, rue Houzard, 6 .

71 . L e c u , Germaine, travaille champ, 17 ans, rue Gaillon, 4 .

7 2 .  L e f e v r e , Blanche, 2 0  ans, rue du Pont, 2 1 .

74. L e f e b v r e , Louise, 2З ans, rue Gaillon, 22.

75. L e l o n g ,  Georgette, travaille champ, i 5 ans, rue des Marais, 8,
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76. L e l o n q ,  Germaine, 19 ans, rue du Moulin, 9.
77. L e l o n g , Irma, travaille Mines Douchy, 23 ans, rue des Marais, 68.

78. L e l o n g , Leonie, travaille champ, 21 ans, rüe de TEglise, 4.
Coron Brassart.

78. L e m a i r e ,  Charline, 1 5 ans, rue Nationale, 36.
79. L e m a i t r e , Cecile, institutrice en fonctions, 21 ans, rue Nationale, 27.

80. L e r a y , Marie-Louise, 18 ans, Atelier, 14.
8 1 .  L e r u s t , Germaine, en prison, iSans, rue des Marais, 20.

82. L e v a n t ,  Madeleine, travaille champ, i 5 ans, rue de l’Eglise, 5,
actuellement en prison.

83 . L e v a n t ,  Placide, actuellement en prison, 21 ans, rue des Marais, 17.

84. L i n s a r t ,  M arcelle, 18 ans, rue Croix Sainte-Marie, 2.

85 . L i n s a r t , Valentine, 24 ans, » »
86. L o i r s , Uranie, 2 З  ans, rue Gailion, 1 1.

87. L u c a s , Adelina, 33 ans, rue des Marais, 33.
8 8 .  L u c a s , Charline, 2 4  ans, rue des Marais, 1 0 2 .

89. L u c a s , Clemence, 22, ans, rue Nationale, 45.
90. L u c a s , Marie, 26 ans, rue Nationale, 45.

91 . L u c a s , Rosa, 26 ans, rue des Marais, 8.
92. M a i r e s s e ,  Celine, 25 ans, rue Nationale, 98.

9 3 .  M a i r e s s e ,  Suzanne (mariee), 2 2  ans, rue Nationale, 2 5 .

94. D e l i e g o , Marie, 25 ans, rue des Marais, i 3.
95. D e l r u e , Antoinette, 2 З  ans, rue Nationale, 89.
96. D e l s i g n e , Germaine, 19 ans, rue Nationale, i 3.

97. D o u a l e ,  Angelique, travaille champ, 19 ans, rue du Calvaire, 45.
98. D u p a s ,  Charline, i8 ans. Fosse Douchy, 1 1.

99. D u p a s , Henriette, cultivateur, 22 ans, rue Gaillon, 12.

00. D u p o r g e , Marguerite, i8ans,  rue Nationale, 69.

Es ist zu bemerken, dass von diesen 100 Frauen und Mädchen

9 i 5 Jahre •
4 1 6  ” f

) alt sind. 
1 2 1 7  » (
24 18-20
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r Ordre ^e le Commandanture

Toos les hahiiatits du sê iiL̂ f̂ ittiiiiii, Адёш de 1 4  4  м ш  liiet i»»  
el apparienant а uii elat beliigćrani, sonl soumis aux revues «ensueH«s. 

Aueune disjiense ne peul etie accordće.
LevS persoiines malades ou incapables de se wndre aux revues, sojrt 

ubl%ees d’envoyer a la Mairie un cerlłficat d’empÄdhemeiÄ.
Les ouvrieres lenues par leur travail le jour de ia reviie, sonl obllgdes 

de se präsenter Ia veille ou le iendemain de.ladite revue.
Łes revues аигош lieu и la Uuirie, le deuotiёмe el be trtMiefm 

Штапске de chaque mots, m 9  heures du matin n 1 hemre du m ir 
( keure aUemande)  et dam 1*тше suimnt :

Le 1)Е1Х1ЁМ£ DIMA!4€flE Щ1 «OIS : Persoimes Igdes de U  k 60 
ans, el donl les carles didentitd porlent les X** de I к 2199.

■ М О И Ж И Ч - К З  s ■ ' ,
1 4  4 1 6  4  6  Iteixres (h e a re  ttllem aadel 

i r  4 1 7  > 8 0 7  > Ш  *
W  8 0 8  • 1 1 8 1  > 11  »
N ‘ 1 1 9 2  * 1 7 0 2  > 1 2  >
N* 1 7 0 3  > 2 1 8 9  • 1  >

U‘ TROlSllME ШМЛХСГШ l>L MOLS : Persoiines ägёes de 14 к 60 
ans, et doili les cartes d’idenUte sont aii-dessus de 2200.

2 2 0 0  4  2 6 1 4  4  9  b e u re s  (b eiire  allem ande|
N ’ 2 6 1 5  > 3 0 4 7  > 10  •
№ 3 0 4 8  > 3 5 2 8  > 11 • " >
№  3 5 2 9  > 4 2 6 6  > 1 2  >
№ 4 2 6 7  4  la  fin > 1

M'S 1 и - т ш н е н  ( / i i i  I r a r a i l i H i l  p t m r  k n t r  r  m p U  p e r t m m l  o i t  p t m r  t e  r o m p l *  r t 'O M t r m i,« «  ę u i  
n e  i m m i U e n l  p a - i .  / e r o n t  u r n  d M a m t i m  t m ’b a l e  d a n s  е е  м еи $ .

l e t  u e r t o m e t  i t u i  p r H m d e n l  H r e  ( н а р Ш  a u  t r a t 'm t .  O e t r o t U  м  m m i r  4 'u n  е е г И ^ Ш  d e  d i t i e  
f r e u t e ,  ( Ш ) г г ё  p i e r  и н  m e d e e h i .

D n u t  l n  u n i t e ,  t e t  j e u t m  k 't l i - $ p U H s m a a t  l e » r  i t ^  o H H e e , d w r o n t »  p r e t e m t e r  а ш с  r m m .  
l e  r ^ i f t e m e n t  « u t r e r a  e n  v i p m u r  l e  d e u x i h m  d im o H e k e  d u  мой d e  A e v e m l t r e  t P t t .

L i m h e r i t a r l ,  l e  4 S o r e m b r e  t 917.

Le Conanaiidaiit de Flaoe.
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Ä u f Befehl der J^ommiandantur. 

Monatliche Untersuchungen.

Frauen.

Jeder Einwohner weiblichen Geschlechts im Alter von 14  his 60
Jahren einschliesslich, der einem kriej^führenden Staate angehört, ist 

den monatlichen Untersuchungen unterworfen.
Keine Befreiung davon kann gewährt werden.
Die Personen, welche krank oder unf ähig sind, sich zur Untersuchung 

zu begeben, sind verpflichtet eine Verliinderungsbescheinigung an die 
Bürgermeisterei zu schicken.

Die Arbeiterinnen, die durch ihre Arbeit am Untersuchungstage 
abgehalten sind, müssen sich am vorhergehenden oder folgenden Tage 
einfinden.

Die Untersuchungen finden auf der Bürgermeisterei an jedem 
zweiten und dritten Sonntag jedes Monats von 9 Uhr morgens bis 1. Uhr 
mittags (deutsche Zeit) in folgender Ordnung statt :

Am a. Sonntag des Monats : D ie Personen von 14 bis 60 Jahren, 
deren Identitätskarten die Nummern 1 bis 2199 tragen.

Stundenplan.

N« 1 bis 416 um 9 Uhr (deutsche Zeit)
» 4 17 y> 807 » j 0 » » »
» 808 ] 191 » 1 1 » » »
» 1192 » J 702 » 1 2 » » »
« 1 70З » 2199 » 1 » » »

Am z. Sonntag des Monats : D ie Personen von 14 bis 60 Jahren, 
deren Identitätskarten die Nummeirn über 2200 tragen.

N0 2200 bis 2614 um 9 Uhr (deutsche Zeit)
» 26 j 5 » З047 ).) 1 0 »  ' » »
» З048 » 3528 » 1 1  » » »
» 3529 » zum Ende i » » »

Die Personen, welche für sich, einen anderen oder nicht arbeiten, 
müssen eine mündliche Erklärung in diesem Sinne abgeben.
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Die Personen, welche zur Arbeit unfähig zu sein behaupten, müssen 
sich mit einem, vom Arzte ausgestellten, noch nicht zu alten Zeugnisse 
versehen.

Künftighin müssen sich die Mädchen, die ihr 14. Jahr erreichen, zur 
Untersuchung einhnden.

Diese Vorschrift tritt am 2. Sonntag des Monat November 1917 in 
Kraft.

Lambersart, den 2. November 1917.

Der Platzkommandant.

T





K A P I T E L  V.

V erbrechen  G egen Bauwerke 

und Kultusgegenstände.





K A P I T E L  V.

GEGEN BAUW ERKE 

UND K U LTU SG EG EN STÄ N D E

Die eingegangenen Verpflichtungen.

A rt. 46. — . Die religiösen Ueberzeugungen und gottesdienstlichen 
Handlungen sollen geachtet werden.

A rt. 56. — Die dem Gottesdienst gewidmeten Anstalten sind als 
Privateigentum zu betrachteh. Jede Beschlagnahme, jede absichtliche 
Zerstörung oder Beschädigung von derartigen Anlagen, von geschichtli­
chen Denkmälern oder von Werken der Kunst und Wissenschaft ist un­
tersagt und soll geahndet werden.

(Anhangsbestimmungen zum Haager Abkommen IV 
vom 18. Oktober 1907.)

ln Erwartung der Herausgabe eines vollständigeren Gesetzbuches der 
Kriegsgesetze halten es die hohen vertragschliessenden Parteien für 
zweckmässig zu bestimmen, dass in den Fällen die in diesen von ihnen
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getroffenen Vorschriften nicht vorgesehen sind, die Bevölkerung und die 
Kriegführenden dem Schutze und der Macht der Prinzipien des Völker­
rechts unterstehen, wie sie sich aus den unter zivilisierten Nationen übli­
chen Bräuchen, den Gesetzen der Menschlichkeit und den Forderungen 
des öffentlichen Gewissens ergeben.

(Einleitung des Haager Abkommens IV.)

DIE VERGEHEN.

Л . — Zerstörung von \atbedralen und J^irchen.

Die illustrierten Zeitschriften haben den traurigen Zustand, in dem 
sich die Kathedrale von Reims heute befindet, in seiner Gesamtheit und 
in seinen geringsten Einzelheiten gebracht.

Seit der ersten am 19. September 1914 vom General von Bülow, 
Führer der 2. Armee, befohlenen Beschiessung ist die Kathedrale das 
bevorzugte Ziel der deutschen Batterien geblieben trotz der wiederholten 
feierlichen Versicherungen, dass dieses kirchliche Gebäude nie und in 
keiner "Weise zu militärischen Zwecken benutzt worden sei.

Wir werden hier die diesbezüglichen, der Oeffentlichkeit bereits über­
gebenen Dokumente nicht wiedergeben, ebensowenig die Meisterwerke 
religiöser Kunst von unschätzbarem Werte, deren Ruinen wir auf den 
Schlachtfeldern finden und deren Zerstörung so manches M al mit Leichtig­
keit hätte vermieden werden können.

Aber wir bringen eine Kirche, die ausserhalb der Kampfzone liegt 
und durch ihre Bauart nicht das geringste militärische Interesse bietet. 
Die von den Deutschen selbst aufgenommenen Photographien zeigen uns 
die systematische Zerstörung, die Zerstörung, der die Dörfer der ganzen 
vom Feinde im März 1917  bei seinem strategischen Rückzuge geräumten 
Gegend zum Opfer gefallen sind.

Im Departement Pas-de-Calaissind 1 32 
» » Aisne » 82
» )) Oise » 11 Kirchen zerstört worden.

Nur der schnelle Vormarsch der verbündeten Truppen hat den Feind 
gehindert, auch in den 1918 wieder eroberten Gebieten eine ebenso voll­
ständige Verwüstung anzurichten.
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2 . l^irchenfrevel und Plünderung von J^irchen.

Die erbrochene Tür des Tabernakels 
von GerbdvUler.

Die Kirchen, welche der Zerstörung, entgangen sind, sind geplün­
dert worden.

Die Kirchen in Cambrai sind unter der Leitung des Priors W orsmann 

aus einem Münchener Kloster aus­
geräumt worden.

ln Bray-sur-Somme ist das Ta­
bernakel des Hauptaltars gewalt­
sam aufgebroeben worden. Der 
Taufstein ist geschändet worden.

ln Braine sind die Priesterge­
wänderzerfetzt und in der Sakristei 
der Gemeindekirche umher gewor­
fen worden. A uf dem dadurch ge - 
bildeten Trümmerhaufen ist ein Pla­
kat angebracht worden, dessen Ab­
bildung wir wiedergeben. (S. \S^).

Um das Tabernakel in Gerbe-
viller zu erbrechen, haben die Deutschen aus allernächster Nähe Schüsse 
rings um das Schloss herum abgegeben. Die Monstranz ist durchlöchert.

3. — Die Glocken.

Die Glocken sind — mitunter wie in Laon durch Kriegsgefangenen­
abteilungen — weggenommen und nach dem Inneren Deutschlands ge­
schafft worden, um der Kriegsfabrikation zu dienen.

An den Bürgermeister von Remies. .

Ich benachrichtige Sie, dass auf Befehl der Etappen-lnspektion alle 
Kirchenglocken beschlagnahmt werden. Sie haben bis zum 6. ds. der 
Kommandantur die Zahl der in der Gemeinde vorhandenen Glocken und 
das ungefähre Gewicht einer jeden derselben bekanntzugeben.

Ich benutze die Gelegenheit, um Sie an den früheren Befehl zu erin­
nern, der die Lieferung der anderen Glocken, die sofort stattfinden muss, 
betrifft.

Crepy, den г. November 1916. gez. L eonhardt 
Hauptmann und Kommandant.
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4. —  Grabschändung.

Selbst die Gräber sind nicht geachtet worden. Die Besatzungs­
truppen haben nicht allein den äusseren Schmuck der Grüfte und Gräber 
weggenommen, sie haben auch die Särge geöffnet, durchsucht und ge­
plündert.

Folgende amtliche Feststellungen sind genacht und durch die sofort 
nach der Wiederbesetzung der Ortschaften durch die französischen 
Truppen aufgenommenen photographischen Dokumente bekräftigt 
worden.

Auszug aus der T̂ ote an die Schweizer Botschafl vom 4 Januar i^ i8 .

In Bihucourt (deutsches Inf. Reg. 89) Schändung und Durchsuchung 
des Grabmals der Vikomtesse de Laire d’Espagny.

In Anguilcourt Schändung, Durchsuchung und Plünderung der 
Grabmäler, besonders der Familiengrüfte Carette und Poidevin.

ln Amy Schändung und Durchsuchung von jo Gräbern, deren Ge>- 
bei ne umhergestreut worden sind.

A uf dem Schlosse des Fräulein Mauclair de Flavigny (deutsches 
Inf. Reg. 75) Schändung und Durchsuchung des Grabmals dieser Familie.

ln Candor Schändung der Gräber Trefcon, Censier und der Familie 
Manier.

ln Champien Schändung, Zerstörung und Pländerung von j 6 Grä­
bern, Grüften und Grabsteinen, die mit Abfällen, Unrat, Flaschen und 
Ueberbleibseln angefüllt worden sind. Verbrannte Särge.

A uf dem Schlosse Mont Renaud (Generalquartier der 1 о Landwehr­
brigade) Schändung und Durchsuchung der Gruft der Familie d’Escay- 
rac de Boulancy.

A uf dem Schlosse Quincy ist die Grabkapelle verletzt, geschändet, 
geplündert und als Küche des deutschen Leutnants D jckmann und des 
Feldwebels B latton bestimmt worden. Die Gebeine sind zerstreut 
worden.

Auf der Strasse von Vauxrot nach Crouy sind von den deutschen 
Soldaten auf den Gräbern eines Sergeanten und fünf französischer Pio-
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nierc von der Pionierkompagnie 19/З, die im Garten einer YiJlą am 
Rande genannter Strasse beerdigt waren Latrinen eingerichtet worden.

A uf dem Friedhof in Roussoy (Prot. 2921) ist der Deckel des 
Sarges, in dem sich der Körper der Frau Lecomte befand, geöffnet und 
geschändet und die Wäsche, die den Körper bedeckte, in Unordnung 
zuTückgelassen worden.

A uf dem Friedhof in Roisel (Prot. 2922) sind zwei Gräber verletzt 
worden; in den Grüften ist, menschlicher Unrat gefunden worden; im 
Inneren einer Kapelle, die bewohnt worden zu sein scheint, ist ein Herd 
gefunden worden. Ein Schädel und mehrere Gebeine sind blossgelegt. 
(Prot. 292З).

ln Templeux-le-Guerard (Prot. 2924) ist eine Gruft durchsucht 
worden. Ein Sarg mit dem Leichnam einer Frau in der Gruft der 
Familie Delval ist geöffnet und der ihn bedeckende Grabstein zerbrochen 
worden. Diese Grabschändung kann keinem Kriegsumstande zuge­
schrieben werden, da auf dem Friedhofe keine Geschossspur vorhanden 
ist (Prot. 2925), ausserdem war der Körper des Leichentuchs beraubt 
und die Kleider in Unordnung gebracht. (Prot. 2926).

Auf dem Friedhöfe in Dompierre (Prot. 29З9) ist ein Sarg geöffnet 
worden, nachdem man die Fliessen der Gruft aufgerissen hat.

ln St. Leger (Prot. 2944) ist ein sehr deutlicher Grabfrevel in der 
Grabkapelle der Kirche in der Gruft des Marquis d’Aoust zu melden. 
An einem zweiten Sarg in der Gruft befindet sich im Blei ein Riss, durch 
welchen die Frevler das Leichentuch fortgenommen und den Sarg.durch­
sucht haben. (Prot. 294З).

A uf dem Friedhof in Vendelles (Somme) ist ein Sarg in der Gruft der 
Familie Wilhem-Deveau verletzt worden. Die Gebeine sind verschoben 
und in der ganzen Abteilung durcheinandergeworfen worden; auf dem 
Boden derselben liegen zwei Schädel dicht beieinander. (Prot. 2947).

ln Manancourt (Prot. 2944) sind die Bleihüllen von drei Särgen in 
der Gruft der Familie de Rohan aufgerissen worden. Ein Sarg ist zu 
drei Vierteln aus seiner Abteilung herausgezogen und von aussen geöff­
net worden, sodass der Leichnam sichtbar ist. (Prot. 2951, 2952, 2954). 
Ein andrer, der einen Kinderleichnam enthielt, ist mit einer schwarzen 
Erde angefüllt worden. ,

A uf dem Friedhof in Buequoy (Prot. 2956) bemerkt man noch in 
einer Kapelle an der Stelle, wo sich der Altar befinden musste, einen 
Herd (Grabmal Lefran). ln der Gruft der Familie Deloffre und Reu-
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gniez ist ein Sarg verletzt worden; in der Nähe desselben befanden sich 
Gebeine, was zu der Vermutung berechtigt, dass noch andere Särge 
geöffnet worden sind. (Aussage der Frau Theut, Prot. zgSS).

ln Nurlu (Prot. 2959) ist ein Holzsarg geöffnet worden. Ein zer­
brochenes Brett und weisse und schwarze Wäschefetzen, die noch am 
Leichnam hängen, hängen heraus.

li} Beaumetz-les-Cambrai (Prot. 2961) ist ein Bleisarg zerschnitten 
und zerrissen worden, nachdem der Kasten aufgebrochen worden ist.

Endlich ist in Fonches (französische Zone) die Grabkapelle der 
Familie de Piemont geschändet und verletzt worden; in der Gruft ist 
der Deckel eines Holzsärges abgerissen, das Zink geöffnet worden und 
man bemerkt den verwesten Leichnam.

ln allen diesen unter vielen anderen angeführten Ortschaften, selbst 
da, wo keine Spuren einer Beschiessung vorhanden waren, waren die 
Särge, deren Zink abgemeisselt und weggenommen war, geöffnet und 
durchsucht worden, hier waren die Kleinodien und Wertgegenstände, 
dort die Totengewänder gestohlen, wieder woanders waren die Grüfte 
mit Abfällen und den Resten unbrauchbarer deutscher Militärkleidcr 
angefüllt, mitunter waren sogar deutsche Werkzeuge Picken order Lei­
tern, die bei der Durchsuchung gebraucht worden waren, darin zurück- 
gelossen werden.





K A P I T E L  VI.

P'/.■ii'-ui!

Verbrechen Gegen das Privateigentum.
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GEGEN DAS PRIVA TEIG EN TU M .

Die eingegangenen Yerpflichtungen.

A r t .  46. — Das Privateigentum soll geachtet werden. Es darf 
nicht eingezogen werden.

A r t . 28. — Es ist untersagt, eine Stadt oder Ortschaft, selbst wenn 
sie im Sturme genommen ist, der Plünderung preiszugeben.

A rt. 55. — Der besetzende Staat hat sich nur als Verwalter und 
Nutzniesser der öffentlichen Gebäude, Liegenschaften, Wälder und 
landwirtschaftlichen Betriebe zu betrachten, die dem feindlichen Staate 
gehören und sich im besetzten Gebiete befinden. E r  soll den Bestand 
dieser Güter erhalten und sie nach den Regeln des Niessbrauches 
verwalten.

A r t . 49. — Wenn der besetzende Staat ausser den zu Gunsten des 
Staates festgesetzten Gebühren, Abgaben und Zöllen anderweitige 
Geldkontributionen in dem besetzten Gebiete erhebt, so darf das nur für 
die Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung dieses Gebietes 
geschehen.

A r t . 5 z . — Requisitionen in natura oder Dienstleistungen können 
von den Gemeinden oder ihren Einwohnern nur für die Bedürfnisse der 
Okkupationsarmee gefordert werden. Sie müssen den Hilfsquellen des 
Landes entsprechen.
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A r t . 53. — Das Heer, welches ein Gebiet besetzt kann nur die 
beitreibbaren Gelder, Vermögen und Wertpapiere beschlagnahmen, 
welche dem Staate selbst gehören.

(Anhangsbestimmungen zum Haager Abkommen IV 
vom 18. Oktober 1907).

DIE VERGEHEN.

Brandstiftung, Plünderung und Diebstahl.
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Auszug aus dem Tagebuche des Soldaten B U E T T J\B T {. Gren. 7{eg. t oo ,  

I 2 Armeekorps, der über die verschiedenen Plünderungen in Belgien berichtet.

Montag 24. 8. 14. Nachmittag sind wir nach Gemmingen marschiert
1 4 Stde weit. Sehr schnell 
geräubert...

Mittwoch 26. 8. 14. (Weg 
nach Dinant). Um 4 Uhr 
früh weitergefahren nach Di­
nant, über die M ass mars­
chiert auf Pontonbrücke (6* 
vorm.). Alles zerstört und 
geplündert. .

(D ie Verletzung der K riegs­
gesetze seitens Deutschland. 
S. 89).

Auszug aus dem Tagebuche 

des Soldaten ВК^ЕТЧЕТ{, fiorsl, 

Inf. J^eg. I З4 (to sächs.) 

Armeekorps, der über die 

Plünderung und TSiederbren- 

nung mehrerer "Dörfer um "Na­

mur herum berichtet.

' ____Ą" ,.,-.....>-■■̂ ■1 - r » , .»c . I..
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25. August.— Das Dorf 
Hargnies soll der feindseligen 
Einwohner wegen abgebrannt 
werden.

Viele Flaschen Wein sind 
gefunden worden und auch etwas davon wurde an die Mannschaften 
verteilt.

26. Aug. — ln Namur im Biwak geblieben. Viele Gefangene 
wurden heute gebracht. Das Dorf ist vollständig ausgeplündert, nur 
einige kleine Häuschen, in denen alte Leute wohnen, wuriien verschont.
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Vieles ist unnötigerweise zerstört worden. ln den W^ohnungen sieht 
es grauenhaft aus. Alles durchstöbert und zerstört.

( D ie  V e r le t z u n g  d e r  K r ie g s g e s e t z e  s e ite n s  D e u ts c h la n d . S .  85.)

Auszug aus dem Tagebuche des Soldaten ЪЛИМ, Inf. 7{eg, 182, 12. 
Armeekorps, der über die "Plünderungen in "Navion, J^ethel usw. berichtet.

Sonnabend, den 29. 8. 14. 12 Uhr i 5.

J
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л/л---U ^ 4,J4ucU.' j

-V / d\>rjd
j t  W v '

-»л<*

'h h r i '

«JU/

^ f  i^ > 4-

.A v *— -  i f

Abmarsch ununterbrochen 
marschier t  bis 
früh 7 Uhr ans­
chl iessend  ein­
greifend in das 
Gefecht bei N0- 
vion. Dauertbis 
nachm. 2 Uhr. 
D orf gestürmt 
und geplündert.

A lo n tag  d.
3 i .  8. 14. —
7 Uhr, Abmarsch 
ohne was zu essen 
durch die Stadt 
Rethel, daselbst 
2 Stunden Rast. 
V e in  und Sekt in 
Hülle u. Fülle, 
tücjitig geplün­
dert.

( D ie  V e r le t z u n g  

d e r  K r ie g s g e ­

s e tz e  s e ite n s  

D e u tsc h la n d . 

S .  83).

Freitag. 4 9 . 14. 
Hülle und Fülle.

12 Uhr gekocht und gebrätelt, Wein und Sekt in

Auszug aus dem Tagebuche des Unteroffiziers G ehrmann, Fritz,
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Inf. Reg. 88, i8. Armeekorps, der über die Plünderungen berichtet und 
die Taten der deutschen Truppen beurteilt.

(D ie V erletzun g ^er Kriegsgesetze seitens Deutschland. S . 9З).

2 2 .

г г

Aug. — Des Abends grosses MC êhklagen auf beiden Seiten.
O ., der Krieg ist schrecklich. 

 ̂ Dörfer in Brand, alles ausge- 
^ raubt, Wein, Spech, Schin-

Brot, Zigarren usw. 
Gefecht im Walde.

24. Aug. —  Der Auf­
bruch beginnt immer bei 
Tagesanbruch, meistens nach 
1-4 Stunden Ruhezeit unter 
dem freien Himmel. M it- 
tags Einquartierung im Dorf.

jf*V Alles lebendig Essbare wird 
^jX iu  gemordet. Die Bewohner 

sind geflüchtet Alles wird 
geplündert. Es sieht räu­
berhaft aus.

25. Aug. - -  Vom 24. auf 
25. Wachthaben in der Kirche 
zu N . 5 franz. Gefangene 
darunter 2 OfFz. Das Regi­
ment hatte nach langen 
schweren Tagen einen Ru­

hetag in Bürgerquartieren. Die Bewohner sind sämtlich geflüchtet. 
V'on oben unten wird alles ausgeraümt, nichts bleibt unversehrt. Ein 
.ahres Räuberleben, Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen werden ver­
ehrt. Es sicht geradezu räuberhaft aus.

-Ł-i--

Auszug aus dem Tagebuche des Soldaten H assemer  vom 8 Armee­
korps, der von der Ermordung von Soldaten und Verbrennun-g lebender 
Zivilisten in Sommepy (Marne) berichtet.

(D ie V erletzung der Kriegsgesetze seitens Deutschland. S . 100).
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3. September. Ein schreckliches Blutbad. D orf abgebrannt, die 
Franzosen in die brennenden Häuser geworfen, Zivilpersonen alles mit­
verbrannt.

. 1 . ,  ^

Die Brandstiftungen waren methodisch organisiert.
Schon 19J4 berichtete der amerikanische Schriftsteller Powell, dass 

die Soldaten in Acrschot und 
Löwen zuerst die Fenster­
scheiben zerschlugen und mit 
Oel getränkte und dann in 
Schwefel eingetauchte Stäb­
chen in das Innere der Häu­
ser »schleuderten, damit das 
Feuer auch sicher fasste, ln 
Termonde verwendeten sieI
ein mit einem grossen Petro­
leum behälter beladenes Au­
tomobil, das mit einer Pumpe 
und einer Spritze versehen 
war. Das Auto fuhr 1 angsam 
durch die Strassen, während 
ein Soldat die Pumpe hand­
habte und ein anderer die 
Fronten der Häuser mit der 
brennbaren Flüssigkeit bes­
prengte. Darauf wurde das 
Feuer angezündet...

jK-W “li ^

ar4ŵ A»vł/’4i ^  у

AtfW,

ĥ4w»Î i4 ^vh/ jMł

ln Luneville ist der ganze 
Vorort Einville auf diese \
\C^eise in Brand gesteckt wor­
den. ln Senlis io5 Häuser, in Baccarat 1 1 2,  in Gerbeviller З00, 
in Sermaise 800, in Dinant 1.200, in Löwen 1.800. Nomeny, 
Clermont in den Argonnen und Sommeilles sind gänzlich verbrannt 
worden.

Im August 1914  waren in 4 belgischen Provinzen 18.оуЗ Häuser von 
den Deutschen absichtlich verbrannt worden.
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Jluszug aus dem Tagebuche des Leubants von Jonquieres, 3 , Garde­
grenadierregiment, der über die Teuershrunst des Dorfes Tosse (Belgien) und 
die Yerteilung des geplünderten Geldes an die Soldaten berichtet.

Ich als rechte Seitendeckung mit meinem Zuge vorgegangen ins Dorf. 
Aus Gehöft Feuer, dann an­
gesteckt zusammen mit M ey. / г
Als Bataillon im Dorf, von 
Feuer überschüttet. Ganze 
Dorf angesteckt. 7. Comp, 
erbeutet 2.000 Frank.

(Die Verletzung der Kriegs- 
gesetze seitens Deutschland. 
S. 10З).

Auzug aus dem Tagebuche 
des Idnterofßziers L E V J T H  

(oder LBVlCTi) Hermann, Inf. 
К ч -  j 6 o .  8 .  Armeekorps, 
der über die Plünderung und 
"Niederbrennung von Bievre 
berichtet. л<****->̂ "  ' "• 4(<%

. ft

? -
2З. August. Der Feind 

hatte das Dorf Bievre besetzt 
und den Valdrand dahinter.
Die 3. Komp, ging in i .  Linie vor. Wir stürmten das Dorf und plün­
derten und brannten fast sämtliche Häuser nieder.

(Die Verletzung der Kriegsgesetze seitens Deutschland. S. 108),

BEKANNTMACHUNG.

Ich, der Etappenkommandant, '
übernehme von heute ab die Verwaltung der Etappe Compiegne, die das 
Gebiet Compiegne und Umgebung umfasst.
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PUBLICATION
Moi; le Gommandant d*Etape,

ja me charge h partir de oe jour de 1’Adminis­
tration de I’Etape СОМР!Ё0МЕ, compreriant 
lee localitds suivantes:C0MPIEG.\E к ENVIRONS

Ко rrti«* jł‘ U>s ttułorilesF I tu romUtkrn <jo’eHes
e\e«Mteat strirtt̂ ment ww ortłws, et je  »̂raulie jk tt poptłlatlMi ям |1Ке 
leetłon en lani ijnVIle resłe |ка!ч|Ые.

Toułe aetitto |treiH«lietiiitt les |нч̂ ш1нен *U' 1‘апйёе aikniantle, let i»- 
slałlHlioas <łe eotmmioieatinH {шМн|ие, b*s t'heotius de fer, łe 
eł le ser» toinie tr«45ô v̂ remefit й'{|П|ЮгАе(|оераг1̂ «еиИЙ|
sera exw-olw }wr «1<*ч |M'rsomiet de se\e małlf oti l̂ iwtoi».

A narreille tmnilitm s'e\|M*serü in eommtrae мг le lerHloIrede 
ees Crimes s*> imstnil. Ijes ennuuiuMt semtd res|mo8aMe» «fcps «wlfiiileers 
el aunoU » suti|»orler le-« lumilibits les fdos severest 

Ttmle periMHiue ei-imlneUe. «ude «u fennlniiiê  »łiippdeeiĄllajlfaBłi 
fnsillee. *'

Trtide toeaiilf mi Ik's fiers«»nP<% ifr farmee «й̂ еймпик* srttinl twUfe^ 
deinent Messers, »toiinisiiimdi's, «»r tinN's, sera liyQAiNtliHeiin'Ut и«ч*м«иёе?* 

Т(мйе tenialivi'tera »tieinU'{k»r ten meiues (Hmiiloiku 
I4»w шеаайгг 1еч intńeis de la |u>{»iUatlftn paisIM' je tixeral eejj|tilR- 

leoieut aree k*s smł*»rttes UH'aUt les H\ rabtws k 1»» jmpUlftltnłi est 
leikoe de siiixri' evartemeot tes orilres des awtorH«« lne»|es.

|e 4  A5p|»leai4t'e I®  1 4 .

'Ш4

ч(

• -H
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ln dieser Eigenschaft bestätige ich die Lokalbehörden unter der 
Bedingung, dass sie meine Befehle genau ausführen, und garantiere der 
Bevölkerung meinen Schutz, solange sie sich friedlich zeigt.

Jede verbrecherische Handlung gegen die Personen des deutschen 
H eeres, die öffentlichen Verkehrseinrief tungen, die Eisenbahnen, 
Telegraph und Telephon-leitungen wird sehr streng bestraft, mag 
sie von Personen männlichen oder weiblichen Geschlechts ausgeführt 
werden.

Die Gemeinde, auf deren Gebiet diese Verbrechen geschehen, setzt 
sich der gleichen Strafe aus. Die Gemeinden sind für die Missetäter 
verantwortlich und werden mit den strengsten Strafen belegt.

jede bei einem Verbrechen ertappte männliche oder weibliche Person 
wird unverzüglich erschossen.

Jeder Ort, wo Angehörige der deutschen Armee verräterisch ver­
wundet, vergiftet oder getötet werden, wird sofort in Brand gesteckt.

A uf jedem Versuch stehen dieselben Strafen.
Um die Interessen der friedlichen Bevölkerung zu schützen, werde 

ich in Verbindung mit den Lokalbehörden, die zu machenden Liefe­
rungen bestimmen. Die Bevölkerung hat die Befehle der Lokalbehörden 
genau zu befolgen.

Compiegne, den 4. September 1914.

S abath-

Auszug aus dem Tagebuche des J^rankenträgers Joseph Ot T (33. Div. 
1 e.Jlrmeekorps), der über die von den Offizieren gestattete Plünderung eines 
Dorfes berichtet.

Die Leichen der erschossenen Franzosen harren noch ihres Grabes, 
aber alles hat Kopf-und Brustschuss. Wir erhielten auch die Erlaubnis 
zum plündern, was man sich nicht zweimal sagen liess. Ganze Ballen 
mit Tuch, Wein in Flaschen und Fässern, Hühner und Schweine wurden 
mitgenommen. Um i Uhr gabs das Mittagessen und in Gesellschaft 
toter Franzosen wurde es eingenommen. Man gewöhnt sich nun an 
alles.

(Die Verletzung der Kriegsgesetze seitens Deutschland. S. 110).
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Ämzug aus dem Tagebuche des Soldaten HÄTWSCHUHMACHB^vom i i .  
7{es. Jägerbataillon.

8. August J914. Gouvy (Belgien). Hier hatten Belgier auf 
deutsche Soldaten geschossen, und gingen wir sofort daran, den Güter­
bahnhof zu plündern. Einige Kisten, Eier, Hemden und alles was zum 
essen war wurde aus den Kisten herausgeschlagen... Der eiserne Geld­
schrank wurde eingeschlagen und das Gold unter die Leute geteilt, 
Wertpapiere wurden zerrissen.

(Die deutschen Verbrechen von J . B e d i e r . S. ai).

Auszug aus dem Tagebuche des Soldaten Johannes T7W DE (4. Ąes. 
Ers. Ąeg.)

ln Brüssel, 5. 10, 14. Ein Auto kommt ins Lazarett und bringt 
Kriegsbeute : Ein Klavier, zwei Nähmaschinen, viele Albums und allerlei 
sonstige Sachen.

(Die deutschen Verbrechen von J . B e d i e r . S. 2З).
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Muszug aus dem Tagebucbe eines Offiziers vom Inf. 7{eg. i j 8 ,  /2. A r­
meekorps.

Am 1. September in Rethel in einem Hause in der Nähe des « Hotel 
Moderne » einen herrlichen Regenmantel und einen Photographen appa- 
rat für Felix  gefunden.

(Deutschland und das Völkerrecht von Jacq. de Oampierre).

THebstaht von Geld.

Auszug aus dem Yorwärts vom 1 6 März t^i6.

Buck hat auf Grund der Tagespresse während drei bis vier Tagen die 
Vielseitigkeit der Möglichkeit, während der Kriegszeit auf andere Weise 
als durch der Hände Arbeit zu Wohlstand zu kommen, schlagend bewie­
sen. E r führt da an "Diebstahl und Hehlerei in Teindesland, so in einem Talle 
eine Menge Gold und Silhersachen, auch Wertpapiere, in der Höhe von 
50.000 Tranken.

in dem Keller eines Hauses im Süden der Kirche in Latilly (zwischen 
der Kirche und der Strasse von Grisolle) haben die siegreichen franzö­
sischen Truppen im Juli 1918 eine Kiste gefunden, die in starker Leine­
wand eingepackt war, und ein zum Abschicken fertiges Paket darstellte. 
Diese Kiste trug die Adresse :

Fräulein Amanda B r a c k m e y e r ,

Gütersloh i/W.

Sie enthielt Wäschestücke, Kurzwaren und Spitzen.

B rief des Hauptmanns M EYEĄ an den Leutnant J^urt MEYEJ{, T^riegs- * 
gefangener in Tougeres.

« Bei Wertheim wird Kriegsbeute verkauft, die man in Lille ge.- 
macht hat. »

(Berlin, den i. 8. i5).
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ln Сарру haben die siegreichen französischen Truppen eine Nieder­
lage von Gegenständen aller A rt gefunden : landwirtschaftliche Maschi­
nen, M öbel, Priestergewänder, die sorgfältig eingepackt waren, und 
nur der schnelle Vormarsch der Verbündeten hat ihre Verschickung 
verhindert.

Einen Monat bevor Douai von der Zivilbevölkerung geräumt wurde, 
liess die deutsche Behörde folgende Bekanntmachung anschlagen :

« Jeder verborgene Gegenstand, selbst wenn er nicht Requisitions­
objekt ist, setzt den Besitzer einer Geld- oder schwereren Strafe aus.

von H e u n g r a t t s .  »

Im September 1918 wurden nach der zwangsweisen Fortführung 
der Zivilbevölkerung 5a mit Beute gefüllte Lastkähne nach Deustchland 
geschickt.

Die Geldschränke der Kreditanstalten und Privatbanken sind mit 
Hilfe von Sauerstoffgebläsen, mit denen die Riegel und Scharniere 
geschmolzen wurden, geöffnet worden. Dies ist am 6., 7. und 8 März 
1915 bei der « Societe General^ » in Noyon geschehen.

Dieselbe Operation ist am 24. Februar 1917 bei Herrn Bri^re, 
Bankier in Noyon, und am 27 Februar in der Bank Cheneau und Barbier 
vorgenommen worden. Bargeld, Aktien, Wertpapiere, Wechsel, Klei­
nodien, Silberzeug und sogar die Handelsbücher und Akten sind mitge­
nommen worden.

ln St-Mihiel haben die Filialen des « Credit Lyonnais » und die 
Bank Varin Vernier dasselbe Schicksal erlitten.

Die Privatleute entgehen nicht dieser systematischen Ausräubung, 
ln Hartennes ist der Geldschrank des Herrn Durand, Notar, von einem 
deutschen Offizier, dem Leutnant S c h m i d t ,  Staffelstab 1 1 4 ,  der übrigens 
seinen Namen im Geldschrank des Notars selbst verewigt hat, aufgebro­
chen und geleert worden.
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2. Systematische Zerstörungen.

a) der Städte und Dör/^er, b) des land-wirtschaßliChen T îchtums  ̂ der 

Bäume und Maschinen, c) der Industrie, d) der \ohIengruben.

Im Laufes ihres Rückzuges auf die Hindenburglinie im März »917 
sollte die deutsche Armee eines der schlagendsten Beispiele ihres Ver- 
wüstungssystemes geben.

Mehr als З0.000 Häuser sind in dem befreiten Gebiet, den Depär- 
tementen Pas-de-Calais, Aisne und Oise dem Erdboden gleichgemacht 
worden.

25o Dörfer sind vollständig zerstört.
ln der « Aisne » und dem « Pas-de-Calais » sind alle, in der « Oise » 

ein Fünftel der Obtsbäume in Taillenhöhe abgesägt worden.

Die Brunnen sind verstopft, die Quellen mit allerlei Unrat vergiftet 
worden.

Alle Zerstörungen waren sorgfältig organisiert.

108. Infanterie-Brigade 

Gef. Br. Nr. 167.

Br. Gef. Std. den 5. 9. 18. 

6 Uhr nachm.

"Nachbut-BefehtT^r. 2.

Nach eingegangenem Armeebefehl muss die gewonnene Zeit zu den 
befohlenen Zerstörungen gründlicher als bisher in Eile geschehen, aus­
genutzt werden. Die Divisionen sind verantwortlich gemacht worden, 
dass vor allem in ihrem Abschnitt vorhandene Holzbaracken abgebrannt 
werden. Die Baracken müssen daher durch Stroh usw. zum Verbren­
nen vorbereitet werden. Wie bereits befohlen, hat die Pionier Kom­
pagnie unter Leutnant d. R . Krause Sonderanweisungen zur Zerstörung 
der Ortschaften. Ihr ist aufgetragen worden, den Nordteil, Commen- 
chon, Ugny-le-Gay, Villequier-Aumont, le Caisnel, Faillouel, Frieres-
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Faillouel und die Anschlussbahnen nordwestlich Menessis sowie die 
Strassenbrücke westlich dieses Ortes zu zerstören. Ihre Kräfte werden 
nicht hinreichen, alles Brauchbare in diesen Orten zu vernichten. Es ist 
die Pflicht jeder Truppe, den Zerstörungsauftrag nach besten Kräften 
durchzuführen. Es wird deshalb angeordnet :

Die Nachhutbataillone bestimmen, möglichst aus ihren Bereit- 
schaftskompag lien, Trupps, welche den zurückgehenden Truppen 
vorausgehen und die Zerstörung vervollständigen. Es werden zugeteilt: 
 ̂Commenchon, das Gelände südwestlich bis zur H. W . L . und nordöstl. 
bis zur Strasse Ugny-le-Gay-Caumont dem 1 /R . 27.

Nordöstl. letztgenannter Strasse bis zum Gelände Villequier-Aumont 
einschliesslich dem 11/R- 27.

Südwestlich llgny-le-Gay bis zur H. W . L . dem Ш  R. 90, das 
Gelände Ugny-le-Gay, Guyancourt, le Caisnel dem 1 /R. 90.

M it, der Anlage der Brände dürfen diese Trupps erst um 3 Uhr 
vorm, beginnen. Nach Besetzen der Nachhutstellung bei Villequier- 
Aumont haben die Bereitschaftsbataillone 111/R. 90 und 1 27 die Zer­
störungen der Anlagen in der Nähe ihrer Stellungen vorzubereiten. 
Die ArtHlerie wird dasselbe in der Nähe ihrer Stellungen tun. Diese 
Zerstörungen haben alsdann beim weiteren Rückzuge einzusetzen. Auf 
die Verseuchung aller Brunnen überall wird hingewiesen. Es wird 
darauf aufmerksam gemacht, dass frühzeitige Sprengungen die Strassen 
sperren und wichtige Verbindungen unterbrechen können.

Abgesehen von den befohlenen Einheiten ist es jedermanns Pflicht, 
bei den Zerstörungen mitzuhelfen.

gez. Ŵ ECK.
Verteilt :
Brigade.......................................................  j .
Maj. V. Milczawski......................................... i.
Nachhutbatl. (durch ihre Regimenter) . . 4.
F A R .  1 0 8 ..................................................................... a.

Lt. Krause...........................................   ••

9-

Befehl fü r die Zerstörungen, Streng geheim !

Der Kommandeur der Pioniere wird die Zerstörung der Ortschaften
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leiten. Die letzten grossen Zerstörungsarbeiten in Grevillers, Biefvil- 
lers, Aubin und Avesnes beginnen um X -j- 2 Uhr. Als Bedeckung für 
die Feuer legenden Abteilungen wird jeder Abschnittskommandeur zwei 
Unteroffiziere und 20 Mann der B-Bataillone und zwei Krankenträger 
mit Bahren stellen. Die Zerstörungen von Favreuil, Beugnätre und 
Fremicourt werden am 2. Marschtage um X -j- 3 Uhr beginnen. Die 
Zerstörung von Marchies wird am 3. Marschtage vormittags ausgeführt, 
sie muss um 5 Uhr beendet sein. Das Feuer wird am 3. Marschtage 
um 5 Uhr angezündet. Die Zerstörung von Louverval, Boussis und 
Demi court beginnt am 3. Marschtage.

Für diese Zerstörungen wird sich der Kommandeur der Pioniere mit 
dem Kommandeur der Vorhut der Division S des Abschnittes 111, 
M ajor von Uechtritz in Doignies, ins Einvernehmen setzen, dahinge­
hend, dass alle nicht vollendeten Zerstörungen auf Anordnung dieses 
Kommandeurs der Vorposten, später durch die Division S zur Ausfüh­
rung zu bringen sind.

Der Brand wird von den verschiedenen Abteilungen auf Befehl der 
Offiziere angelegt. Besonders wichtig ist die Zerstörung sämtlicher 
Brunnen.

gez. TiEDE und B aessler, 

Oberleutnant.

Chauny, eine Industriestadt von 10.000 Einwohnern ist ausser 
einem Vorort gänzlich zerstört worden. Zwei Monate vor der Ausfüh­
rung dieser Zerstörung hatten die Deutschen alle Keller ausgemessen, 
um die Menge Sprengstoff zu kennen, die zur Zerstörung nötig war.

Die Sprengungen, welche das Zerstörungswerk vollbringen sollten, 
dauerten vom 25. Februar bis zum 18. März.

Wo die Zeit zum Absägen der Bäume fehlte, ist die Rinde ringför- 
mig abgerissen worden, sodass der Baum selbst stehen bleibend der 
Zerstörung nicht entging.

Die landwirtschaftlichen Maschinen sind systematisch gebrauchs­
unfähig gemacht worden.
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ln JVlenil Hanelle (Ardennen) sind die Einwohner gezwungen wor­
den, dieselben selbst zu zerstören.

Diese systematische Zerstörung richtete sich besonders gegen die 
Fabriken und grossen industriellen Unternehmen, an denen der Norden 
Frankreichs und Belgien so reich waren.

Besorgt um die wirtschaftliche Zukunft seines Landes hatte der 
deutsche Grosse Generalstab im Februar 1916 eine eingehende und 
sorgfältige Prüfung der französischen Industrien in den besetzen Gebie­
ten vornehmen lassen. 40З1 Unternehmen wurden zu dem Zwecke,
« eine Uebersicht über die Rückwirkungen zu geben, welche die Zer­
störung gewisser Industriezweige wahrscheinlich für Deutschland haben 
würde », untersucht.

Diese Studie unterscheidet sorgfältigst die direkt durch die Kriegs­
operationen hervorgerufenen Schäden von denen, welche von der deut­
schen Behörde selbst angerichtet worden sind, die immer die bei weitem 
beträchtlichsten sind.

Aus den 482 Seiten dieses umfangreichen « vertraulichen » W^erkes 
geht klar hervor, dass das deutsche Heer zerstört hat, damit entweder 
das Verschwinden der Konkurrenz oder die Teilnahme am Werke der 
Wiederherstellung der Industrie Gewinn brächte.

(Einleitung zu « Die Industrie im besetzten 
Frankreich » Oldenburg 1916).

Im Februar und März 1917 sind in Mondrepuis (Aisne) die Spinne­
reimaschinen der Gesellschaft Doyen und Comp, mit Hämmern zer­
schlagen worden. Eine Genossenschaftsmolkerei ist in gleicher Weise 
zertrümmert worden.

Im Juni 1917 wurden die 35o Maschinen der Weberei Cattelain in 
Boussieres bei Cambrai von den Zerstörern besucht, die wir auf der bei­
gefügten Abbildung eines ihrer Dokumente beim Werke sehen.

Im Oktober 1918 werden die vollständigen industriellen Zerstörun­
gen immer noch befohlen und in Eile, aber mit vollendeter Methode,
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unter der Leitung von zur Herbeiführung des wirtschaftlichen Ruins 
Frankreichs bestellten Technikern ausgeführt. Die beiden nachfolgenden 
vergleichenden Dokumente beziehen sich einerseits auf die Zerstörung 
der Zinkfabrik in Auby bei Douai, anderseits auf die Vernichtung der 
Fabrik in Lesquin-lez-Lille, die Dampfturbinen und elektrisches Grob­
material herstellte.

Die Fabrik in Auby war am i, Oktober 1918 noch nahezu unbe­
schädigt. Als die Deutschen die sehr zahlreiche Arbeiterbevölkerung 
fortschaffen Hessen, standen ihre 33 Schornsteine und die Maschinen 
noch. Als wir nach dem deutschen Rückzuge nach Auby zurückkehren 
konnten, war die Fabrik nur noch eine klägliche Ruine, wie die beilie­
gende Photographie darstellt. Die 33 Schornsteine waren gestürzt und 
sämtliche Maschinen, die Zink-und Bleiwalzen, die Metallreiben und 
Dampfkessel usw., ohne dass auch nur der geringste Bestandteil Gnade 
gefunden hatte, durch Sprengpatronen zerstört worden.

Von den beiden grossen Sälen, aus denen sich die Fabrik in Lesquin- 
les-Lille zusammensetzte, ist einer bis zum letzten Augenblik vom Feinde 
zur Ausbesserung des von der Front kommenden Materials benutzt 
worden. E r ist von den Deutschen, die das Oel der Transformatoren 
auf das Holzpflaster schütteten, am Tage vor ihrem Rückzuge, am 
14 Oktober 1918 in Brand gesteckt worden. Das Dach der Haupthalle 
und der Seitengebäude wurde zerstört.

Der andere Saal, der moderner und infolge seiner Maschinen und 
Grösse von 8000 Quadratmetern wichtiger ist, war. seit den ersten 
Monaten des Jahres 1918 Stück für Stück ausgeräumt worden. Die 
ganze Eisenkonstruktion, die Pfeiler, die Hebebrücken wurden sorg­
fältig abmontiert, nummeriert und, natürlich zum Wiederaufbau in 
Deutschland, verschickt. Alles ist verschwunden, sogar das Holz­
pflaster. Diese Verwüstung hat an einem Orte stattgefunden, der 
niemals im Kampfgebiete lag. Während der vierjährigen Okkupation 
ist ein einziges Geschoss, das angeblich auf einen Flieger der Verbün­
deten abgeschossen wurde, auf die Fabrik gefallen und hat nur unbedeu­
tenden Schaden verursacht. Diese Zerstörung einer Fabrik ist also 
absichtlich, mit Organisation und methodisch ausgeführt worden, durch 
« Handarbeit », wie ein Arbeiter, welcher der Vernichtung seiner Fabrik 
beigewohnt hatte, erklärte.
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A n z in . — Grube Amaui

Die systematischen Zerstörungen der Kohlengruben Nordfran­
kreichs begannen im September J915.

Die deutsche Heeresleitung « liess zu dieser Zeit die Verkleidungen 
der Gruben Nr. 5 und 1 1 bei Lens sprengen und setzte dadurch nicht 
allein die unterirdischen "Werke im Bezirk Lens, sondern auch die 
benachbarten Bezirke Meurchin, Lievin, Carvin, und Drocourt unter 
Wasser. Zu gleicher Zeit liess sie die systematische Zerstörung aller 
überirdischen Bauten vornehmen, und diese Zerstörung, die schon im 
Voraus gut vorbereitet war, wurde methodisch durchgeführt, »

Im April 1917 sprengten die Deutschen die Verkleidung der Grube 
9 in Courrieres.

Im September 1918 begannen sie mit der systematischen Verwüstung 
aller überirdischen Bauten. Sie sprengten die Stützbalken, Förder­
maschinen, Waschwerke, Koksöfen, Werkstätten und das gesamte Eisen­
bahnmaterial. Sie zerstörten die Verkleidung der Gruben 7 und 8 in 
Escarpelle und die Grube Thiers in Anzin.

Die Wiederherstellung der Kohlengruben im Norden Frankreichs 
fordert nach der Schätzung der Sachverständigen eine Ausgabe von 
2 1 '2 Milliarden Franken.
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Gesamtansicht.

Ausserdem ist zu bemerken, dass die Wiesederherstellung mehrere 
Jahre dauern wird. Die ProduktionszifFer von vor dem Kriege kann 
erst in etwa zehn Jahren wieder erreicht werden. Der Produktionsaus­
fall kann auf die Gesamtproduktion von 6 Jahren, das heisst i 20 M illio­
nen 7 'onnen, angeschlagen werden. Bei dem gegenwärtigen Kohlen­
preise ist dies ein Verlust von 6 Milliarden Franken.

Die hier wiedergegebenen photographischen Dokumente stammen 
von den Gruben Aniche (östlich von Douai), Anzin (’Westlich von Valen­
ciennes), und Bethune her, dass heisst von Gruben, die nicht direkt in 
der Kampfzone gelegen waren.

M\an kann sich übrigens leicht von dem systematischen Charakter der 
Zerstörungen überzeugen. Die Pfeiler der Gebäude sind mit Dyna- 
mitpatironen gesprengt worden, die Stützbalken sind abgehauen und die 
Maschi nen zertrümmert worden.

Ausserdem bringen wir hier noch ein deutsches Dokument, das am 
28. Februar 1919 in der Grube 10 von Courrieres in Billy-Montigny 
gefumden worden ist. Es gibt mit roter Tinte die Stellen an, an wel-
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chen die Sprengminen angebracht werden sollen, um den Förderturm, 
den Eingang zum Schacht und die Maschinenräume zu sprengen.

3. — Das methodische Tierausziehen des Dargeldes 

aus den besetzten Gebieten.

Das ‘besetzte Gebiet ist durch eine Reihe kleinlicher Massnahmen 
seines ganzen Bargeldes und aller französischen Banknoten zu Gunsten 
Deutschlands beraubt worden. Nicht nur der Inhalt der öffentlichen 
und Bankkassen ist weggenommen worden, sondern auch die privaten 
Kassen sind nach und nach geleert worden.

Die ordentlichen und ausserordentlichen Kontributionen wurden, 
wenigstens teilweise, « in gutem Qelde » gefordert. A lle Zahlungen, 
die von den Einwohnern oder Gemeinden an die deutsche Behörde 
gemacht werden mussten, mussten in barem Gelde stattfinden. Dagegen 
hatten die deutschen Kassen und selbst die Soldaten strengen Befehl, die 
Gemeinden oder Privatpersonen nur mit dem von den Gemeinden aus­
gegebenen oder durch die Anleihen gesicherten Papiergelde zu 
bezahlen.

(Bericht des Leutnants Meyniel, Substitut 
des Staatsanwalts bei der Fr. Mil. Miss- 
Berichterstatter der französischen Mili­
tärmission bei der englischen Armee).

Denain, den 9. Mai 1917.

Auswanderung der "Einwohner des Landes nach dem nicht 
besetzten Trankreich.

1. Beiliegend die Liste der von der Kommandantur zur Abreise nach 
dem nicht besetzten Frankreich bestimmten Personen. -  Die Gemeinde 
hat zwei Abschriften davon anzufertigen.

2. Die auf dieser Liste genannten Personen müssen Freitag, den 
1 1. Mai ds. um 9 Uhr morgens (deutsche Zeit) von einem Vertreter der 
Stadtverwaltung zur Schule Sevigne in Denain (Eingang Rue Thiers) 
geführt werden. ‘ Der Vertreter der Stadtverwaltung hat sich mit einer
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Liste der Abreisenden zu versehen, die er sofort nach seiner Ankunft in 
genannter Schule abgibt.

Die Gemeinde muss für die Abreise der von der Kommandantur be­
stimmten Personen Sorge tragen.

3. Jede Person kann 3o Kg. Gepäck (in einem Paket) mitnehmen. 
Jedes Gepäckstück muss auf einem festen Etikett den Namen, Vornamen 
und die Wohnung des Besitzers tragen. Nur die Gepäckstücke, 
welche durchaus unentbehrliche Gegenstände und Nahrung enthalten, 
sind als Handgepäck zugelassen. M it Leinewand oder Papier beklei­
dete Koffer sind nicht gestattet.

4. Es ist streng untersagt, Schriftstücke und Briefe, selbst persönli­
cher Art, mitzunehmen. Ebenso ist es verboten, Gold, deutsches Geld, 
Aktien, Bankquittungen, die Nummern der Listen der Wertpapiere, 
Sparkassenbücher usw. mitzunehmen..

5. Die Abreisenden dürfen mitnehmen :

1. Kassenscheine (in beliebiger Menge).
2. französisches Geld bis zu 5o Frank pro Person.

Die Abreisenden können ihre Wertpapiere in einer Bank wie dem 
к Credit du Nord » oder der Bank Pierard Mabile deponieren. Sie 
erhalten eine Quittung ohne die Nummern der deponierten Wertpapiere.

6. Der Preis der Reise von Denain nach SchafiFhausen wird festge­
setzt wie folgt :

Für Erwachsene 11. Klasse 67 Frank 5o.
»- Kinder von 4-)о Jahren 11. Klasse 54 Frank 10.
» Erwachsene 111. Klasse 44 Frank 5o.
» Kinder von 4-10 Jahren 111. Klasse 35 Frank 80.

Die Kinder unter 4 Jahren reisen unentgeltlich, haben aber kein An­
recht auf Gepäck.

Bedürftige Personen können von der Zahlung befreit werden.
Die Kommandantur stellt für die bezahlten Reisekosten eine Emp­

fangsbestätigung aus.

7. Jede Person muss ihre Identitätskarte bei sich haben, auch die 
Kinder jeden Alters.
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8. Es wird den Abreisenden empfohlen, die französischen Behörden 
mit der Ueberwachung ihrer W^ohnungen und der Ordnung ihrer Ange­
legenheiten zu beauftragen.

9. Das Geld wfrd von der Gemeinde eingesammelt und am 12. Mai 
1917 mit besonderen Listen der Personen, die 11. und 111. Klasse reisen, 
und des Gepäcks auf der Kasse der Kommandantur in Denain einge­
zahlt.

10. Die Liste, welche von dem Vertreter der Stadtverwaltung in der 
Schule abgegeben wird, muss die Zahl der Männer, Frauen, der Kinder 
unter 4 Jahren, der Kinder von 4-10 Jahren und der Kinder von 10-14 
Jahren, das Alter und den Geburtstag jeder Person und die Angabe, in 
welcher Klasse sie zu reisen wünscht, enthalten. (Bei den verheirateten 
Frauen muss der Name des Ehemannes angegeben werden).

Der Etappenkommandant.

Nota. — Für jedes Gepäck von 3o Kg sind 4,90 Fr. zu entrichten.

Mustermagazin.

Sie werden benachrichtigt, dass sich im Hauptort des Distrikts in 
Tergnier ein Mustermagazin befindet, aus dem jedermann eine grosse 
Anzahl der zum täglichen Leben notwendigen Artikel beziehen kann. 
Das Preisverzeichnis kann hier eingesehen werden. Die Bestellungen 
müssen unter Beifügung des Betrages in Bar bei dem Herrn Abgeord­
neten abgegeben werden. (Regional- oder Gemeindebons werden nicht 
angenommen). Wenn die Bestellung gross genug ist, können die Muster 
auf Verlangen zugeschickt werden. Für Wiederverkäufer besondere 
Bedingungen.

BEKANNTMACHUNG.

Nach den Artikeln 49 und 51 des Haager Abkommens vom 18. 1  o. 07. 
haben die deutschen Heere das gesetzliche Recht, in den von ihnen
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besetzten Gegenden Nord Frankreichs Geldkontributionen für die Befrie- 
digung der Heeresbedürfnisse zu erheben.

Da die reichen Leute zum grössten Teil das Land vor der Besetzung 
verlassen oder ihr Geld und Wertpapiere aus den gegenwärtig besetzen 
Gebieten fortgeschafft haben, sind die Gemeinden zum Teil nicht in der 
Lage, der Pflicht der Barzahlung, die ihnen gesetzmässig auferlegt ist, 
zu entsprechen.

Eine gewisse Anzahl von Gemeinden oder Gemeindevereinigungen 
haben zu diesem Zwecke die Erlaubnis nachgesucht, Gemeindebons 
auszugeben, deren spätere Bezahlung sie, wie auf den Bons angegeben 
ist, garantieren. Um dem Mangel an Geld, der sich mehr uhd mehr bei 
der Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete fühlbar macht, abzuhelfen 
und um den Schwierigkeiten und Verlusten vorzubeugen, die für die 
Einwohner durch den Austausch der Waren gegen Empfangsbestäti­
gungen der deutschen Militärbehörden anstelle Bargelds entstehen, haben 
einige deutsche Behörden die Ausgabe solcher Gemeindebons auf ihrem 
Gebiet gestattet. Gleichzeitig haben die deutschen Militärbehörden 
gestattet, dass die Gemeinden, welche diese Bons ausgegeben haben, die 
Kontributionen mit diesen Bons bezahlen, soweit sie nicht in der Lage 
sind, in deutschem oder anderem Gelde zu bezahlen.

Um den Einwohnern der Etappe dieselben Vorteile zu bieten, hat 
die Etappeninspektion in Moncornet einen Teil der von der Gemeinde 
Bapaume ausgegebenen Gemeindebons zu 1, 5, 10, 20 und 5o Franken 
wie auch zu 20 und So Centimes übernorrtmeh! Künftighin werden die 
Löhne und die Ernte mit diesen französischen Bons bezahlt anstelle der 
bisherigen teilweisen Bezahlung m Bar.

Das deutsche Reich ist nicht zur Barzahlung verpflichtet, da die 
Heeresbedürfnisse die den Gemeinden auferlegten Kontributionen weit 
übersteigen.

Von heute ab werden ausbezahlt :

a) Bei der Löhnung : Ein Viertel in französischen Gemeindebons, 
drei Viertel in deutschen Bons.

b) Bei der Bezahlung der Ernte : Ein Fünftel des Betrages in 
französischen Gemeindebons und vier Fünftel in deutschen Bons.
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Le paiement ep argent allemand n'exieta р1п8» paree qua In  
Bon* Communau» Franęai* tont un moyen da paiematil *uffl$uut 
A la population pour Vichange de* marehandUet,

MONTCORNET, le »  AoOt IB1$.

L ’l n s p e o t e u r  i l ’B t a p M i

.  signe : v o n  U H Q i l i l .
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Die Bevölkerung kann für den ganzen Betrag ihrer Lieferung einen 
deutschen Bon anstelle des mit französischen Gemeindebons bezahlten 
Viertels bezw. Fünftels verlangen.

Die Bezahlung in deutschem Gelde existiert nicht mehr, da die 
französischen Gemeindebons ein genügendes Zahlungsmittel für die Be­
völkerung in Austausch gegen ihre Waren sind.

Montcornef, den 9. August 1915. Der Etappeninspekteur,

g e z .  v o n  U n g e r .
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Verbrechen gegen die Kriegsgesetze,
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G E G E N  D I E  K R I E G S G E S E T Z E

). — Yerwendung von verbotenen Geschossen.

DIE EINGEGANGENEN VERPFLICHTUNGEN.

(Die Verletzving der Kriegsgesetze Seitens Deutschland. S.

« Die vcrtragschliessenden Parteien verpflichten sich, im Falle eines 
Krieges unter ihnen gegenseitig auf die Verwendung jedes Geschosses 
von weniger als 400 Gramm Gewicht durch ihre Land-und Seestreitkräfte, 
das zerplatzt oder mit brennbaren oder erplodierenden StoflFen gefüllt 
ist, zu verzichten. »

(Erklärung vo". Petersburg vom i t. Dezember 18ö8 .

« Die vertragschliessenden Mächte untersagen die Verwendung von 
Geschossen, die sich im menschlichen Körper erweitern oder abplatten, 
so die Geschosse mit Stahlmantel, deren Mantel den Geschosskern nicht 
vollständig bedeckt oder mit Einschnitten versehen ist ».

• (Im Haag abgegebene Erklärung vom 19. Juli 1899).
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DIE VERGEHEN.

Deutsche Geschosse mit umgeärehten, abgestumpften, ein geschnittenen,
usw. Geschossen.

B rief des J^riegsministers an den Minister des Aeussern über die "Verwendung 
von verbotenen Geschossen durch die deutschen Truppen.

Die Verletzung der Kriegsgesetze seitens Deutschland. S. i 5i.

Bordeaux, den ao. September 1914.

Seit Beginn der Feindseligkeiten hat die französische Militärbe­
hörde von genauen und hinreichend festgesteHten Tafsachen Kenntnis 
erhalten, welche den Deutschen die Verletzung der von der kaiserlichen 
Regierung Unterzeichneten internationalen Abkommen züf Last legen...

So haben unsere Truppen am 4. August »914 nach einem Gefechte, 
das an der Sennhütte Hartmann in der Nähe des Altenbergtunnels am 
Schluchtpasse stattgefunden hat, auf der vom Feinde besetzten Stelle 
eine Anzahl Patronen gefunden, an deren Geschossen mif imvöllStändigem 
Stahlmantel der vordere Teil des Bleikernes sichtbar ist, wodurch die 
pilzförmige Abplattung des Bleikernes im KÖf^er bewirlct wird.

Am 9. August hat der Stabsarzt, vom Infanterieregiment Nr. i 5i  
nach einem Gefecht am Louchpachpasse Verwundungen festgestellt, die 
« nicht durch einfache und normale kleinkalibrige Geschosse » verursacht 
waren. Er hat seinem Bericht eitüeh Ladestreifen beigefügt, den er auf 

, der Strasse nach Münster in der Nähe des deutschen Zollhauses gefunden 
hat, an dem sich Patronen mit zylindrisch-konischen Geschossen mit 
abgeschnittener Spitze, ähnlich den oben angeführten, befanden.

Am i 5. und 26. August 1914 sind an verschiedenen Punkten des 
Schlachtfeldes von Rćn\erćville und in der Umgegend von Grevio Pa­
tronen mit Dum-Dumgeschossen gefunden worden, deren oberes Ende 
mit kreuzförmigen Einschnitten vers ĵhtSn ist. Diese Patronen, sind 
sowohl an den Ladestreifen der Infanterie wie auch an denen der Maschi­
nengewehre gefunden worden. ;

Am. 9. August 191 4  ist eine Patrouille von 5 Mann vom deutschen 
Husarenregiment Nr. 8, zu der ein Unteroffizier und drei Mann unter
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der Führung des Leutnants Freiherrn von Wittinghoff-Schell gehörten, 
in einem Gute in Villers-sur-Liesse (Belgien) von einer französischen 
Abteilung überrascht worden- Einer der beiden an dem Orte der Ge­
fangennahme gefundenen Revolver, der dem Offizier zu gehören schien, 
war mit einem Ladestreifen geladen, dessen Kugeln an ihrer Flachseite 
mit kreuzförmigen Einschnitten versehen sind, die übrigens sehr grob 
gemacht sind.

Der Oberstkommandierende hat auch eine Schachtel mit Explosiv­
geschossen übersandt, die in einem Munitionswagen gefunden worden ist, 
den der Feind im Gehölze von Mansuy, 5 Km südöstlich von Luneville, 
zurückgelassen hatte (2. September).

Dćr Kriegsminister an den Minister des Aeussern.

Bordeaux  ̂ den lo .  Oktober 1 9 1 4 .

Ich habe die Ehre, Ihnen beiliegend zu beliebiger Verwendung zu 
übersenden :

1. Einen Ladestreifen mit Kugeln, deren Metallmantel unvollständig 
ist, der am 9. August am Schluchtpasse in der Nähe des deutschen Zoll­
hauses gefunden worden ist.

2. Einen Ladestreifen mit vier Patronen, deren Kugeln kreuzför­
mige Einschnitte tragen, der am 20. September in der Nähe von Seran- 
court und Amblaincourt, südöstlich des Argonnenwaldes von der Divi- 
sionsartillerie der 16. Division gefunden worden ist.

3. Einen Ladestreifen mit drei Patronen, von denen zwei mit kreuz­
förmig eingeschnittenen Kugeln versehen sind, der am 3. September auf 
dem Schlachtfeld von Ecordal gefunden worden ist.

4. Zwei Patronen, deren Kugeln kreuzförmige Einschnitte tragen, 
der ani 1 1 .  September auf dem Schlachtfeld von Oyes (Marne) gefunden 

worden ist.
Zwei Patronen mit umgedrehten Kugeln, die einem Ladestreifen 

entnommen sind, der am 12. September 1914 bei einem verwundeten 
Deutschen in Bussy-le-Chäteau gefunden worden ist.

J-  Ein Explosivgeschoss,, das am j 3. September von einem Kano­
nier des Artillerieregiments Nr. 41 im Gute Vauchamp gefunden 
worden ist.



KRIEGSTATEN

С

е
CL&

S
с



GEGEN DIE KRIEGSGESETZE 247

Deutscher Ladestreifen mit ab geschnittenen und gespaltenen Geschossen.

Deutsche Patronen mit kreuzförmig 
eingeschnittenfn Geschossen.

Deutsche Revolverpatrone mit 
gespaltenem Geschoss.
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Die 'Verwundungen, die deutsche Geschosse von verbotener Torrn bei 
französischen Soldaten hervorgerufen haben.
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U^unde des Soldaten łUnterlang. — Ausschussöffnung.
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6. Fünf Patronen für die Pistole « Parabellum », deren Kugeln 
vorn ein konisches Loch haben. Sie sind in einem A\unitionswagen 
gefunden worden, den der Feind anfangs September im Gehölz von 
Saint-Mansuy, südöstlich von Luneville zurückgelassen hatte, und 
gehören zu der Kategorie der Dum-Dumgeschosse.

Î Oic Verletzung der Kriegsgesetze seitens 
Deutschland. S. 160-1Ó1).

Zwangsweise Teilnahme von Tranzosen an den T r̂iegsoperaHonen 

des Teindes.

(Die Verletzung der Kriegsgesetze seitens 
Deutschland. S. >89).

DIE EINGEGANGENEN VERPFLICHTUNGEN.

Insbesondere ist es verboten :

b) Personen, die der feindlichen Nation oder Armee angehören, in 
verräterischer Weise zu töten.

Es ist in gleicher Weise einem Kriegführenden verboten, die Ange­
hörigen der Gegenpartei zu zwingen, an den gegen ihr Land gerichteten 
Kriegsoperationen teilzunehmen.

(Auszug aus dem Artikel i 3 der Anhangsbe- 
stimmungen des Haager Abkommens IV vom 
18. Oktober «907).

Von den Einwohnern dürfen nur Dienstleistungen verlangt werden 
die den Bedürfnissen der Okkupationsarmee dienen, und wenn sie nicht 
für die Bevölkerung die Verpflichtung mit sich bringen, an den Kriegs­
operationen gegen ihr Vaterland teilzunehmen.

Artikel 5i dto.
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V2&n«iinet '<̂ieue|S|̂
Uttf<r бтооег Dffuierê ftluetlrtttr ?IV tta t la Biit 
tleener Scbfiiäftefol̂ t ’Wtlking оя Ыс 
Ben unferv'r lubtanetfii Cnse аш<й1; tt wtib 
moW йЦф uno«fiil)t angtffebv'H î ibeni m loel^m 
»ttus mir й п »  3dm UebetfluK {tedt*
mit flUÄ» поф ein u>«iBes CełnfiiĄ ebtn pm Ihitfi» 
ftefttt l)i»«us. *

3n bi<i«r 2öfl<, eattflänbig ftbrttf«̂ itilłen »»n 
unfMtr 'Sfigabf, nŵ ten юк шаМ аю̂ 1 eittubtn 
etteaê alttn âben, ön JtiirjeH butföj «ln
§eaffn<t*6 'Senktet *- bte ®tiijtu»a qt gani nl»b«
— |ше1 eltgftnłe ряде Фете» Ы€1п, ю<1§е Se«» 

in ben $ШпЬеп (фв1пд«п9, unb Щ  mit р  
tottfłiib. Ф1е bituütlen roar «нг. tna» 

Bftiieibe mit bieten Kusbnuf, ЬвфЬта)»аи{<|. $i< 
»ine {priî t̂ ikntM), b. b- fi» eitMelne mnrt« 
^aus, bte xä) mit pfamm«Hreimc, 3bw S?ttU« 
nnb e^mefkr finb «fange« non ben 3>ettt№n, . 
|i< fefbit falle« ben S? c i t e bar St. ФЫ tjalen, 
lenft metbot Ы» beiben als ©etfetn etlt̂ ojlen. CEtne 
l̂ alh« Stunbe ât ü)Ren ber $ett GeTtetal Зек 
ügebmt. 9tun ftnb fle auf bei бифе in unfer 
ffrUliert*. unb 5nfd«iet‘<f*B»t gelommen unb 
finb übet bte 2eî en bet unfetigen 
nttkr b ü u s  geiptungeii. •

ЗА toB« fi« in beif ЬотЬеп1Цегец ISJeinfeSet 
înuTtfetfÛ rtm B̂crtihrgung; ^ürbe fnotet mit 

bem öcrm Senetal petfänlith fyrtdten. SJufKtbm 
nuMe Щ  lAon längft, ba|| bet getr 5йо1ге mit« 
fa m t  b e ti wî orbneten »erbuftet ф ,  i b e n h  wie 
unfee roeî lüpfigrc îebermann, bet ft« iKtlwl» 
^ItA fi»üi>.

aber 1>iei anbere З‘“к«|кн âSeii »ir t»r 
Raffet nnb ba famrot mir ein guier веЬапЕе. 6i« 
werbe« auf 6tlible gefe|t «nb ifjneti bebeuict, 
»ln»R eijjgle  ̂ mitten i в b«rS tra| e  ja 
«elfmen. Siitrt>ering<n enb 5i<b«tt o«i bet einen, 
tin paar ßeroeijrfolbeu auf ber «Rbtren 6cit». 
illian mirb allmäbiiA furAtbar bart. Фапп 
fiten fie bieugsn auf bet Strome. 3D8ie Diele ®eb* 
aebete fi« lesgelaffen. roeib tA niAt> ober ll|rt 
^nbc finb bie gory« 3‘Mt frampfbatt gęiąlki- 

6o leib Pe mir tun. aber bas 9Kitte( IjUft faföri. 
Фв5 3iat'l»iifeuet aus beii Jjäufern 181)1 fofnrt 

troA. ®it fdnnen fegt auA bao gegeniiberliegenbe 
(lau* bcfeiten unb pnö bomit bie Herren ber 
Oauptficaf)«. ‘üBas UA fe|t «nA auf ber ettftfie 
Mlgt, roirb niebergefAafien. SluA bi« Strtlöetie 
Mt unlerbefitn tnifüg geotbeilet, unb als gegen 
7 Щ х  йЬепЬэ bic Srigabe jum 6tufm uorrikt) 
II« uns 3« befreien, fann Irf) bie SÄelbung erftat 
ten: „St. Die oom iSegner frei*" 

ä>i» lA Ipater eiful)r, Vat i*®*. • • a Яекгое̂ Зр 
Qimrnt, bas nSrbllA пая uns ift St. Dî  ei« 
utang, gßU3 almiiAe Srfabrungeu »jetnaAt mi< 
»ir. 3M« A«t 3iaiiiik .̂ ebettfatie auf
bie Straw fegten, routben tebodi oon JMit S*®" 
Ulfen crfmafitn.̂  ЗА twbe fte feüift am Ära«!»n 
1)405 Wittt'i in b«i Strofjc liegen {<!)««.

9tun noA eint €pifab« non öiefem lag, bte »e 
»tift. melAet ®eift nnfete Solbateu. auA in felA 
IritifAer Stiuatien beljerffAt, (fe root gtrube in 
bei« Jtugenblii» in bem leinet oon uns für fein
Й<6«» einen -ISflfleniu« nubr «egebcrt Mü«. ba 
t»itt nufer Sornift — «r ift ber Input eines bone. 
nIAen iReferoemoniies — üuf »niA p. in bet 
ftonb -  ein ffilas «ter. „Bier gefällia. ^et 
Oberieutnam?' — ®c Mt in GeflcnruM
Wntet bem Buffet ein „5а|)Г ««г augeiapft unb 
iebem ein Glas trebengt. auA mendtem, bem bits
ber lefie SAi«  ̂OMiben fotlte. ^

3a, ja, bas ßtbeii bewegt nA m (Segeniabfii 
em meiften im Utieg ^  \  ^Oberteutnartf tb. tSbttlei« )m.)

D I E  V E R G E H E N .

Schilderung des Oberleutnants 
Eberlein, veröffentlicht von den 
((Münchner Treuesten TSachrichten » 
in ihrer JVummer vom Mittwoch, den 
j .  Oktober 1 ^ 1 4 .  (ТЧг. 5 j 3 , Vora­
bendblatt, S. 2).

Aber drei andere Zivilisten ha­
ben wir verhaftet und da kommt 
mir ein guter Gedanke. Sie wer­
den auf Stühle gesetzt und ihnen 
bedeutet, einen Sitzplatz mitten in 
der Strasse zu nehmen. Hände­
ringen und Flehen auf der einen, 
ein paar Gewehrkolben auf der 
andern Seite. Man wird allmählich 
furchtbar hart. Dann sitzen sie 
draussen auf der Strasse. "Wie 
viele Stossgebete sie losgelassen, 
weiss ich nicht, aber ihre Hände 
sind die ganze Zeit krampfhaft 
gefaltet. So leid sie mir tun, 
aber das M ittel hilft sofort. Das 
Flankcnfeucr aus den Häusern 
lässt sofort nach, wir können jetzt 
auch das gegenüberliegende Haus 
besetzen und sind damit die Herreu 
der Hauptstrasse. Was sich noch 
auf der Strasse zeigt, wird nieder­
geschossen. Auch die Artillerie 
hat unterdessen kräftig gearbeitet, 
und als gegen 7 Uhr abends die 
Brigade zum Sturm vorrückt, uns
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ZU befreien, kann ich die Meldung erstatten; « St. Die vom Gegner 
frei ! »

Wie ich später erfuhr, hat das... Reserveregiment, das nördlich von 
uns in St. Die eindrang, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie wir. 
Ihre vier Zivilisten, die sie ebenfalls auf die Strasse setzten, wurden 
jedoch von den Franzosen erschossen. Ich habe sie selbst am Kranken­
haus mitten in der Strasse liegen sehen.

Die deuhche Militärbehörde,

Verlangt freiwillige Arbeiter zur Arbeit in den Befestigungen. 
Diese freiwilligen Arbeiter erhalten täglich 7 - 13 Franken Lohn und 
empfangen einen Verpflegungszuschuss (Brot, Fleisch und Gemüse).

Falls die Kommandantur nicht über eine genügende Zahl freiwilliger 
Arbeiter verfügt, wird sie zur Zwangsaushebung schreiten. Die ausge­
hobenen Arbeiter werden ausserhalb ihrer Wohnung untergebracht.

Die freiwilligen Arbeiter können sich auf der Kommandantur melden.

Lambersart, den 2 4 . September 1918.

Der Platzkommandant.
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und auf Befehl des deutschen Grossen Generalstabes veröffentlicht).

Die Verbrechen der Barbaren 1914-1918.

Geschichtsblätter; Lille. 1916.
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